\

~ Fraunhofer

EMI

Unterstiutzung MaBnahmenerarbeitung und
MaBnahmenbeurteilung ehem. Munitionslager
Mitholz

VorausmalBnahmen, Variantenvergleich und
VBS-Risikoanalyse 2020

Bericht E 41/2020

Berichterstatter:
M. von Ramin

Mit Beitragen von:
J. Schneider
A. Stolz

Projektleiter:
M. von Ramin

September 2020
Efringen-Kirchen

Fraunhofer-Institut fur Kurzzeitdynamik

Ernst-Mach-Institut, EMI

Institutsleiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Hiermaier

Institutsteil Freiburg,

Ernst-Zermelo-StraBe 4, 79104 Freiburg, Telefon 0761 2714-0
Institutsteil Efringen-Kirchen,

Am Klingelberg 1, 79588 Efringen-Kirchen, Telefon 07628 9050-0
www.emi.fraunhofer.de



Unterstiitzung MaBnahmenerarbeitung und MaBnahmenbeurteilung ehem.

Munitionslager Mitholz
VorausmaBnahmen, Variantenvergleich und VBS-Risikoanalyse 2020

Bericht E 41/2020

Auftraggeber Bundesamt fur Umwelt,
Abteilung Gefahrenpravention,
Sektion Storfall- und Erdbebenvorsorge

Projekt-Nr. (EMI) 268577
VS-Einstufung keine

Diese Studie wurde im Auftrag des BAFU verfasst. Fir den Inhalt ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.

Digital unterschrieben
Malte Von von Malte von Ramin
Datum: 2020.09.23

Berichterstatter R am | n
) . 09:25:12 +02'00'
und Projektleiter:

Dr. M. von Ramin
Gruppenleiter — Gefahrdungs- und Risikoanalyse

Digital unterschrieben

AI exan d er von Alexander Stolz

Datum: 2020.09.23
StOIZ 09:51:47 +02'00

Dr.-Ing. A. Stolz

Abteilungsleiter —
Sicherheitstechnologie und baulicher Schutz

Digital
F ran k unterschrieben von

Frank Schaefer

Schaefer pawm: 202009.24
V.

16:13:39 +02'00'

Prof. Dr.-Ing. habil. S. Hiermaier

Leiter des Ernst-Mach-Instituts

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020


ramin
Schreibmaschinentext
Diese Studie wurde im Auftrag des BAFU verfasst. Für den Inhalt ist allein der Auftragnehmer verantwortlich.


Inhalt

1 Einleitung 5
2 Grobbewertung der MaBnahmenvarianten Phase | 7
2.1 Allgemeine Empfehlungen 7
2.2 Allgemein positive Aspekte der Variantenbeschreibungen 8
2.3 Allgemeine zu vermeidende Aspekte aus den
Variantenbeschreibungen 10
3 Stellungnahme zu baulichen SofortmaBBnahmen 11
3.1 Empfehlungen zu den baulichen SofortmaBnahmen 11
3.1.1 Hinweise zur generellen Durchfiihrung und raumlichen
Anordnung 11
3.1.2  Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Blastbelastung 12
3.1.3  Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Trimmerwurf 13
3.2 Fazit zur Auslegung baulicher SofortmaBBnahmen 15
4 Variantenevaluation Phase Il 16
4.1 Generelle Beurteilung der Planung in Phase Il 17
4.2 Vertiefungsbedarf Bausteine 18
4.3 Variante »Sanierung« 20
4.4 Option »Uberdeckung« 22
4.5 Fazit Variantenevaluation Phase Il und Empfehlungen 23
5 Beurteilung »Vorstudie Schutzbauten als
VorausmaBnahmen« 25
5.1 Allgemeine Beurteilung der Vorstudie 25
5.2 Damme als VorausmaBnahmen 26
5.3 Netze als VorausmaBnahmen 29
54 Pfropfen und Hochdrucktor als VorausmaBnahmen 30
5.5 Fazit VorausmaBnahmen und Empfehlungen 32

Fraunhofer EMI 3
Bericht E 41/2020



6 Variantenevaluation Phase Ill und VBS-Risikoanalyse

2020 34
6.1 Allgemeine Einschatzung der VBS RA 2020 34
6.2 Neue Erkenntnisse 35
6.2.1  Bildung von Kupferazid 35
6.2.2  Vermessung 36
6.2.3  Sympathetische Detonationsibertragung 36
6.2.4  Einschatzung der angenommenen
Eintrittswahrscheinlichkeiten 37
6.2.5  Gefdahrdungsanalyse (Wirkungs- und Expositionsanalyse) 38
6.3 Aktualisierte Einschatzung des Ist-Zustands 39
6.4 Einschatzung des Risikos des Ist-Zustands auf Grundlage
konservativer Eintrittswahrscheinlichkeiten 49
6.5 Entwicklung der Risikosituation 50
6.5.1  VorausmaBnahmen 51
6.5.2  Hohlraumverfillung und Abtrag Dreispitz 53
6.5.3  Erstellung von Schutzbauten 56
6.5.4  Beginn der Rdumung 56
6.5.5  Option Uberdeckung 57
6.6 Evakuationsszenarien 57
6.7 Fazit und Empfehlungen 58
7 Literaturangaben 61
8 Anhang 1: Grobbewertung MaBnahmenvarianten und
SofortmaBnahmen (Prasentation vom 5.6.2019) 63
9 Anhang 2: Abschatzung Energiegehalt Triimmer
Mitholz 1947 64
10 Anhang 3: Ermittlung der Risikowerte 2020 66

Fraunhofer EMI 4
Bericht E 41/2020



Einleitung

1 Einleitung

Im 2. Weltkrieg wurde in Mitholz (Gemeinde Kandergrund BE) ein unterirdi-
sches militarisches Munitionslager gebaut. Im Jahr 1947 kam es darin zu Explo-
sionen. Explodiert war ein Teil der eingelagerten rund 7000 Bruttotonnen
Munition. Die bei dem Ereignis nicht explodierte Munition konnte anschlieBend
teilweise geraumt werden. Aufgrund einer Schatzung befinden sich in den ein-
gesturzten Anlageteilen und im Schuttkegel davor heute dennoch weiterhin
rund 3500 Bruttotonnen Munition mit mehreren hundert Tonnen Sprengstoff.

Der Schlussbericht der Risikoanalyse zum ehemaligen Munitionslager Mitholz
des VBS vom 27. September 2018 [1], welcher unter Einbezug einer Experten-
gruppe erarbeitet wurde, kommt zu dem Schluss, dass im ehemaligen Muni-
tionslager Mitholz ein héheres Risiko fur eine weitere Explosion von Munitions-
rickstanden besteht, als bisher angenommen. Dabei sind fur das dort beschrie-
bene 10 t TNT Aquivalenzszenario die Risiken fur die Bevolkerung inkl. der Ver-
kehrsteilnehmer auf der Bahn und der StraBBe nach den Beurteilungskriterien
zur Storfallverordnung (StFV) [2] im nicht akzeptablen Bereich.

Das Bundesamt fur Umwelt (BAFU) als Fachstelle fir die Storfallvorsorge des
Bundes hat dem »Fraunhofer-Institut flr Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut
(EMI)« ein Mandat zur Beurteilung der VBS-Risikoanalyse und zur Unterstit-
zung des BAFU bei der MaBnahmenevaluation erteilt. Gestttzt auf den EMI-
Bericht E-21/19, »Risikoanalyse ehemaliges Munitionslager Mitholz — Beurtei-
lung der Risikoanalyse 1051/AA« [3] vom Februar 2019 kommt das BAFU
ebenso wie das VBS zum Schluss, dass das Risiko der Anlage im nicht akzeptab-
len Bereich liegt und somit deutlich gréBer ist, als in der Vergangenheit ange-
nommen wurde. Das BAFU beantragte bei der Vollzugsbehdrde (Generalsekre-
tariat VBS) die Senkung des Risikos mindestens in den akzeptablen Bereich ge-
maB den Beurteilungskriterien zur StFV.

Um geeignete MaBnahmen zur Risikosenkung zu erarbeiten, plante das VBS
eine Bearbeitung in drei Phasen, die seitens BAFU und entsprechend seitens
EMI ebenso aufgenommen wurden:

o Phase | Variantenauslequng und Grobbewertung
] Phase Il Variantenvertiefung
. Phase Ill Detailbewertung und Variantenvergleich
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Einleitung

Die Ergebnisse des EMI wurden fir jede Phase mit einem Berichtsteil dokumen-
tiert und nach Abschluss der Phase Ill im September 2020 zu einem Abschluss-
bericht zusammengefasst. Die Berichtausziige nach jeder Phase wurden beim
BAFU eingereicht. Kapitel 2 und 3 des vorliegenden Berichtes beziehen sich auf
die Phase I. Dieser Berichtteil wurde dem VBS durch das BAFU am 5. Juli 2019
zugestellt. Die Kapitel 4 und 5 des Berichts beziehen sich auf die Phase II, die
Variantenvertiefung. Dieser Berichtsteil wurde beim VBS durch das BAFU am
17. April 2020 eingereicht. Das Kapitel 6 adressiert die Phase Ill der Varianten-
evaluation [4] als Grundlage der VBS-Risikoanalyse 2020 [5], die in diesem Kapi-
tel beurteilt wird.

Ziel der Gesamtstudie ist es, die vom VBS zur Risikosenkung erarbeiteten MaB3-
nahmenvorschlage (VorausmaBnahmen (vormalig »SofortmaBnahmen«) und
MaBnahmenvarianten mit langerer Umsetzungsdauer) sowie die im Sommer
2020 aktualisierte Risikoanalyse des VBS auf Plausibilitdt beziiglich Machbar-
keit, Dimensionierung und Risikoreduktion zu prifen. Zudem sollen Ergdnzun-
gen zu den MaBnahmenvarianten des VBS und Ideen zur Optimierung / Spezifi-
kation der VorausmaBnahmen und MaBnahmenvarianten fir die vertiefte Aus-
arbeitung abgegeben werden.

Der vorliegende Bericht adressiert im Kapitel 2 die Phase I des Projekts, indem
die Grobbewertung der seitens des VBS erarbeiteten Variantengrobbeschriebe
[6] zusammengefasst wird. Daraus abgeleitet wurden Empfehlungen fur die
weitere Vertiefung der Variantenerarbeitung in den Phasen Il und /ll. Im Kapitel
3 wird auf die in den Varianten grob beschriebenen genannten baulichen So-
fortmaBnahmen eingegangen, die als kurzfristig umzusetzende MalBBnahmen
das bestehende hohe Risiko mindern sollen. Diese »SofortmaBBnahmen« wur-
den im Verlauf des Projekts durch das VBS in »VVorausmaBnahmen« umbe-
nannt. Kapitel 4 adressiert die Evaluation der vertiefenden Betrachtung magli-
cher Varianten zur Rdumung durch das VBS. Parallel zur Erarbeitung der Varian-
tenvertiefung in Phase I/l wurden durch das VBS die »VorausmaBnahmen« zur
kurzfristigen Senkung des Risikos fur die Bevolkerung in Mitholz im Rahmen
einer Vorstudie beschrieben. Diese Vorstudie wird im Kapitel 5 dieses Berichts
aus Sicht des Fraunhofer EMI beurteilt. Zum Abschluss des VBS-Projekts der
Variantenevaluation in Phase /Il wurden die umzusetzenden MaBnahmen ver-
tieft und erarbeitet, welche Aspekte bei der weiteren Planung durch das VBS zu
bertcksichtigen sind. Diese Phase lll schlieBt mit der VBS-Risikoanalyse 2020 [5]
ab, in der in Anbetracht gegeniber 2018 neu gewonnener Erkenntnisse die
Risiken Uber den Verlauf der R&ummaBnahmen neu betrachtet werden. In
Kapitel 6 wird die VBS-Risikoanalyse 2020 seitens Fraunhofer EMI beurteilt. Fer-
ner werden dort Empfehlungen zur Nachverfolgung im weiteren Projektverlauf
gegeben.
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Grobbewertung der
MaBnahmenvarianten Phase |

2 Grobbewertung der MalBnahmenvarianten Phase |

Fur die Phase I des Projektprozesses sind die in [6] beschriebenen maglichen
Varianten auf ihre Wirkung zur langfristigen Senkung des Risikos auf einen im
Sinne der Storfallverordnung (StFV) akzeptablen Bereich grob bewertet worden.
Die Bewertung der 19 aufgeflihrten Varianten [6] erfolgte nach einem Verfah-
ren, innerhalb dessen eine qualitative grobe Experteneinschatzung in Bezug auf
Bewertungsindikatoren erfolgte [7]. Gemal der Aufgabenstellung erfolgte
diese qualitative Einschatzung far die Indikatoren G11 (Risiko fur Unbeteiligte
nach der Realisierungsphase) und G12 (Risiko fir Unbeteiligte wahrend der
Realisierungsphase).

Die Bewertungsergebnisse wurden am 5. Juni 2019 der Expertengruppe des
VBS sowie Vertretern des BAFU und der Storfallfachstelle des Kanton Bern pra-
sentiert und anschlieBend diskutiert. Anhang 1 beinhaltet die Ergebnisprasen-
tation. Zu beachten ist, dass in der Grobbewertung abweichend von den Vor-
gaben in [7], die Bewertungsskalen feiner abgestuft gewahlt wurden, damit ein
Vergleich der einzelnen Varianten basierend allein auf den Indikatoren G11 und
G12 Uberhaupt maéglich ist. So wurden fur beide Indikatoren Wertebereiche
von -5 bis +5 in Abstanden von 1 gewahlt ([7] sieht far G11 Werte von {-5, 0,
+5} und fur G12 Werte von {-5, -2, 0, +2, +5} vor). Die feinere Abstufung mag
eine héhere Genauigkeit in Bezug auf die méglichen Explosionsauswirkungen
vortauschen, die bei einer solchen Grobbewertung nicht erzielt werden kann.
Sie ermdglicht jedoch eine feinere Abstufung hinsichtlich von Trends, ob bei
einer Variante allgemein das Risiko héher oder geringer ausfallt als bei einer an-
deren Variante.

Als Fazit der Betrachtung der einzelnen Varianten [6] ergeben sich die in den
Folgeabschnitten formulierten Empfehlungen, die wahrend der Fortfiihrung des
Projekts aus Sicht des EMI beachtet werden sollten.

2.1 Allgemeine Empfehlungen

a. Aufgrund der sehr groben Beschreibung der Varianten [6] ergibt sich
allein aus dem Vergleich der Indikatoren G11 und G12 gegebenenfalls
ein verzerrter Eindruck mit Blick auf die Auswahl der weiterzuverfolgen-
den Varianten. In diesem Sinn wird empfohlen, die Grobbewertung der
Phase [ als Beginn des Konkretisierungsprozesses und als Startpunkt fr
Diskussionen zu verwenden, welche Aspekte der einzelnen Varianten
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2.2

Grobbewertung der
MaBnahmenvarianten Phase |

fur eine Vertiefung sinnvoll erscheinen. Ein Weiterverfolgen innerhalb
Phase Il von allein den fiinf Varianten, welche die Bestbewertung in
Phase | erzielt haben, birgt die Gefahr, dass positive Aspekte der weni-
ger gut bewerteten Varianten nicht weiter berlcksichtigt werden. Wei-
terhin hangt die risikosenkende Wirkung einzelner genannter Aspekte
deutlich von der entsprechenden Umsetzung ab. Daraus ergibt sich,
dass die besten Varianten vermutlich aus der Zusammenfihrung der
positiven Aspekte der bisher beschriebenen Varianten folgen. In dem
Sinne werden in den folgenden beiden Abschnitten Aspekte benannt,
die aus Sicht des EMI allgemein bei der Konkretisierung der finf Varian-
ten in Phase Il berticksichtigt werden sollten. Diese sind unterteilt in ge-
nerell positive, risikosenkende Aspekte (Abschnitt 2.2) und solche, die
das Risiko im Vergleich zu den vorhergehenden Varianten héher ausfal-
len lassen (Abschnitt 2.3).

Die Beschreibungen der Varianten in [6] sind in Umfang und Detaillie-
rungsgrad nicht konsistent. Da ohne Interpretationsspielraum nur be-
wertet werden kann, was fur die jeweilige Variante tatsachlich beschrie-
ben steht, fallt ein Vergleich der Varianten — und damit eine Auswah|
der Bestvarianten — schwer. Selbst bei relativ kleinen Veranderungen
der Beschreibungen kann sich damit die Grobbewertung signifikant ver-
andern, was den rein quantitativen Variantenvergleich erschwert. Es
wird empfohlen, die Variantenbeschriebe aus [6] qualitativ gleichwertig
zu formulieren, so dass die Auswahl der in Phase Il weiterzuverfolgen-
den Varianten besser begrindet werden kann.

Allgemein positive Aspekte der Variantenbeschreibungen

Aus der Durchsicht der einzelnen Variantenbeschreibungen in [6] und der Dis-
kussion mit der Expertengruppe des VBS am 5. Juni 2019 stellen sich folgende
Aspekte als diejenigen heraus, die aus Sicht des EMI das Risiko fir Unbeteiligte
wahrend und nach der Umsetzung der MaBnahmen deutlicher senken, als die
anderen beschriebenen Umsetzungskomponenten:

1.

Nur eine vollstandige Raumung des ehemaligen Bahnstollens und des
vorgelagerten Verschuttbereichs des Felsens kann das Risiko nachhaltig
soweit senken, dass keine gréBeren »Schaden« im Sinn der StFV zu
erwarten sind. Dies ergibt sich bereits allein aus der Tatsache, dass die
genaue Menge an Restmunition nicht bekannt ist.

Vor den jeweiligen Raumarbeiten sollte eine schichtweise Detektion er-
folgen, die so weit reichen muss, dass die Folgen der Arbeiten an dem
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Grobbewertung der
MaBnahmenvarianten Phase |

jeweiligen Munitionsbereich mit Blick auf sympathetische Detonations-
Ubertragung in benachbarte Bereiche einschatzbar bleiben. Das bedeu-
tet, dass der Detektionsbereich deutlich gréBer sein muss als der Be-
reich, in dem konkret gerdaumt wird.

Die Raumarbeiten sollten mindestens bis auf die Sohle des ehemaligen
Bahnstollens durchgefiihrt werden. Dort, wo bei dem Unglick 1947
seitliche Spalten entlang der Gleise im ehemaligen Bahnstollen entstan-
den sind, gehen die Raumbereiche tiefer.

Aus Sicht des EMI ist es sinnvoll, Raumarbeiten, ausgehend von den
ehemaligen Stollen, zu beginnen und nicht erst den vorgelagerten Fels
abzutragen. Dies kann jedoch bedeuten, dass der ehemalige Stollen
tunnelartig gesichert werden muss, was wiederum die Gefahr einer Ini-
tilerung der verschtteten Munition birgt. Diese Gefahr ist jedoch auch
bei einem Abtragen des Felsens gegeben; auch hier misste der Innen-
bereich zusatzlich gesichert werden (s. Abschnitt 2.3).

Ein Beginn der Raumarbeiten von Stden her hat das Potential, die groB-
ten vermuteten Munitionsmengen rasch zu detektieren und zu rdumen,
so dass das Risiko friher signifikant gesenkt wird, als dies bei einem
Raumbeginn von Norden her der Fall wdre. Die Rdumung von Siden
hat den Vorteil, dass die Evakuationszeiten und Evakuierungsradien re-
lativ schnell kleiner werden (schnellerer Abbau des SchadensausmafRes).

Die Raumarbeiten sollten durch begleitende bauliche SchutzmaBnah-
men abgesichert werden. Die Planung dieser SchutzmaBnahmen ist je-
doch im Detail auf die méglichen Explosionsszenarien abzustimmen.
Dazu gehdren mogliche Ladungsmengen, Abstande zu den potentiellen
Detonationsorten und die Bemessung auf die jeweils maBgebenden Ex-
plosionseffekte hin (DruckstoBwelle, Trimmerimpakt, Erdstof, ggf.
auch Temperaturbeanspruchung). Bei der Belastung durch die Druck-
stoBwelle ist mit einer Interaktion zwischen eintreffender Belastung und
Reaktion des Schutzbauteils zu rechnen.

Die Munitionsentsorgung wurde nicht in allen Varianten, beschrieben in
[6], adressiert. Anfallende Munition sollte direkt vor Ort entsorgt wer-
den. Ein Sammeln der teilweise zur Selbstzindung neigenden Munition
fur eine spatere Entscharfung wirde das Risiko wahrend der Durchfih-
rung der MaBnahmen erhéhen.

Fraunhofer EMI 9
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2.3  Allgemeine zu vermeidende Aspekte aus den Variantenbeschreibungen

Ahnlich wie im vorangegangenen Abschnitt positive Aspekte aus den Varian-
tenbeschreibungen zusammengestellt wurden, lassen sich aus den Beschrei-
bungen auch Aspekte identifizieren, die im Vergleich zu den in den Varianten
enthaltenen Alternativen nicht in der Lage sind, das Risiko deutlich zu senken
bzw. unter Umstanden sogar erhéhen:

1.

Manipulative Arbeiten am und im zerkltfteten Fels konnen die Wahrschein-
lichkeit einer Initiierung von Zindern durch Steinschlag erhéhen. Bei dem
bisher bekannten Lockerungsgrad des Gesteins kdnnen durch Injektionen
und / oder Verpressvorgange Gesteinsmassen auseinandergedriickt wer-
den, so dass bisher eingeklemmte Felsformationen geldst werden. Weiter-
hin ist es mdglich, dass bei dem Einbringen von Felsankern der Fels als sol-
ches geldst wird und herabfallt.

Auch das Abtragen von Felsmasse von auB3en birgt die Gefahr, dass das
Felsgeflige gelockert wird und Steinschlag — und darUber eine Explosion —
initiiert wird. Das bedeutet, dass wenn am Fels manipuliert wird, der innere
Stollenbereich durch Tunnel 0.a. abgesichert werden muss.

Ahnlich wie die gezielte Manipulation am Fels ist der Einsatz von schweren
Maschinen in der Lage, das Felsgeflige zu verandern und damit Steinschlag
zu ermdéglichen. Demnach sollte mit schweren Maschinen nur insoweit ge-
arbeitet werden, wie durch Detektion »vorausgeschaut« werden kann.

Einige der Variantenbeschriebe beschreiben einen Raumvorgang, von Nor-
den beginnend. Bei einem solchen Vorgehen entstehen »Ausblaséffnun-
gen, die im Fall einer Explosion innerhalb der Stollenanlage in Richtung
der Ortschaft den Druck entlasten und unter Umstanden auch den Trim-
merwurf in diese Richtung orientieren. Bei einem solchen Vorgehen ist
aus Sicht EMI nicht sichergestellt, dass die Trimmerwurfrichtung eindeutig
orientiert ist, vor allem da das vorhandene Felsmaterial sich zu dem Zeit-
punkt per Variantendefinition im Abbauprozess befindet. Bei einer sympa-
thetischen Initiierung von Munitionsnestern im stdlichen Bereich der An-
lage kann es entsprechend zu einer vollkommen unvorhersehbaren Triim-
merentwicklung kommen, die ausgerechnet Richtung Ortschaft gerichtet
ist.

Aus Sicht EMI ist ein Raumen von Stden her zu bevorzugen, da zumindest
bei kleineren Explosionen durch das vorhandene Fels- und Verschittmate-
rial teilweise ein Schutz gegeben ist.
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Stellungnahme zu baulichen
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3 Stellungnahme zu baulichen SofortmalBnahmen

Der Zwischenbericht [6] geht in den Abschnitten 7.3.2 und 7.3.3 stichpunktar-
tig auf die Planung von Schutzbauten vor Umsetzung einer MaBBnahme, resp.
auf bauliche SofortmaBnahmen’ ein. Aus Sicht des EMI reicht eine solch grobe
Skizzierung von kurzfristig umsetzbaren SchutzmaBnahmen fir eine genauere
Bewertung nicht aus, da die Wirksamkeit der MaBnahmen von der genauen
Detaillierung und der Anwendbarkeit auf méglichst viele Explosionsszenarien
abhangt. Dementsprechend werden in den Folgeabschnitten Aspekte genannt,
die aus Sicht des EMI Ansatzmoglichkeiten bei der Bemessung und Auslegung
von baulichen SofortmaBnahmen im Rahmen der Planungsphase I bieten.

3.1 Empfehlungen zu den baulichen SofortmaBnahmen
3.1.1 Hinweise zur generellen Durchfiihrung und raumlichen Anordnung

Generell l8sst sich festhalten, dass SofortmalBnahmen nur dann gegentber der
derzeitigen Situation risikomindernd wirken, wenn durch ihre Ausfiihrung die
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Explosionsereignisses mindestens nicht ver-
groBert (wie es beispielsweise bei einer Manipulation am Fels oder an der ver-
schitteten Munition der Fall ware, oder aber auch durch Arbeiten am belaste-
ten Untergrund unter Einsatz schwerer Maschinen), das mogliche Schadensaus-
mal jedoch deutlich verringert wird. Letzteres kann erreicht werden durch eine
Reduktion der als Folge eines Explosionsereignisses erwartbaren Trimmerdich-
ten und Verringerung der Wurfradien und damit durch eine Verringerung der
Anzahl moéglicher Todesopfer. Das Ziel der bisher mit [6] vorgestellten Sofort-
maBnahmen ist der Schutz vor Trimmerwurf aus dem ehemaligen Munitions-
lager. Die SofortmaBBnahmen werden entsprechend durch den Trimmerimpakt
belastet, sie werden jedoch auch anderen Explosionseffekten wie StoBdruck-
welle, ErdstoB und gegebenenfalls Flammeneinwirkung ausgesetzt und sind
dahingehend zu bemessen.

Wenn felssichernde MaBnahmen wie Felsanker oder Verpressvorgange geplant
werden, sollte der Fels vertieft geologisch untersucht und beschrieben werden,
um die Gesamtstabilitdt bei der Bemessung der Verankerungen beriicksichtigen
zu kénnen oder das Verpressmaterial und den Verpressdruck entsprechend

! Die baulichen SofortmaBnahmen wurden vom VBS im Laufe des Projektes in VorausmaBnahmen umbenannt (siehe Kap. 5).
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auslegen zu kénnen, so dass die bestehende Gefahrdung nicht erhéht wird.

Es sollte auch bedacht werden, dass die Durchfiihrung der geologischen Unter-
suchungen eine Arbeit am Fels bedeutet und somit das Risiko gegentber dem
derzeitigen Stand erhéhen kann. Entsprechend sollten diese Untersuchungen
mit der notwendigen Umsicht durchgefihrt werden.

Wahrend der Errichtung baulicher SchutzmaBnahmen steigt die Gefahrdung
einer Initiierung der verschitteten Munition, es sei denn, die Schutzbauten wer-
den in unbelasteten Bereichen errichtet und auch die Bauausfihrung tangiert
den munitionsbelasteten Bereich nicht. Solche auBerhalb der Bereiche verschit-
teter Munition oder im nachtraglich geraumten Bereich errichtete Schutzbauten
bieten in Form von Fangwallen, Mauern o.a. hauptsachlich bei flachem, fokus-
siert gerichtetem Trimmerwurf Schutz. Die vom VBS angedachten Testfeld-
raumungen zur Untersuchung des Bauuntergrundes im Anlagenperimeter sind
deshalb sehr zu begrtBen. Andere Versagensformen des Felsens bei innerer
Detonation, beispielsweise ein nach oben gerichteter Kraterauswurf, werden
durch solche wandartigen Strukturen wenig abgedeckt.

3.1.2 Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Blastbelastung

Auch wenn die geplanten Schutzbauten hauptsachlich vor Trimmerwurf schit-
zen sollen, werden sie insbesondere in unmittelbarer Nahe zum Explosionsort
auch durch die Blastwelle beansprucht. Abhangig vom Abstand zur Explosions-
guelle und der Trimmergeschwindigkeit kann es auch zu einer Vorschadigung
durch die Blastwelle und einer anschlieBenden Beanspruchung des geschwach-
ten Bauteils durch Trimmerimpakt kommen. Der umgekehrte Fall, d.h. zuerst
Auftreffen der Trimmer und anschlieBend Blastbelastung, ist mit Blick auf das
primare Schutzziel — Schutz vor Trimmerwurf im Fernbereich — wenig relevant.

Die Schutzbauten sollten aus Sicht des EMI hinsichtlich der Blastbelastung und
der zuvor beschriebenen kombinierten Beanspruchung bemessen werden.
Maégliche Ladungsmengen und Detonationsorte sind in den Risikoanalysen [1,
3] beschrieben. Die anzusetzenden Belastungswerte hdangen von der jeweils ge-
planten baulichen Situation ab. Die Belastung wird unter anderem durch die
Abstdnde von Schutzbau zu Explosionsort, Geometrie des Schutzwalls und die
Umstromung durch die auftreffende Blastwelle beeinflusst.

Der auftreffende reflektierte Druck und der zugehorige Impuls kénnen bei-
spielsweise vereinfachend analytisch nach [8] oder [9] bestimmt werden. Reali-
stischere Werte zur Druckausbreitung liefern zum Beispiel »Computational-
Fluid-Dynamics«-Ansatze (CFD-Ansatze), wie sie auch in [3] verwendet wurden.
Mit CFD-Ansatzen kénnen sowohl Reflektionseffekte durch die umgebende
Topographie wie auch das (stitzende) UmflieBen des Schutzwalls durch die
Blastwelle abgebildet werden.
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3.1.3 Hinweise zur Bemessung mit Bezug auf Trimmerwurf

In den Risikoanalysen [1, 3] sind Ansdtze aus der Richtlinie TLM 2010 Teil 2 [10]
verwendet worden, um die Trimmerausbreitung und die sich daraus ergeben-
den moglichen Schadigungswerte zu bestimmen. Wie in den Risikoanalysen er-
wahnt, sind die Richtlinien TLM 2010 Teil 2 [10] nicht fur den Fall eines nach
einem Explosionsereignis verschitteten Munitionslagers entwickelt worden, sie
stellen jedoch Berechnungsansatze zur Verfigung, die dem aktuellen Stand der
Technik entsprechen und die Anforderungen an Munitionslager in der Schweiz
definieren. Dementsprechend ist es aus Sicht des EMI méglich, mit Hilfe der
TLM 2010/Teil 2 [10] die Wirksamkeit von baulichen SofortmaBnahmen zu be-
urteilen und mit den derzeitigen Risikowerten aus [1, 3] konsistent zu verglei-
chen. Da die TLM 2010/Teil 2 fur intakte, nach aktuellen Baunormen erstellte,
Munitionslager gelten, sollten die Ergebnisse aus Berechnungsansatzen fur ver-
schiedene Lagerformen und mégliche Versagensmodi verglichen und auf das
ehemalige Munitionslager Mitholz Ubertragen werden. So sind grundsatzlich
unterschiedlich Versagensformen bei einer méglichen Explosion denkbar. Die
Risikoanalyse [3] beschreibt Trimmerwurf aus Kraterbildung sowie den gerich-
teten Trimmerwurf ausgehend von den ehemaligen Stollenportalen als konser-
vative Szenarien im Sinne des Vorsorgeprinzips als maBgebend fur die Risiko-
betrachtung. Die VBS-Risikoanalyse [1] geht von einem Trimmerwurf aus den
(weiterhin bestehenden) Kliften im Bereich des »Dreispitz« aus, der entspre-
chend dem Modell fiir »sehr kurze Kammer ohne Vorstollen« in Felsanlagen
(Anhang 3, Abschnitt 1.2.13 [10]) berechnet wurde.

Wirkungen aus Zugangsstollen

VerhaltnismaBig groBe Flachen der Gefahrdungsbereiche aus [3] ergeben sich
aus der Moglichkeit eines gerichteten Trimmerwurfs ausgehend von den ehe-
maligen und aktuellen Stollenportalen. Entsprechend erscheint aus Sicht des
EMI die Anordnung von Schutzddmmen vor allen aktuellen und ehemaligen
Zugangen der Anlage als risikomindernde SofortmaBnahme sinnvoll. Als risiko-
mindernde MaBnahme zum Schutz der Bevélkerung im Ort Mitholz sind insbe-
sondere die nordlichen Portale ma3gebend.

Fur die Analyse der Wirksamkeit von Schutzdammen als MaBnahme zur Minde-
rung des moglichen gerichteten Trimmerwurfs aus Zugangsstollen oder Lager-
kammern werden in der TLM 2010 Teil 2 (Anhang 3, Abschnitt 1.2.12 [10])
empirische Gleichungen angegeben, mit denen bei vorgegebener Schutz-
dammgeometrie die Wurfradien fir einzelne Triimmerdichten (und damit kor-
reliert Schadensausmale) berechnet werden kénnen. Voraussetzung zur Beur-
teilung ihrer Wirksamkeit ist die Festlegung der Dammgeometrien und der je-
weiligen Abstande zu den Portalen. Bei entsprechend angeordneten Schutz-
dammen kénnen betrachtliche Reduktionen der auf den méglichen Trimmer-
wurf aus Stollenportalen bezogenen Gefdahrdungszonen erreicht werden.
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Wirkungen aus Kratern

Aufgrund der zu erwartenden vertikalen Abgangswinkel der Felstrimmer bei
einer ebenfalls moglichen Kraterbildung sind Schutzwalle in diesem Fall wenig
wirksam. Um den Trimmerwurf ausgehend von der Felsumlagerung der gela-
gerten Munition zu berechnen, stellt [10] in Anhang 3, Abschnitt 2.4 empiri-
sche Ansatze zur Verfigung, die auch in [3] verwendet wurden. Zur Wirksam-
keitsbeurteilung von MaBnahmen zur Risikominderung sollten aus Sicht des
EMI sowohl die Modelle mit als auch ohne Lockergesteinstiberdeckung verglei-
chend betrachtet werden. Zur besseren Eingrenzung der Ergebnisse ware eine
geologische Einschatzung hinsichtlich des Zutreffens der Modellgrundlagen er-
forderlich.

Die Gefahrdung aus Trimmerwurf, ausgehend von der Felsumlagerung, kann
gegebenenfalls durch Netze verringert werden. Vollstandig verhindern wird sich
der Kraterauswurf durch Netzstrukturen nicht lassen, dafur ist der erwartbare
Gehalt an kinetischer Energie der Felstrimmer zu hoch. Auch die Netzstruktu-
ren sind auf die Belastung ausgehend von den unterschiedlichen Trimmer-
wurfszenarien hin zu bemessen. Zielfihrend koénnte es sein, die Netze nicht frei
zu spannen, sondern um den Fels herumzulegen und zu verankern. Dabei kann
auch die Verwendung mehrerer Netze mit unterschiedlichen MaschengréBen
sinnvoll sein, um insgesamt das Gewicht der Netze zu reduzieren.

Moglicher Bemessungsansatz

Samtliche SchutzmaBnahmen vor Gefahrdung durch Trimmerwurf sollten

auf den moglichen Triimmerimpakt hin bemessen werden. Aus einem im Explo-
sionsfall weggeschleuderten Netz oder dessen Bruchfragmenten darf sich
ebenso keine neue Gefahrdung ergeben, wie aus Bruchsticken eines Schutz-
walls, der durch Trimmerwurf beaufschlagt wird. Die Schwierigkeit des Ge-
samtprojektes besteht darin, mogliche Explosionsszenarien sicher vorherzusa-
gen. Dementsprechend ist es schwierig, ausgehend von moglichen Explosions-
mengen und -orten sowie der Felsbeschaffenheit, die Trimmercharakteristika
in Form von Abgangsgeschwindigkeiten, Abgangswinkeln und Massenvertei-
lungen zu definieren.

Ein moglicher, wenn auch grober, Ansatz kdnnte aus Sicht des EMI darin beste-
hen, das Szenario des Unglicks von 1947 als Referenz zu benutzen. Das Doku-
ment Nr. 011 aus [11] stellt einen Plan zur Verfigung, der die Trimmer aus
dem Ungllcksereignis 1947 kartiert (Abbildung 3-1). Damit sind die finale Lage
der einzelnen Trimmer und deren jeweiligen Abmessungen (und damit Mas-
sen) bekannt. Mit Abschatzung der vertikalen Abgangswinkel nach den Ansat-
zen in [10] kénnten die Abgangsgeschwindigkeiten, die zu den jeweiligen
Wurfweiten fuhren, zuriickgerechnet werden. Ausgehend von den Abgangs-
bedingungen und den Eigenschaften der Trimmer, kdnnen an den geplanten
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Orten der Schutzwalle die jeweiligen Impaktgeschwindigkeiten und die kineti-
sche Auftreffenergie zur baulichen Auslegung der Schutzwalle berechnet wer-
den. Es ist anzumerken, dass ein solcher Ansatz, der vom Fundort der Trimmer
ausgeht, im Gegensatz zum Einschlagort, nur eine grobe Naherung darstellt,
weil Effekte wie ein Aufbrechen der Trimmersticke bei Aufprall auf dem Bo-
den und das »Weiterrollen« (»bounce and roll«) nicht berlcksichtigen werden.

Abbildung 3-1: Kartierung der Trimmer aus Ereignis 1947 in Dokument Nr. 011 [11].
3.2 Fazit zur Auslegung baulicher SofortmaBBnahmen

Die bisher vorliegende Darstellung baulicher SofortmaBnahmen in [6] reicht in
ihrer Detailtiefe nicht aus, um eine Bewertung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
vorzunehmen. Ohne einer Planung durch das VBS vorgreifen zu wollen, sind in
den vorherigen Abschnitten Aspekte herausgestellt worden, die aus Sicht des
EMI bei der Planung baulicher SofortmaBnahmen mindestens beriicksichtigt
werden sollten. Diese Zusammenstellung kann nicht abschlieBend sein, da eine
solche Planung immer durch die jeweiligen Detailpunkte definiert wird. Die vor-
genannten Ausflihrungen geben jedoch Hinweise zu Bemessungsansatzen hin-
sichtlich Blastbelastung und Trimmerbeaufschlagung von Schutzstrukturen
(Schutzwalle und Netze) und deren jeweiliger baulicher Ausfihrung.
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4 Variantenevaluation Phase Il

Nach Projektplan [6] vertieft die Phase Il der Variantenevaluation die nach
»Phase | zur Weiterbearbeitung empfohlenen Varianten« im Umfang detaillier-
ter Nachweise der technischen Machbarkeit, Kosten- und Zeitschatzungen
sowie einer »Risikobeurteilung im Rahmen der einzelnen Prozesse« [6]. Zur
Beurteilung der in Phase Il relevanten Unterlagen wurden dem Fraunhofer EMI
am 9. Januar 2020 die folgenden maBgeblichen Dokumente vorgelegt:

e Variantenblatt »Sanierung«, Version Vernehmlassung vom 9. Januar
2020, vom 20. Dezember 2019

e Zeitplan Variante »Sanierung« vom 7. Januar 2020

e Option »Uberdeckung« vom 8. Januar 2020

e »Entscheidungsbaum Sanierung« vom 20. Dezember 2019
e »Vertiefungsbedarf Bausteine« vom 31. Dezember 2019

Diese Dokumente werden durch einzelne Baustein-Beschreibungen erganzt, die
den Inhalt der Variante »Sanierung« in unterschiedlicher Detailtiefe beschrei-
ben. Die Inhalte der genannten VBS-Dokumente zu Phase Il werden in diesem
Bericht nicht wiederholt, das Verstandnis der nachfolgenden Beurteilung der
Dokumente setzt die Kenntnis dieser voraus.

Entsprechend der genannten Dokumente und der Prasentation ihrer Inhalte am
24. Januar 2020 durch Projektleitung und Vertreter des GS VBS, werden nun
nicht mehr, wie in Phase | noch geplant, unterschiedliche spezifizierte Varianten
zur Risikosenkung durch Radumung, Teilrdumung oder andere MaBBnahmen, die
eine Ra&umung ausschlieBen, geplant. Stattdessen wird eine einzelne Variante
»Sanierung durch Raumung« beschrieben, zu der unterschiedliche technische
Aspekte hinsichtlich Umsetzbarkeit und Wirksamkeit im weiteren Verlauf des
Projekts untersucht werden sollen. Damit werden mehrere der Varianten aus
Phase | zusammengefasst und der Empfehlung aus Abschnitt 2.1 dieses Be-
richts folgend, positive Aspekte der vorhergehenden Phase aufgegriffen, ohne
sie strikt einzelnen Varianten exklusiv zuzuschreiben. Damit wird vermieden,
maoglicherweise positive Aspekte aus einzelnen Variantenbeschreibungen bei
einem »Aussortieren« dieser Varianten nicht mehr zu beachten. Erganzend
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wird durch das VBS eine Option »Uberdeckung« ausgearbeitet, die als mogli-
che Alternative zu einer Rdumung zum Tragen kommt, sollte sich die vollstan-
dige Raumung des ehemaligen Munitionslagers als nicht moglich erweisen.

In diesem Kapitel werden die Variante »Sanierung durch Raumung«? und die
Option »Uberdeckung« aus Sicht des Fraunhofer EMI im Rahmen der Pro-
jektphase Il beurteilt. Bevor auf diese beiden Konzepte im Einzelnen auf Grund-
lage der 0.g. Dokumente in den Abschnitten 4.3 und 4.4 eingegangen wird,
folgt zunachst in Abschnitt 4.1 eine generelle Beurteilung der vorgelegten
Planung in Phase Il und in Abschnitt 4.2 des Vertiefungsbedarfs zu den (eigent-
lich variantenunabhangigen) Bausteinbeschreibungen. Das Kapitel schlie3t mit
einem Fazit und Empfehlungen zur weiteren Arbeit an den Konzepten ab.

Die Beurteilung aus Sicht des EMI beschrankt sich auf die die Variante »Sanie-
rung durch Rdumung« und die Option »Uberdeckung« hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit zur Minderung des Risikos ausgehend von maéglichen Explosionsereig-
nissen. Die Beurteilung bezlglich méglicher Umweltschdaden und Altlasten
durch die Munition und deren Rdumung erfolgt durch das BAFU.

4.1 Generelle Beurteilung der Planung in Phase Il

Grundsatzlich begriBt das Fraunhofer EMI das Vorgehen, primar die vollstan-
dige Raumung der Anlage nachzuverfolgen und sich bei der Wahl von techni-
schen Verfahren und Hilfsmitteln sowie zur Ortlichkeit des Beginns der R&u-
mung maoglichst erst nach eingehender Priifung festzulegen. Dieses Vorgehen
entspricht einer Empfehlung aus Abschnitt 2.1 dieses Berichts. Weiterhin unter-
stutzt das Fraunhofer EMI das Konzept, eine Option als Ruckfallebene nachzu-
verfolgen, die unabhéngig von der Variante »Sanierung durch R&umungx« ist.
Das Fraunhofer EMI empfiehlt, diese Option der »Uberdeckung« bereits frih-
zeitig vollstandig und eigenstandig zu planen, um im Verlauf der Planung der
Raumung eine echte Ruckfallebene zu haben, sollte sich die favorisierte Lésung
der vollstandigen Raumung als nicht machbar erweisen. Die Beschreibung der
»Bausteine« zur Variantenplanung ist bisher sehr auf die Variante »Sanierung
durch Raumung« beschrankt. Entsprechend dem zuvor Festgestellten, sollten
die Baustein-Beschreibungen auch auf Aspekte und Vertiefungsbedarf zur
Option »Uberdeckung« ausgeweitet werden.

2 Im Variantenblatt vom 20.12.2019 wurde von »Sanierung« gesprochen. Da der Begriff »Sanierung« im altlastenrechtlichen Sinn an-
ders besetzt ist, heiBt die Variante nun »Raumungx. Inhaltlich &ndert sich dadurch nichts.
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Wahrend die Planung des VBS zum grundsatzlichen Vorgehen ausdricklich
unterstitzt wird, kann festgestellt werden, dass die Detailtiefe, die in [6] fir die
Projektphase Il gefordert wurde, insbesondere hinsichtlich der Uberpriifung der
technischen Machbarkeit bislang nicht erreicht ist. Auf Grund des Umfangs und
der Komplexitat der Planungsaufgabe ist es auch aus Sicht des EMI ein sinn-
voller Schritt, von dem Vergleich unterschiedlicher zu verfolgender Raumungs-
varianten abzurlicken und stattdessen die Bausteine tiefergehend zu unter-
suchen. Diese tiefergehende Untersuchung ist in den Bausteinbeschreibungen
noch nicht vollstandig erfasst. Zum einen sind die Beschreibungen der einzel-
nen Bausteine qualitativ nicht konsistent. Zum anderen ist die Frage der Mach-
barkeit nicht abschlieBend geklart.

Aufgrund der Komplexitat der Planung und der unterschiedlichen Abhangig-
keiten zwischen den einzelnen Schritten empfiehlt das Fraunhofer EMI, den bis-
herigen »Entscheidungsbaum Sanierung« vom 20. Dezember 2019 deutlich
detaillierter auszubauen: Neben den Abhangigkeiten der SchutzmaBnahmen,
ihrer Auspragung und bindren Entscheidung (ja/nein) sollten konkrete Kriterien
aufgenommen werden, wann welche Entscheidung getroffen wird. Die Ent-
scheidungen zu den einzelnen Kriterien sollten durch den Nachweis der jeweili-
gen technischen Machbarkeit getrieben sein. Zu den Kriterien gehéren auch
maogliche Abbruchkriterien und Exit-Strategien, ab wann beispielsweise ein
alternatives Raumkonzept verfolgt wird, oder auch, ab wann auf die Option
Uberdeckung umgeschwenkt wird. Dies impliziert, dass auch die Option der
Uberdeckung mit gleicher Detailtiefe in den Entscheidungsbaum aufgenommen
wird, mit allen hierfdr relevanten Bausteinen und Entscheidungskriterien. Ent-
lang des Entscheidungsbaums kénnte auch der Projektzeitplan beschrieben und
nachverfolgt werden. Ein solcher Entscheidungsbaum kann sehr komplex wer-
den und hat méglicherweise den Nachteil, dass alle Aspekte von Beginn an mit
einflieBen mussen. Weitere Methoden werden beispielsweise in [EC/ISO 31010
[12] aufgezeigt: Ergdnzend zum Entscheidungsbaum, kénnen z.B. »Cross-
Impact« Analysen die einzelnen Abhangigkeiten einschlieBlich Eintrittswahr-
scheinlichkeiten erleichtern oder Bayes'sche Netze kénnen als Einflussdiagram-
me einzelne Abhdngigkeiten darstellen.

4.2  Vertiefungsbedarf Bausteine

Das Dokument »Vertiefungsbedarf Bausteine« vom 31.12.2019 stellt, aus-
gehend von den einzelnen Bausteinbeschreibungen und der Zielsetzung der
Sanierung des ehemaligen Munitionslagers, den Bedarf an weitergehenden
technischen Untersuchungen fest. Hierbei wird fiir jeden der Bausteine aufge-
fahrt, welche Fragen zu klaren sind, um die Machbarkeit der Variante »Sanie-
rung durch Rdumung« nachzuweisen und in der Planung voranzuschreiten. Aus
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Sicht des Fraunhofer EMI werden hierbei fir alle Bausteine sinnvolle Fragestel-
lungen aufgeworfen. Nachfolgend werden nicht alle Bausteinbeschreibungen
aufgegriffen, sondern nur zu den Bausteinen, bei denen aus Sicht EMI weiterer
Bedarf besteht, kommentiert:

Der Baustein »Geologie« wirft mit Blick auf die mogliche Umsetzbarkeit der
Raumung die kritischsten Fragen auf, so dass von deren Beantwortung die ge-
nerelle Machbarkeit der Variante »Sanierung durch Raumung« und der Option
»Uberdeckung« abhangt. Hierzu gehéren etwa die Fragen, wie weit der groBe
Felssturzbereich, der beim Einsturz der Anlage infolge der Explosion 1947 ent-
stand, den durch naturliche ZerklGftung und als Explosionsfolge geschwachten
Fels der »Flue« abstitzt, wie verpressfahig das Felsgestein ist oder inwieweit
der Berg im Bereich des ehemaligen stdlichen Sackbahnhofs abgetragen wer-
den kann.

FUr den Baustein »Schutzbauten« sollte Uber die zeitlich mégliche Umsetzung
definiert werden, ob die jeweiligen Schutzbauten zeitnah als VorausmaBnahme
(vgl. Kapitel 5 Beurteilung »Vorstudie Schutzbauten als VorausmaBnahmen«) in
Betracht kommen, oder erst bei Beginn der Raumung realisiert sein mussen.

Zu ersteren kénnen Netzsysteme als lokaler Schutz fur Gebaude oder Verkehrs-
infrastruktur zéhlen, zu letzteren beispielsweise Galerieliberbauten aus Stahl-
beton oder Netzsystemen entlang der KantonsstraB3e. Die Fragestellungen, die
im Zusammenhang einer konkreten Planung der jeweiligen Ingenieuraufgabe
zu klaren sein werden, sind in der Bausteinbeschreibung zu den Schutzbauten
noch nicht adressiert. Ob und inwieweit entsprechende MaBnahmen zielfih-
rend und machbar sind, wird in den vorliegenden Dokumenten bisher nicht
beantwortet. Grundsatzlich muss eine Beurteilung der VorausmaBnahmen
zeigen, wo und in welchem Umfang Schutzbauten notwendig erscheinen.

Das Dokument zum Vertiefungsbedarf stellt diesen fiir zwei Bausteine »zu
raumende Bereiche« und »Vorausdetektion / R&umung Munition« aus Sicht des
VBS fest. Die Bausteinbeschreibungen fassen die beiden Aspekte in einem Bau-
stein »Raumkonzeption« zusammen. Insbesondere mit Blick auf den weiteren
Planungsverlauf der Raumung ist die Beantwortung der im Vertiefungsbedarf
formulierten Fragen dringend. Aus Sicht des EMI ist eine systematische Auf-
stellung von unterschiedlichen Raumszenarien sinnvoll, fir die jeweils zugleich
eine Risikobewertung im Sinne der Stérfallverordnung durchgefiihrt werden
muss. Auch diese Rdumszenarien sollten Eingang in den zuvor beschriebenen
Entscheidungsbaum finden, in dem ebenfalls die Entscheidungskriterien bzgl.
der R&umverfahren abgebildet sein mussten. Hinsichtlich der Wahl von Detek-
tionsverfahren wird empfohlen, ebenfalls eine Entscheidungssystematik zu defi-
nieren. Hierzu sollte mindestens zusammengestellt werden:

e Welche Detektionsverfahren stehen bereits jetzt zur Verfligung?
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e Welche Detektionsverfahren werden ggf. neu entwickelt und evaluiert?
e Was sind die Limitierungen der jeweiligen Verfahren?
e Gibt es Performanzparameter fur eine Detektion von Munition im Fels?

Im Vertiefungsbedarf zu dem Baustein »Evakuierung« sollten die dort festge-
haltenen Fragestellungen ergdnzt werden mit Fragen nach Entscheidungskrite-
rien:

e Ab wann wird die Ortschaft evakuiert?
oAb wann werden nur Teile der Ortschaft evakuiert?

o Liegt der Entscheidung immer eine Risikoberechnung zu
Grunde?

o Wann wird situativ entschieden, dass sofort evakuiert werden
muss?

e Wie lange wird evakuiert?
4.3  Variante »Sanierung«

Wie eingangs beschrieben, halt das Fraunhofer EMI die Zusammenlegung von
ehemals sechs verschiedenen Varianten, die unterschiedliche Raumkonzepte
verfolgten, zu einer einzelnen fir sinnvoll, wenn die zuvor den einzelnen
Varianten zugeordneten Aspekte nun in die Lésungsfindung des besten Raum-
konzepts einflieBen. Eine »vertiefende« Betrachtung wie in der Variantenbe-
schreibung benannt, ist zumindest nach Kenntnis des EMI auf technisch-plane-
rischer Ebene bisher nicht erfolgt. Zunachst wurden nur die offenen Fragestel-
lungen im »Vertiefungsbedarf Bausteine« gesammelt, aber nicht beantwortet.

In den »Realisierungsphasen« zur Rdumung wird die Moglichkeit eines schicht-
weisen Abtrags des Dreispitzes als VorausmalBBnahme genannt. Als manipulati-
ver Eingriff in den durch Steinschlag gefahrdeten Bereich, der damit die Initiie-
rungswahrscheinlichkeit einer Explosion erhéht, kann dies aus Sicht des EMI
nicht als VorausmaBnahme durchgefiihrt werden. Die VorausmalBnahmen mus-
sen kurzfristig und vor Beginn der Rdumarbeiten das Risiko fir die Bevolkerung
in Mitholz senken — dieses Ziel wird durch einen Abtrag des Felsens nicht er-
reicht. Damit ist der mogliche Abtrag des Dreispitzes in dem bisher vorliegen-
den Entscheidungsbaum deutlich zu frih innerhalb des Realisierungsprozesses
angeordnet. Auch nach Abschluss der VorausmaBnahmen sind zum moglichen
Abtrag des Dreispitzes einige Aspekte, insbesondere zur Geologie zu klaren, die
bisher in den vorliegenden Dokumenten nicht adressiert sind:
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e Wenn derzeit durch Teile des Dreispitzes eingeklemmte Felsbrocken ab-
gestutzt werden, wie erfolgt deren Sicherung und zu welchem Zeit-
punkt (d.h. wieviel von der Gewichtskraft darf weggenommen werden,
dass lose Brocken weiterhin eingeklemmt bleiben?)?

e Wie erfolgt die Sicherung innerhalb der Anlage?
e Mit welchen Verfahren soll abgetragen werden?

Weiterhin muss der Abbau als Prozess in der Risikoanalyse mit aufgefihrt wer-
den. Die Gefahrdungsbereiche kénnen sich wahrend des Abtrags dynamisch
andern: Zum einen steigt moglicherweise die Eintrittswahrscheinlichkeit fir ein
groBeres Explosionsereignis, zum anderen verringert sich jedoch auch die po-
tentielle Trimmermasse fur die Kraterszenarien am Dreispitz.

In Phase 4 der Realisierungsphasen wird eine Raumung von allen méglichen
Angriffspunkten gleichzeitig diskutiert. Aus Sicht des Fraunhofer EMI kann dies
nur nach einer entsprechenden Risikobeurteilung nach Stérfallverordnung erfol-
gen. Aus unserer Sicht erscheint derzeit ein Beginn der R&umung von Siiden
her als sinnvoll, da einerseits relativ frih bereits mit der RAumung der vermutet
groBten Munitionsnester im stdlichen Bereich des Bahnstollens und der ehe-
maligen Abortanlage begonnen wird, und andererseits auch die Versturzmasse
aus dem Explosionsereignis von 1947 zumindest bei kleineren Explosionen als
Schutz fur das Dorf Mitholz wirken kann. Der Versturzbereich ist in die fort-
schreitende Raumung selbstverstandlich einzubeziehen. Samtliche Radumarbei-
ten (einschlieBlich Proberdumungen im Bereich der ehemaligen Anlage) sollten
erst nach Fertigstellung der VorausmaBnahmen begonnen werden. Hinsichtlich
Evakuierungen mussen vorher Kriterien festgelegt werden, wo ab welchem
Risikowert evakuiert werden muss. Die in der Variantenbeschreibung genann-
ten Evakuationsszenarien sind zu pauschal formuliert und bisher nicht quantita-
tiv begrtindet.

Hinsichtlich der Wirkungsbeschreibung innerhalb des Dokuments zur Variante
»Sanierung durch Raumungg, lasst sich aus Sicht des EMI feststellen, dass bis-
lang technisch und quantitativ belegte Betrachtungen fehlen, eine solche Wir-
kungsbeurteilung durchzufthren. Es wird empfohlen, eine Wirkungsbeurtei-
lung in den Prozess des Entscheidungsbaums einzupflegen, da dadurch auch
Entscheidungskriterien gesetzt werden.
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Option »Uberdeckung«

Die Option einer Uberdeckung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz mit
Erdreich wird in dem entsprechenden Dokument vom 8. Januar 2020 beschrie-
ben. Diese Option sieht vor, zunachst das Innere des ehemaligen Munitions-
lagers zu verfillen und anschlieBend den gesamten Bereich mit einer Uber-
schittung aus Lockergestein von bis zu 50 m Dicke zu sichern. Wie zuvor be-
schrieben, unterstitzt das EMI die Idee, eine Alternative zu der Raumung des
Lagers zu haben, die vollkommen unabhangig von den Randbedingungen der
Raumung geplant wird. In Projektphase | wurde eine solche Uberdeckung als
»Variante C3« aufgefihrt und dort jedoch verworfen.

Die Beschreibung der Option »Uberdeckung« ist noch unkonkreter als die Be-
schreibung der Variante »Sanierung durch Raumung, eine quantitativ begrin-
dete Argumentation hinsichtlich Wirksamkeit und Machbarkeit der Rickfallop-
tion gibt es in den bisher vorgelegten Dokumenten nicht. So kann die Beurtei-
lung der Option durch das EMI auch nur allgemein ausfallen und Fragen aufge-
worfen werden, die im weiteren Verlauf der Planung aus Sicht des EMI berlck-
sichtigt werden sollten.

Insbesondere die Beschreibung der Realisierungsphasen ist sehr allgemein. Zur
Beschreibung der Realisierungsphase 3 (»Baustellenvorbereitung« durch Ver-
fallung des Innenraums) fehlen Antworten auf zusatzliche Fragen, wie:

e Wie soll der Innenraum verfillt werden?

e Was ist eine geeignete Fillmasse? Welche Eigenschaften muss sie zu
welchem Zweck mitbringen?

e Was passiert bei einer kraftschltssigen Verbindung und wodurch ent-
steht der Kraftschluss?

e Wie wird sichergestellt, dass alle Hohlraume verfullt sind?

e Wie wird sichergestellt, dass bei der Verflllung nicht offenliegende
Munitionszinder aktiviert werden?

e Gibt es Verschiebungen von Felsmasse wahrend des Verfillvorgangs?

Auch die Beschreibung der Uberdeckung selbst, einer Uberschiittung mit

50 m Lockergestein, braucht aus Sicht des EMI eine quantifizierte Machbar-
keitsstudie, um sie entsprechend bewerten zu kénnen. Jeglicher Nachweis, ob
50 m ausreichend sind, um den Berg im Fall der Explosionsszenarien zu sichern,
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fehlt. Ebenso fehlen Angaben dazu, welche Art von Gestein zum Einsatz kom-
men kdnnte, ob ein Verbund notwendig ist, wie die B6schungssicherung er-
folgt oder wie die Explosionsfolgen abgeschatzt werden. Ebenso ware zu unter-
suchen, wie dauerhaft die Losung ist und wie die Uberschiittung aus Locker-
gestein sich im Erdbebenfall verhalt.

Entsprechend der Allgemeinheit der Beschreibung der Option »Uberdeckung«
hat die in dem Dokument aufgefihrte Wirkungsbeurteilung keinerlei Aussage-
kraft und geht in ihrer Tiefe nicht Uber die Ergebnisse der Phase | der Varian-
tenevaluation hinaus.

4.5 Fazit Variantenevaluation Phase Il und Empfehlungen

Die im Laufe der Projektphase Il herausgearbeitete Trennung von Vorausmal3-
nahmen zur Reduzierung der Gefahrdungsbereiche vor Beginn der Raumungs-
maBnahmen (vgl. auch nachfolgendes Kapitel 5) und den entsprechenden
SchutzmaBnahmen wahrend der Raumung wird ausdrucklich begriBt. Eben-
so halt das Fraunhofer EMI die Festlegung auf eine primar zu verfolgende
Variante »Sanierung durch Raumung« und eine optionale Ruckfallebene
»Uberdeckung, die unabhangig von der priméren Losung ist, fir zielfihrend.
Auch die bisher in den entsprechenden Beschreibungen der jeweiligen Varian-
ten beabsichtigten technischen Untersuchungen einschlieBlich der Proberdu-
mungen erachtet das Fraunhofer EMI als zielfihrend und notwendig.

Darlber hinaus wird empfohlen:

e Erstellung eines quantitativ bewertbaren Nachweises der Wirksamkeit
und Machbarkeit der Option »Uberdeckung« vor Beginn der Planung
der Variante »Sanierung durch Raumung«, um jederzeit wahrend des
Planungsprozesses eine echte Rickfallebene zu haben

e Aufbau eines umfassenden Entscheidungsbaums unter Einbezug

o beider Varianten

o aller mdglichen Handlungsoptionen und Kriterien zur Treffung
von Entscheidungen

o ggf. von Wahrscheinlichkeitswerten der Kriterienerfullung

o Abbruchkriterien zum Wechsel von der prioritaren Variante
»Sanierung durch Raumung« auf die Option »Uberdeckung«

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020 23



Variantenevaluation Phase Il

Angaben, wann im Planungsprozess quantitative Risikoanalysen mit
Auswertung nach Storfallverordnung erforderlich sind (Meilensteine)
und wie diese in den Entscheidungsbaum einflieBen

Parallel zum Entscheidungsbaum eine Definition des Zeitstrahls fir die
weitere Planung des Projekts und die Realisierung

Uberfiihrung des »Vertiefungsbedarfs« fir die Bausteine in ein konkre-
tes Pflichtenheft mit Darstellung der jeweiligen Abhangigkeiten

Nachverfolgung der in den Abschnitten 4.2 bis 4.4 festgestellten zu-
satzlich zu erarbeitenden technischen Fragestellungen

Erarbeitung von Evakuationsszenarien einschl. Umfang und Dauer der
EvakuationsmaBnahme
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5 Beurteilung »Vorstudie Schutzbauten als VorausmalBBnahmen«

Mit Datum vom 26. Februar 2020 hat das GS VBS die »Vorstudie Schutzbauten
als VorausmaBnahmen« [13] zur Verfigung gestellt. Dieses Dokument be-
schreibt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mégliche bauliche MaBnahmen,
die gemaB Forderung des BAFU die unzuldssig groB3en Risiken sowie die Ge-
fahrdungsbereiche, ausgehend von dem ehemaligen Munitionslager Mitholz [1,
3], rasch reduzieren sollen. Als mégliche VorausmaBnahmen werden genannt:

e Damme vor Stollenausgangen (verschitteten wie ausgebauten Stollen)
e Netze zur Begrenzung des Trimmerwurfs ausgehend von Kraterbildung
e Pfropfenverschlisse und Hochdrucktor im ausgebauten Teil der Anlage

Im Anschluss an eine Beurteilung des allgemeinen Teils der Vorstudie [13] in
Abschnitt 5.1 werden nachfolgend die in der Vorstudie beschriebenen konkre-
ten VorausmaBnahmen bewertet und Empfehlungen zur weiteren Vertiefung
gemacht.

5.1 Allgemeine Beurteilung der Vorstudie

Die Vorstudie [13] geht davon aus, dass mit den zu entwickelnden Vorausmal3-
nahmen die Risiken ausgehend von den drei in den Risikoanalysen [1, 3] be-
schriebenen Ereignisszenarien zu reduzieren sind. Die maBgebenden Ereignis-
szenarien beschreiben Explosionen mit dquivalenten Explosivstoffmengen von
11, 10 t und 20 t an unterschiedlichen Stellen im inneren der Anlage des ehe-
maligen Munitionslagers, vornehmlich im Bereich vor den ehemaligen Kam-
mern 4 bis 6 und im Verlauf des verschitteten Bahnstollens, vgl. [1, 3].

Auch wenn die VorausmaBnahmen das Risiko so rasch wie méglich unabhan-
gig einer Zielvorgabe senken sollen, erscheint es dennoch sinnvoll, Ziele fir die
Planung der VorausmaBnahmen zu formulieren. Zu diesen Zielen gehéren unter
anderem die generelle Machbarkeit, die Umsetzbarkeit innerhalb einer realisti-
schen Zeitspanne, etwa bis Ende 2021, und eine tatsachliche, quantifiziert
nachgewiesene Reduktion der Gefahrdungsbereiche. Ohne Vorgabe eines kon-
kreten Planungsziels fur die VorausmaBnahmen kénnen diese auch nicht konk-
ret entworfen, geplant, bemessen und baulich ausgefihrt werden.
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Zur Abschatzung der Wirksamkeit der aufgefiihrten VorausmaBnahmen wird
teilweise auf Modelle der TLM 2010 Teil 2 [10] zurtickgegriffen. Hier werden
nach Abschnitt 1.2.7 der TLM »Massenparameter« f,, angesetzt, die bei unter-
schiedlichen Szenarien den gleichzeitigen Trimmerwurf aus mehreren Stollen-
portalen bericksichtigen sollen. Die Vorstudie berticksichtigt zwei Offnungen
fur das 20 t Ereignisszenario und funf Offnungen fiir die 1 t und 10 t Szena-
rien. Die Wah! der Anzahl der rechnerisch angesetzten Offnungen wird in [13]
nicht begrtindet; vermutlich wird seitens VBS davon ausgegangen, dass bei den
kleineren Ereignisszenarien die verschitteten Portale sich nicht 6ffnen. Bei dem
20 t Ereignis konzentriert sich die Betrachtung in [13] auf den Trimmerwurf im
Norden der Anlage, d.h. aus dem ehemaligen Bahnstolleneingang und dem
heutigen Lastwagen-Stollen. Das EMI stimmt zu, den Trimmerwurf in Richtung
Dorf aus den beiden letztgenannten Portalen mit einer geringeren Reduktion
der Trimmermassen zu berechnen.

Samtliche Ergebnisse der Vorstudie des VBS [13] werden dort ohne zugehorige
Berechnungen dargestellt. Damit lassen sie sich nicht konkret und quantitativ
beurteilen. Es folgt, dass auch im Folgenden nur Aussagen zur Plausibilitat der
Ergebnisse hinsichtlich der drei besprochenen VorausmaBnahmen getroffen
werden kdnnen. Zu einer Beurteilung der geplanten MaBnahmen und deren
Wirksamkeit in der weiteren Planung sind aus Sicht des EMI die Grundlagen der
getroffenen Aussagen auch quantitativ und vollstandig zu dokumentieren.

5.2 Damme als VorausmaBBnahmen

Die Beurteilung der Wirkung von Dammen als VorausmaBnahmen in [13] stUtzt
sich vornehmlich auf Berechnungsmodelle der TLM 2010 Teil 2 [10] fir Damme
vor Stollenportalen (Abschnitt 1.2.12 der TLM 2010/2 [10]).

Hierzu lasst sich zunachst feststellen, dass der validierte Gultigkeitsbereich der
Modelle der TLM 2010/2 auf intakte und nach Stand der Technik gebaute
Anlagen limitiert ist. Andererseits gibt es auch nach Kenntnis der Autoren keine
besser geeigneten Berechnungsmodelle, die explizit fur verschiittete Felsanla-
gen entwickelt und validiert worden waren. Somit ist die Wahl der TLM-
Modelle auch aus Sicht des Fraunhofer EMI sinnvoll. Gleichzeitig sollten die er-
zielten Ergebnisse als auch die zu Grunde gelegten physikalischen Zusammen-
hange eher als GroBenordnungen, statt als exakt berechnete Werte interpre-
tiert werden, die dann zumindest eine Abschatzung der zu erwartenden Phano-
mene ermoglichen.

Die Modelle der TLM 2010/2 gehen davon aus, dass Damme direkt vor den
Stollenportalen errichtet werden. Darlber werden die Gefdhrdungsbereiche in
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ihrer Lange auf bis zu 40 Prozent begrenzt, indem die flach abgehenden Trim-
merstlicke durch die Damme aufgefangen werden und sich der Trimmerwurf
auf steilere (nicht durch die Geometrie des Dammes abgedeckte) Flugbahnen
beschrankt ([10], Abschnitt 1.2.12.1). Alternativ sind ebenfalls Démme denk-
bar, die direkt vor den gefahrdeten Objekten platziert werden und diese damit
innerhalb des »Schattens« des Dammes schiitzen. Solche Damme werden in
der TLM 2010/2 nicht behandelt und die Autoren stimmen mit dem VBS dar-
Uber ein, dass eine Machbarkeit solcher Damme auf Grund der beengten Platz-
verhaltnisse in der Ortschaft Mitholz sehr fragwurdig ist.

Ausgehend von den zuvor genannten Explosionsszenarien werden in der Vor-
studie [13] Gefahrdungsbereiche vor den einzelnen Stollenausgangen der ehe-
maligen Anlage mit und ohne Ansatz von Dammen gegenUbergestellt. Dazu
werden auch einzelne Damme aufskizziert, die sehr schmal direkt vor dem
jeweiligen (ehemaligen) Stollenausgang platziert werden und wegen der
steilen Béschung eine Béschungssicherung aus Stahlbeton aufweisen. Diese
Boschungssicherung wirkt gleichzeitig als Prallplatte fir die ankommenden
Trammer. Die Vorstudie kommt zu dem Schluss, dass das Risiko durch die in
der Vorstudie dargestellten Damme nicht reduziert werde und in Teilen durch
ein »Verspritzen« der Trimmer an den harten Prallplatten auf den Dammen
das kollektive Risiko fur die Bevolkerung ggf. sogar noch erhéht werde [13].

Dieser Aussage widerspricht das Fraunhofer EMI aus den folgenden Griinden:

1. Die GegenUberstellung von scharf abgegrenzten zwiebelférmigen Gefahr-
dungsbereichen aus der EMI-Risikoanalyse [3] mit Gefahrdungsbereichen,
die breitere Radien aufweisen, ist nicht korrekt.

Bereits in der Risikoanalyse des EMI wurde erldutert, dass diese dort darge-
stellten Gefahrdungsbereiche eben nicht in ihrer Breite scharf abgegrenzt
zu sehen sind, da die Stollenportale durch die Verschiittung und durch den
zerklUfteten Fels nicht scharf definiert sind [3]. Die Darstellung der Gefahr-
dungsbereiche in [3] dient der Berechnung des Risikos fir die Bevdlkerung
in Mitholz und erganzt im Sinne einer Sensitivitatsanalyse die Aussagen der
VBS Risikoanalyse [1]. Die in der EMI-Risikoanalyse dargestellten Gefahr-
dungsbereiche decken nicht alle weiteren noch méglichen Bereiche ab, so-
lange der Risikowert dadurch nicht deutlich verandert wiirde. Die exakte
Ausrichtung der Gefdahrdungsbereiche hat auf die Berechnung des Risiko-
wertes nur marginale Auswirkungen und in [3] wird explizit darauf hinge-
wiesen, dass die Gefahrdungsbereiche tatsachlich eher aus einer Umhdillen-
den der berechneten Szenarien gebildet werden sollten. Der Kanton Bern
hat als Reaktion darauf den Gefahrenperimeter um das ehemalige Muni-
tionslager erweitert und veréffentlicht. Die in der Vorstudie [13] nun fur die
Wirksamkeitsbetrachtung aus der Einschatzung des Risikos ausgeschlosse-
nen Flachen neben den Gefahrdungsbereichen aus gerichtetem Trimmer-
wurf missen also korrekterweise in die Risikobetrachtung mit einbezogen
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werden. Bei einer GegenUberstellung dieser realistischeren Gefahrdungs-
bereiche mit denen unter Berlcksichtigung von Dammen zeigt sich dann
eine deutliche Reduzierung des Risikos fur die Bevolkerung bei der Verwen-
dung von Dammen.

2. Die Form der in der Vorstudie dargestellten Damme ist aus Sicht des EMI
wenig zielflhrend: Aus den unter 1. genannten Aspekten sollten die
Damme deutlich breiter geplant werden — die ehemaligen Stollenausgange
werden sich wegen der Verschittung und dem zerklifteten Fels im Explo-
sionsfall nicht wie die urspriinglich engen Ausgdnge verhalten; auch die
aktuell ausgebauten Ausgange werden im Falle einer Explosion wegen der
FelszerklUftung maoglicherweise deutlich breiter.

3. Die Verwendung von Stahlbeton zur Béschungssicherung schafft gerade
eine Oberflache, an der ankommende Wurfstiicke zerbersten und abge-
lenkt werden mussen. Ein weicheres Dammmaterial, beispielsweise Erd-
reich, ist eher in der Lage, die Energie ankommender Wurfstlicke aufzuneh-
men. Der Damm muss im Falle einer groBen Explosion von 10 t oder 20 t
TNT-Aquivalent nicht erhalten bleiben. Gleichzeitig darf durch ein Versagen
des Dammes natdrlich auch keine weitere Gefahrdung entstehen, wie es
beispielsweise bei der Verwendung von Stein-Schotter der Fall ware. Eine
Sicherung eines steilen Erddammes durch Geotextilien oder »bewehrte
Erde« ist sicherlich méglich.

Eine Begrindung, warum die angefhrte Dispersion von Trimmersticken an
den in der Vorstudie dargestellten harten Dammbdschungen als realistisch be-
trachtet wird, fehlt in der Vorstudie [13]. Damit kann die grundsatzliche Aus-
sage der GegenUberstellung von Gefahrdungsbereichen mit und ohne Damme
in der Vorstudie ebenfalls nicht begriindet werden.

Unter Beachtung der zuvor aufgefihrten Punkte hat das VBS mit seiner Vor-
studie aus Sicht des EMI gezeigt, dass Damme vor den Stollenausgangen die
Gefahrdungsbereiche verkirzen kénnen. Daher ist es aus Sicht des EMI sinnvoll,
die Planung von Dammen weiterzuverfolgen und zu konkretisieren. Es wird
empfohlen, dafir weiterhin die TLM 2010/2 [10] zu verwenden, unter Beach-
tung, dass die dort beschriebenen Modelle wegen ihres validierten Gultigkeits-
bereichs nur Abschdtzungen bieten kdnnen. Weiterhin wird empfohlen, wei-
ches Dammmaterial zu verwenden, in dem Trimmerstiicke eher aufgefangen
oder abgebremst werden, statt an der Oberflache zu zersplittern und weiterge-
leitet zu werden. Gegebenenfalls helfen skalierte Experimente bei der Beurtei-
lung der Reaktion solcher weichen Damme auf ankommende Trimmer.
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Netze als VorausmaBnahmen

A:10,00deg

Die Vorstudie beschreibt Netze in zweifacher Form als mogliche VorausmaB-
nahmen zur Reduzierung der Gefahrdung aus Trimmerwurf: Netze als lokalen
Uberbau fur gefahrdete Objekte (d.h. in der Regel Gebaude) und Netze an
Klaften und Fels. Beide Netzsystem-Arten adressieren vornehmlich steil flie-
gende Trimmer und erganzen damit potentiell die VorausmaBnahmen gegen
flachen Trimmerflug aus den Portalen. Wenn von »Netzen« gesprochen wird,
sind damit Netzsysteme gemeint, die aus mehreren Lagen von Netzen bestehen
kédnnen und zu denen ebenfalls die Verankerungen und Sicherungen der Netze
gehoren.

Zur Wirksamkeit der Netze gegeniiber den maBBgebenden Explosionsszenarien
macht die Vorstudie keine quantifizierten Aussagen. Eine Darstellung beispiels-
weise der reduzierten Gefahrdungsbereiche fehlt. Die Vorstudie enthalt eine
Abschatzung der kinetischen Energie, welche die Trimmer bei dem Unfallereig-
nis 1947 gehabt haben mdgen, um die entsprechenden Wurfweiten zu errei-
chen. Eine solche Abschatzung ist auch aus Sicht des EMI sinnvoll und notwen-
dig, um entsprechende Netzsysteme zu dimensionieren. Vergleichende Berech-
nungen von Flugbahnen haben gezeigt, dass bei Trimmergeschwindigkeiten
von 150-300 m/s und Triimmermassen von 3000 bis 5000 kg die in der Vor-
studie angegebenen Energiegehalte von deutlich mehr als 10000 kJ plausibel
sind (Abbildung 2 und Anhang 2: Abschatzung Energiegehalt Trimmer Mitholz
1947).
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Abbildung 2: Naherungsberechnung der Wurfweiten fur einzelne Wurfstiicke von 3 t bis 5 t
Masse aus dem Unfallereignis 1947 bei Variation des Abgangswinkels und der Abgangsge-
schwindigkeit. Wertebereich vgl. Anhang 2: Abschatzung Energiegehalt Trimmer Mitholz 1947.
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Die lokalen Netzsysteme an den exponierten Objekten werden grundsatzlich
einer geringeren Belastung ausgesetzt, als die Netzsysteme unmittelbar am Fels.
An den exponierten Objekten ist die Trimmerdichte deutlich geringer und der
Energiegehalt der einzelnen Triimmersticke hat mit der Entfernung zum Explo-
sionsort abgenommen. Das EMI stimmt mit dem VBS darUber ein, dass die bau-
technische Umsetzung der lokalen Netzsysteme an den Gebduden deutlich
schwieriger ist als am Fels.

Wahrend direkt am Fels das groB3flachige »dartberlegen« eines Netzsystems

baulich einfacher erscheint, birgt es nach Aussage des VBS eine mogliche Be-
hinderung der Raumarbeiten und eines in Erwdagung gezogenen Abtrags des

»Dreispitz« vor der Raumung. Aus Sicht des EMI sollten hier Netzsysteme ver-
wendet werden, die im Fall von lokalen Arbeiten dort lokal geéffnet und an-

schlieBend wieder verschlossen werden kénnen.

Eine bremsende Wirkung von Netzen auch bei Versagen dieser wird in der Vor-
studie nicht beachtet. Aus Sicht des EMI sollte diese in der weiteren Planung
von Netzstrukturen bertcksichtigt werden, um eine realistischere Wirkungsbe-
urteilung von Netzen zu ermoglichen. Auch wenn ein Netzsystem einzelne
Trdmmer nicht vollstandig auffangt, wird weiterhin kinetische Energie dissipiert,
um das Netzsystem zu durchstoBBen und zu verformen. Je nach Zeitdauer, die
verstreicht, bis das Netzsystem vollstandig unwirksam, d.h. zerstort, ist, bleibt
gegebenenfalls weiterhin die Bremswirkung auf nachfolgende Trimmersticke
im Verlauf des Herausschleuderns erhalten; dies unter der Annahme, dass der
Versagensmechanismus des Netzsystems deutlich trager ist als der Trimmer-
wurfprozess. Die zeitliche Abfolge ist abhangig von der Beschaffenheit des
Netzsystems und der Geschwindigkeit der Trimmer (und damit von dem Ereig-
nisszenario). Sie sollte in der weiteren Planung und der Wirkungsbeurteilung
der Netzsysteme bertcksichtigt werden. Auch hier kénnen experimentelle Un-
tersuchungen und numerische Simulation im Weitergang der Planung helfen,
die Wirksamkeit der Netze einzuschatzen.

5.4  Pfropfen und Hochdrucktor als VorausmaBBnahmen

Pfropfen und ein Hochdrucktor an den ausgebauten Stollenausgangen werden
in der Vorstudie [13] zwar als mogliche VorausmaBnahme aufgefihrt, jedoch
nicht naher betrachtet. In [13] wird festgestellt, dass »umfangreiche Bemessun-
gen, Simulationen und Tests durchgefihrt werden« mussten. Dies ist auch aus
Sicht des Fraunhofer EMI notwendig, um ihre Wirksamkeit beurteilen zu kon-
nen. Gleichzeitig ist dies notwendig, um die generelle Machbarkeit solcher Ver-
schlusssysteme beurteilen zu kénnen, da sie ebenfalls die Gefahrdungssituation
dadurch in mindestens zweifacher Weise beeinflussen kénnten:
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1. Durch einen Verschluss einzelner Ausgange andert sich moglicherweise die
Verteilung des Drucks innerhalb der Anlage im Falle einer Explosion. Im
Zuge der Diskussion um die Wirksamkeit von Dammen hat das EMI jedoch
gezeigt, dass verschiedene Offnungsquerschnitte durch Klifte und Stollen
nur geringfugigen Einfluss auf die Héhe der Belastung innerhalb der Anlage
haben (vgl. Protokoll zum »Workshop Schutzbauten« vom 19. November
2019). Dies gilt somit auch umgekehrt, d.h. die Anderung des inneren
Volumens der Anlage, die durch einen Verschluss der Stollenportale ent-
stinde, hatte nur geringen Einfluss auf die Belastung aus dem Gasdruck-
anteil innerhalb der Anlage (der Spitzentberdruckanteil Fels wird durch das
Volumen kaum beeinflusst).

2. Die angesprochenen Verschlusssysteme missen letztlich im Fels verankert
werden. Bei einer DruckstoBbelastung geben die Pfropfen und Tore ihre
Belastung an die Auflager weiter. Wenn der Fels in diesen Bereichen bereits
natlrlich stark zerklGftet ist, kdnnte eine Explosion diese Bereiche weiter
|6sen. Der Verankerung der Verschlusssysteme muss in die notwendige
tiefergehende Betrachtung aufgenommen werden.

Pfropfen und ebenso das in Betracht gezogene Hochdrucktor haben auch aus
Sicht des EMI das Potential, den Trimmerwurf aus den betroffenen Portalen
heraus zu begrenzen. Im Fall einer Explosion bleibt weiterhin eine Kraterbildung
und ein Trimmerwurf ausgehend von der Felsumlagerung entsprechend den
Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 der TLM 2010/2 [10] moglich. Aus Sicht des EMI
ist es sinnvoll, diese VorausmaBnahmen weiter nachzuverfolgen und sowohl die
Wirksamkeit als auch die Machbarkeit in Form von Bemessung und baulicher
Realisierbarkeit bis zum Jahresende 2021 nachzuweisen. Dabei sollten die Aus-
wirkungen der PortalabschlUsse auf die in den bisherigen Risikoanalysen [1, 3]
dargestellten Gefahrdungsbereiche dargestellt werden, oder alternativ in eine
aktualisierte Risikoanalyse einflieBen. Selbst bei vollstandiger Unterbindung
eines moglichen Trimmerwurfs aus den Portalen reduzieren die Verschluss-
systeme das Risiko lediglich bis maximal auf die Werte der vorherigen VBS Risi-
koanalyse [1], welches als im nicht akzeptablen Bereich nach Storfallverordnung
[2] gelegen berechnet wurde.

Als VorausmaBnahme sind die Verschlusssysteme so zu planen, dass sie nur im
ausgebauten Bereich der Anlage verbaut werden, so dass weder der anste-
hende Fels durch die Arbeiten belastet wird, noch Arbeiten in Bereichen statt-
finden, die von Munitionsresten belastet sein kénnten. Eine Manipulation am
Fels muss wahrend der VorausmaBnahmen ausgeschlossen bleiben, um die
Steinschlagwahrscheinlichkeit nicht weiter zu erhéhen.
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5.5 Fazit VorausmaBnahmen und Empfehlungen

Zu den vom VBS in der Vorstudie beschriebenen VorausmaBnahmen wird
seitens EMI empfohlen:

1.

Festlegung eines Realisierungszeitraums bis spatestens Ende 2021 als Ziel
der Machbarkeitsuntersuchungen. Nur MaBnahmen, die in absehbarer Zeit
realisierbar sind und eine nachgewiesene Wirkung haben, erscheinen als
VorausmafBnahmen sinnvoll.

Nachverfolgung der seitens VBS vorgeschlagenen MaBBnahmen nach Abbil-
dung 3 [13] unter Hinzunahme von Dammen vor den Portalen an den mit
den Punkten 1 bis 3 gekennzeichneten Bereichen in Abbildung 3. Dabei ist
zu bedenken, dass durch die natdrliche Bergform stdlich der Anlage mdg-
licherweise bereits Trimmerwurf begrenzt wird. Im Einzelnen bedeutet
dies:

a. Nachverfolgung von in der Breite und in ihrem Material angepass-
ten Dammen vor den Stollenportalen 1 bis 3 nach Abbildung 3 zur
Reduzierung der Gefahrdungsbereiche aus flachem Trimmerwurf.
Dabei sind fur die Reduktion des Gefahrdungsbereiches insbeson-
dere die Damme vor den Stollenportalen 1 und 2 relevant.

b. Nachverfolgung der Planung und Bemessung von Netzsystemen vor
dem Fels an den Orten 5 bis 8 nach Abbildung 3. Die Netzsysteme
sollten auftrennbar sein, um allfallige Arbeiten am Fels wahrend der
Raumung nicht zu beeintrachtigen.

c. Nachverfolgung der Portalverschlisse aus Pfropfen und Hochdruck-
toren mit dem Ziel einer Realisierbarkeit bis Ende 2021 unter Be-
rucksichtigung der unter Abschnitt 5.4 genannten Randbedingun-
gen

Quantitativer Nachweis der Risikominderung parallel zur weiteren Konkreti-
sierung wahrend der Planungsphasen, um gegebenenfalls die Planung an-
passen zu kdnnen, so dass das Ubergeordnete Ziel der VorausmaBnahmen
—die Verminderung der Gefahrdungsbereiche — sichergestellt ist.
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[ ] Netz

Abbildung 3:Ubersicht MaBnahmenplanung des VBS [13].
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6  Variantenevaluation Phase Il und VBS-Risikoanalyse 2020

Die Variantenevaluation des VBS zum ehemaligen Munitionslager Mitholz
wurde in der dritten Phase des Projekts mit Vorlage des Berichts zur Variantene-
valuation [4] und insbesondere mit der aktualisierten Risikoanalyse des VBS
(VBS RA 2020) [5] abgeschlossen. Die VBS RA 2020 bezieht sich auf die Er-
kenntnisse aus dem Bericht zur Variantenevaluation Phase Ill [4] sowie weitere
neue Erkenntnisse, die unter anderem in der Dokumentation zu numerischen
Simulationen mit Blick auf sympathetische Detonationstibertragung [14] und
einer Machbarkeitsstudie zu einer Verfullung der Hohlrdume in dem eingestirz-
ten Bereich des ehemaligen Munitionslagers [15] zusammengefasst wurden.

Mit der Entscheidung des VBS, die R&umung explizit als Ziel der MaBnahmen in
Mitholz vorzugeben [16], hat sich der Fokus der Untersuchungen vom Finden
einer »Bestvariante« aus unterschiedlichen Ansatzen zur Senkung des Risikos
verschoben, hin zur Ausdefinition der konkreten Ausfiihrungsschritte bei der
»Variante R&umung«. Eine »Option Uberdeckung« wird weiterhin verfolgt, um
eine offene Handlungsoption zu haben, sollte aus technischen Griinden die
Raumung nicht méglich sein. Entsprechend adressiert die VBS RA 2020 die ein-
zelnen Zeitabschnitte vom derzeitigen Ist-Zustand bis zum Abschluss der Rau-
mung und damit implizit auch die Teilaspekte des Variantenbeschriebs [4] und
der zugehoérigen Dokumente.

Im nachfolgenden wird das Ergebnis der Prifung der VBS RA 2020 beschrie-
ben, wobei zuvor genannte Grundlagen- und Hintergrunddokumente ebenfalls
in die Prifung einbezogen wurden. Nach einer allgemeinen Einschatzung folgt
die Prifung der Risikoanalyse. Im Anschluss an die Prifung folgen im abschlie-
Benden Abschnitt 6.7 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.

6.1 Allgemeine Einschatzung der VBS RA 2020

Die VBS RA 2020 [5] ist aus Sicht des Fraunhofer EMI klar strukturiert, folgt
prinzipiell dem Verlauf der bis zur Raumung erforderlichen Prozesse, und damit
der Risikoentwicklung, und ist damit aus Sicht des EMI nachvollziehbar. Gleich-
zeitig wird fir die Beschreibung der Risikoentwicklung vorausgesetzt, dass die
getroffenen Annahmen immer vollstandig zutreffen und die technischen Mal3-
nahmen aus den Machbarkeitsstudien umsetzbar und voll wirksam sind. Die
Herleitung der Annahmen ist in einigen Fallen jedoch nicht quantitativ reprodu-
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zierbar dargestellt. Deshalb l3sst sich nur Gber einen Vergleich mit anderen An-
nahmen und Gegenrechnung Uberprifen, ob die Sensitivitat der Ergebnisse
bezlglich der getroffenen Annahmen in der VBS RA 2020 von Grundlagen aus-
gehen, die im Sinne der Storfallverordnung (StFV) [2] auf der konservativen,
also sicheren Seite liegen. Damit erfillt die VBS RA 2020 nicht alle Forderungen
nach Nachvollziehbarkeit der Annahmen; wie auch fast alle Empfehlungen aus
der Prifung Variantenevaluation Phase Il (Abschnitt 4.5) nicht Gbernommen
wurden. Ausnahmen bilden die Machbarkeitsstudie zur »Option Uberdeckung«
[4, 5] und die Vertiefung einzelner technischer Fragestellungen aus den vorheri-
gen Abschnitten 4.2 bis 4.4 dieses Berichts.

Die Neubewertung der Risiken in der VBS RA 2020 stutzt sich in der Haupt-
sache auf Einschatzungen im Zuge eines internationalen Expertenworkshops im
Februar 2020 [17] sowie neue Erkenntnisse aus Untersuchungen mit Blick auf:

1. Analysen zur Kupferazidbildung

2. Numerische Simulationen und skalierte Versuche zur DetonationsUber-
tragung

3. Vermessungsarbeiten

Die Einschatzungen aus dem Expertenworkshop [17] stellen Expertenmeinun-
gen dar und lassen sich als solche nicht »nachrechnen, insbesondere jedoch
auch nicht im Zuge neuer Erkenntnisse wahrend des weiteren Projektverlaufs
begrindbar und nachvollziehbar anpassen. Im Folgenden werden diese Mei-
nungen durch quantitative Modellansatze zur Munitionsverteilung verifiziert.
Die Einschatzung der zuvor genannten technischen Erkenntnisse durch das EMI
erfolgt in den Folgeabschnitten. Beides zusammen stellt die Grundlage der Be-
wertung der Risikoanalyse durch das EMI dar. Ziel der Uberprifung ist nicht
eine eigenstandige Darstellung der Risikoentwicklung, sondern die Darstellung,
inwieweit die VBS RA 2020 auf realistischen und im Sinne der Stérfallvorsorge
bei vorherrschenden Unsicherheiten auf konservativen Annahmen beruht, um
daraus Eingaben fur die weitere Arbeit zur Minimierung des Risikos, das weiter-
hin von dem ehemaligen Munitionslager Mitholz ausgeht, zu machen.

6.2  Neue Erkenntnisse
6.2.1 Bildung von Kupferazid
Die aktualisierte Einschatzung einer Initialzindung von Munition durch mecha-

nische (Schlag, Reibung), oder elektrostatische Einwirkungen im Zusammen-
hang mit verwitterungsbedingter Kupferazidbildung in vorhandenen Zindern

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020 3 5



Variantenevaluation Phase Ill und
VBS-Risikoanalyse 2020

und in Abhangigkeit der drei méglichen Zustandsformen (Cuproazid, Cupriazid,
niedrigbasisches Cupriazid) entspricht in wesentlichen Teilen der Einschatzung
aus der vorangegangenen Risikoanalyse des VBS und dem Beurteilungsbericht
des EMI [1, 3].

Die Gefahrlichkeit von aufgrund von Witterungsprozessen defekten Zindern
und dementsprechend einer »spontan« durch minimale elektrostatische La-
dung oder aufgrund von mechanischen Einwirkungen hervorgerufenen Initial-
ziindung ist entsprechend ernst zu nehmen. Dies ist insbesondere relevant
wahrend maglicher Raumungsarbeiten und verstarkten/haufigeren mechani-
schen Belastungen. Hier erscheint die Handhabung und Raumung defekter
Zunder und benachbarter Munitionskdérper Uber eine Fernsteuerung sinnvoll,
ebenso wie die zeitnahe Analyse dieser in Bezug auf den Zustand des Kupfera-
zids und dementsprechend die Gefahrlichkeit, und die generelle Initiierungs-
wahrscheinlichkeit am Raumort.

6.2.2 Vermessung

Die neuen raumlichen Informationen in der ehemaligen Anlage, aufgenommen
durch swisstopo und CSD Ingenieure, wie auch neue Erkenntnisse aus laufen-
den Begehungen des ehemaligen Munitionslagers kénnen im Rahmen der vor-
liegenden Analyse nicht Gberprift werden, decken sich aber mit den Erkennt-
nissen und Annahmen aus friheren Untersuchungen und sind dementspre-
chend als plausibel einzuschatzen.

Dem erhohten Detaillierungsgrad der aktuellen Untersuchungen ist gerade far
anstehende Planungs- und Sanierungsarbeiten ein hoher Stellenwert beizumes-
sen.

6.2.3 Sympathetische Detonationsiibertragung

Durch skalierte Ubertragungsversuche und numerische Simulationen konnte fir
die VBS RA 2020 aufgezeigt werden, dass ab einer lichten Distanz gréBer als
34 ¢cm (54 cm Achsabstand) eine sympathetische Detonationsiibertragung zwi-
schen zwei 50 kg Fliegerbomben durch die Kompressionswelle im Erdreich
nicht mehr maéglich ist [14, 18]. Eine kritische Distanz zur Initiierung einer 50 kg
Fliegerbombe durch eine Stahlgranate im Erdreich wird mit bis zu 8 cm angege-
ben. Da die Fliegerbomben nicht beztindert sind, wird davon ausgegangen,
dass die Umsetzung einer solchen durch eine naheliegende bezlinderte Stahl-
granate initiiert wird. Der notwendige Abstand zur Ubertragung einer Detona-
tion ist damit im Vergleich zu friheren Annahmen (140 cm, [1]) deutlich redu-
ziert.
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Im Gegensatz zu einer Ubertragung im Erdreich, ist die Initiierung durch Splitter
in der Luft, d.h. offen liegende Munition in den Hohlrdumen, auch bei gréBe-
ren Distanzen mdglich (»mehrere Meter« — abhangig von SplittergréBe und
Auftreffwinkel [14]). Dies hat im Fall der vorliegenden Situation im Vergleich
zur Ubertragung im Erdreich eine begriindet nachgeordnete Bedeutung.

Die Begutachtung der experimentellen und simulativen Ergebnisse von Dynamic
Phenomena [14] und Gunger Engineering [18], welche die Basis der weiteren
Bearbeitung in der VBS RA 2020 bilden, durch das EMI ergab, dass die Betrach-
tungsweisen stichhaltig und fundiert sind. Die Durchfiihrung der experimentel-
len Validierungsversuche und die Ergebnisse der daran kalibrierten numerischen
Simulation sind nachvollziehbar dargestellt. Folglich kann durch das EMI besta-
tigt werden, dass in den folgenden weiteren Risikobetrachtungen von einem
kritischen lichten Abstand von 34 cm im Erdreich fur die Detonationsibertra-
gung zwischen zwei einzelnen 50 kg Fliegerbomben ausgegangen werden
kann.

Jedoch sind die Annahmen und die Gultigkeit der Ergebnisse auf die Ubertra-
gung zwischen einzelnen Munitionskérpern beschrankt. Mit den durchgefihr-
ten Analysen kdnnen die Wirkungsweisen und das Verhalten von Munitions-
nestern untereinander nicht abgebildet werden. Es ist davon auszugehen, dass
insbesondere bei der Umsetzung von gréBeren Munitionsansammlungen, und
der damit verbundenen thermischen und physikalischen Belastung, sowie der
Einwirkungen auf das Erdreich und Verdanderungen des Gefliges der Munitions-
korper in diesem, die genannte kritische lichte Distanz zwischen Munitions-
korpern keine Gltigkeit mehr hat und grdsser sein kann. Die Detonationsiber-
tragung zwischen Munitionsnestern ist Gegenstand weiterer Untersuchungen,
die Ergebnisse liegen bislang nicht vor und sind entsprechend auch in der VBS
RA 2020 nicht berticksichtigt worden. Somit kann eine Ubertragung bei Vor-
handensein von Munitionsansammlungen auch bei lichten Abstéanden gréBer
als 34 cm nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden.

6.2.4 Einschatzung der angenommenen Eintrittswahrscheinlichkeiten

In der VBS RA 2020 [5] werden im Vergleich zur Risikoanalyse 2018 [1] die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten deutlich anders eingeschatzt. Insbesondere die Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Explosionsereignisses mit 10 t TNT wird aktuell um
einen Faktor 150 kleiner angegeben als 2018. Eine nachvollziehbar belegte Be-
grindung fur diese Abschatzung wird nicht gegeben, die Annahme stiitzt sich
auf den Mittelwert von Experteneinschatzungen aus dem nationalen und inter-
nationalen Umfeld im Bereich Risikoanalyse im Umgang mit Munition [17].

Die Wahrscheinlichkeit eines (Massen-)Explosionsereignisses kann als Produkt
aus der Wahrscheinlichkeit fir eine mechanische oder chemische Auslésung
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(Erstinitilerung) und der Wahrscheinlichkeit einer anschlieBenden sympatheti-
sche Ubertragung im Erdreich / Hohlraumen (Folgeinitiierung) beschrieben wer-
den.

Die Mdglichkeit einer Erstinitiierung wurde in Abschnitt 6.2.1 eingefthrt. Im
Wesentlichen ist die Erstinitiierung von neuen Erkenntnissen zur Kupferazidbil-
dung infolge von Verwitterungsprozessen beeinflusst, und einer damit verbun-
denen erhdhten Sensitivitdt gegentiber mechanischen Einwirkungen oder che-
mischen Prozessen. Eine Initilerung unabhangig von Kupferazidbildung ist da-
mit nicht ausgeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Erstinitiierung wurde
sowohl in der Risikoanalyse des VBS 2018 [1] als auch in der Beurteilung der
Risikoanalyse durch das EMI 2019 [3] Uber die Erdbebenwahrscheinlichkeit ab-
geschatzt. Es wurde davon ausgegangen, dass ein Erdbeben die initiale aus-
|6sende mechanische Einwirkung auf einen Zinder darstellt, wobei davon aus-
gegangen wird, dass nur jedes 10. Erdbebenereignis mit Magnitude groBer
gleich 4 zu einer tatsachlichen Initiierung von Munitionskérpern fuhrt.

Die Mdglichkeit einer Folgeinitilerung durch sympathetische Ubertragungen im
Erdreich / in Hohlrdumen ist abhangig von Menge der Munition (SzenariogréBe
und vorhandene Gesamtmenge), dem Zustand der einzelnen Munitionskérper

sowie der Verteilung der Munition in einem mdoglichen Verteilraum.

Basierend auf der aktuell nachgewiesenen reduzierten kritischen Distanz inner-
halb welcher eine sympathetische Detonation moglich ist (neu 34 cm statt bis-
heriger Annahme 140 cm), wurden die Eintrittswahrscheinlichkeiten in der VBS
RA 2020 fiir ein 1 t Ereignis von 3 x 103/J auf 2 x 10%/J und fr ein 10 t Ereignis
von 3 x 10%/Jauf 2 x 10°%J im Vergleich zur VBS RA 2018 reduziert. Ein 20 t
Szenario nach [3] wird mit einer nicht mehr risikorelevanten Wahrscheinlichkeit
belegt. Qualitativ mag eine Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeiten auf-
grund der neuen Ergebnisse begriindet sein, ein quantitativer Nachweis — ins-
besondere fur die Reduktion der Wahrscheinlichkeit eines 10 t Szenarios (mit
einem Ereignis »alle 500°000 Jahre« statt einem Ereignis »alle 3’000 Jahre« [5])
steht jedoch aus. Aufgrund der momentan unvollstandigen Informationen zum
Zustand, zur Lage, Menge, Verteilung und dem Ubertragungsverhalten von
Munitionsansammlungen der verbleibenden Munition kénnen nach Ansicht des
EMI auch mit den reduzierten kritischen Abstanden einzelner Munitionstypen
Munitionsansammlungen in szenariorelevanten Mengen nicht ausgeschlossen
werden, was zu einem Modellansatz fur die Ermittlung risikorelevanter Eintritts-
wahrscheinlichkeiten fihrt, vgl. Abschnitt 6.3.

6.2.5 Gefahrdungsanalyse (Wirkungs- und Expositionsanalyse)
Entsprechend der vorangegangenen Analysen zur Gefdhrdung in Mitholz durch

das ehemalige Munitionslager, wird als maBgebende Wirkung der Trimmer-
wurf identifiziert. Mégliche Schaden durch Blast (DruckstoB3) in der ndheren
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Umgebung der Detonationsorte dirfen nach [5] jedoch richtigerweise bei zu-
kinftigen Analysen und Arbeiten nicht vernachlassigt werden. Denkbare Szena-
rien sind dabei Trimmerwurf infolge Kraterbildung, aus Offnungen des Drei-
spitzes und den aktuellen und ehemaligen Portalen der Anlage (Zugangsstol-
len). In vorangegangenen Risikoanalysen [1, 3] wurden diese mdglichen Szena-
rien fUr unterschiedliche EreignisgréBen betrachtet und in der VBS RA 2020 um
eine detailliertere Betrachtung der méglichen Trimmerwurfaustrittséffnungen
erganzt. Die dargestellten Letalitdtszonen sind nach wie vor relevant fir Mitholz
mit grundsatzlichen SchadensausmafBen im Bereich der schweren Schadigung.
Die in der VBS RA 2020 [5] aktualisierte Darstellung der Trimmerwirkung fir
die jeweiligen Szenarien (1 t, 3 t, 10 t) wird seitens des EMI als plausibel und
nachvollziehbar hergeleitet bewertet.

Die in der VBS RA 2020 enthaltene Expositionsanalyse nach TLM entspricht aus
Sicht EMI den aktuell verfigbaren Belegungsannahmen bzw. Personenkenn-
zahlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Personenkenn-
zahlen vor dem Hintergrund der Entwicklung der aktuellen Situation tber die
kommenden Jahre bis zur R&umung (Zuzug, Wegzug) und der anstehenden
Arbeiten am ehemaligen Munitionslager und im Zusammenhang mit dem Teil-
ausbau des Lotschberg-Basistunnels ab 2022 verfolgt werden muss und dem-
entsprechend ggf. Risiken neu bewertet werden missen.

6.3  Aktualisierte Einschatzung des Ist-Zustands

GegenUber den Erkenntnissen, die 2018 zur Einschdtzung des Risikos, ausge-
hend vom Zustand des ehemaligen Munitionslagers, fihrten [1], ist insbeson-
dere die Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten fur unterschiedliche Sze-
nariogréBen maBgeblich fur die Neubewertung des Risikos in der VBS RA 2020
[5]. Die Neubewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten in [5] — insbesondere
die Erhéhung der Wiederkehrperiode eines 10 t-Ereignisses von 3000 Jahren
auf 500000 Jahre — resultiert in einer gegendber 2018 deutlichen Senkung des
berechneten Risikos vom nach StFV [2] inakzeptablen Bereich in den Uber-
gangsbereich. Diese Neubewertung der Eintrittswahrscheinlichkeiten beruht auf
Experten-Einschatzungen. Um diese Experten-Einschatzungen dahingehend
bewerten zu kénnen, ob sie nach dem Vorsorgeprinzip von ungunstigen, aber
immerhin moglichen, Voraussetzungen ausgehen, werden folgende Uberlegun-
gen getroffen, die von der Bilanzierung der Munition vor und nach dem Unfall-
ereignis 1947 ausgehen. Die Uberlegungen basieren auf folgenden weitgehend
gesicherten Grundannahmen:

1. Besonders relevant fir ein Massendetonationsereignis mit entsprechend
hohem SchadigungsausmaR sind die verschitteten 50 kg Fliegerbomben
bzw. die Méglichkeit, dass im Fall einer Detonation einzelner oder weniger
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Munitionsartikel durch Splitterimpakt an der »freien« Luft oder durch die
Ubertragung der Kompressionswelle im Erdreich die Detonation weiterer
Fliegerbomben ausgeldst wird. GemaB allgemeiner Einschatzung und den
nun durchgefihrten numerischen Simulationen [14] ist die (weitrdumige)
Verteilung der kleineren Munitionsartikel mit geringeren Explosivstoffmen-
gen unkritisch, bis auf die Tatsache, dass die verschitteten Granaten mit
funktionsfahigen und empfindlichen Zindern ausgestattet sind, die letzten
Endes zum Initialereignis fihren kénnen, wenn davon ausgegangen wird,
dass diese bezliinderten Munitionskérper unmittelbar (bis 8 cm) neben 50
kg Fliegerbomben liegen. Eine solche Anordnung wurde in der Vergangen-
heit bei Begehungen festgestellt und in der VBS RA 2018 dokumentiert [1].

2. Von den vor dem Unfall 1947 eingelagerten 50 kg Fliegerbomben sind ins-
besondere diejenigen aus den Kammern | bis Ill im Dezember 1947 deto-
niert oder aber nach dem Unfall gerdumt worden. Auf Grund des Scha-
densbildes wird davon ausgegangen, dass die Munitionskoérper, die in den
Kammern IV bis VI eingelagert waren, nicht detonativ umgesetzt haben,
sondern dass diese im Laufe des Ereignisses aus den Kammern herausge-
schleudert wurden und nun in »Munitionsnestern« gesammelt verschittet
sind. Teile der eingelagerten Bomben sind gefunden und geraumt worden
[1, 3]. Esist nicht davon auszugehen, dass die verschitteten Fliegerbomben
in ihrer Gesamtheit gleichmaBig Uber eine groBe Grundflache verteilt wur-
den. Dagegen spricht ebenfalls die ungleichmaBige Ausbildung des ver-
sturzten Felsens und ehemaligen Bahnstollens.

Munitionsmenge vor Kammern IV bis VI:

Nach [1, 11], Dokumente 41-041 und 44-044, lagerten vor dem Ereignis 1947
insgesamt 6950 Sttick 50 kg Fliegerbomben in Mitholz, davon rund 3/5 in den
Kammern | bis lll, die entweder detoniert sind oder geraumt wurden. Fur die
relevanten Kammern IV bis VI verbleiben 2/5 der 6950 Fliegerbomben, d.h.
2780 Stuck mit einer angegebenen NEM von jeweils 22 kg TNT pro Bombe.

In der Darstellung EMPA 35.545 (Dokument 44-044 [11]) gibt es folgende Auf-
teilung dieser 50 kg Fliegerbomben nach Anteilen der Flachendarstellungen in
Regalen:

e KammerlV:13.3 %

e Kammer V: 53.3 %

e KammerVI:33.3 %

Damit kénnen in der meistbelegten Kammer V 0.53 x 2780 = 1474 Stick ange-
nommen werden. Nach Angaben armasuisse W+T [19] sind aus Kammer V 333
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Fliegerbomben geraumt worden, damit verbleiben 1141 Stiick, deren Zustand
unbekannt ist und die vermisst werden. Dies entspricht einer Gesamtexplosiv-
stoffmenge von 25.2 t TNT allein in den vermissten 50 kg Fliegerbomben vor

der Kammer V.

Analog kénnen fur Kammer IV 7.6 t NEM und ftr Kammer VI 19.4 t NEM be-
rechnet werden. Wie zuvor erwahnt, erscheint es unrealistisch, dass im gesam-
ten Bereich vor den Kammern IV bis VI Gber mehr als 80 m Lange die 50 kg
Bomben gleichmaBig verteilt wurden, entsprechend werden einzelne Bereiche,
d.h. »Hotspots« betrachtet, die den Kammern zugeordnet werden. Dies ent-
spricht der Arbeitshypothese, dass mit Munitionsansammlungen zu rechnen ist.

Laut armasuisse W+T waren bei »den wenigen bisherigen Funden von 50 kg

Bomben [...] die Halfte deflagriert/ausgeschmolzen und aufgrund aller bisher
angetroffenen Munition ist davon auszugehen, dass sich ca. 1/3 davon umge-
setzt haben (Detonation/Deflagration/Abbrand/ausgeschmolzen)« [19].

Daraus ergibt sich fur die anzunehmende Menge aus Kammer V der fur die
sympathetische Detonationstbertragung relevanten 50 kg Fliegerbomben ein

Streubereich von g X 25.2t = 17 t bis maximal 25.2 t NEM.

Zufallige Verteilung der Munitionskérper

Ausgehend von der Annahme, dass bei den Explosionsereignissen 1947 die
Munitionskérper »chaotisch«, d.h. zufallig aus den einzelnen Kammern ge-
schleudert und in »Hotspots« verschittet wurden, kénnen mit Zufallsbetrach-
tungen relative Wahrscheinlichkeiten untersucht werden, wie viel seltener eine
bestimmte Haufung von Munitionskorpern auftreten kann als eine andere
Menge. Entscheidend hierbei ist die Annahme der gesamt zur Verfliigung ste-
henden Menge an Munitionsartikeln, der betrachtete geometrische Vertei-
lungsraum und die zu untersuchenden Szenarien.

Geht man exemplarisch davon aus, dass der Kammer V ein Drittel des ehema-
ligen Bahnstollens vor den Kammern IV bis VI als méglicher Verteilraum
(Abbildung 4) zugeordnet werden kann und der verschittete Bereich im Mittel
10 m breit sowie 2 m tief (entspricht »typischer Machtigkeit des Explosions-
schutts« nach [15] und ungefahr dem Versatz zwischen ehemaliger Kammer-
sohle und Bahntrasse) ist, ergibt sich ein Raumvolumen von
V=26mx10mx2m = 560m3, indem 25.2 t NEM in Einzelmengen von
22 kg verteilt sein kénnen.
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Abbildung 4: Angenommener Verteilraum des Explosionsschutts vor Kammer V, angenahert Gber
eine Flache von 26 m x 10 m.

Es gibt einen kritischen lichten Abstand von 34 cm, bis zu dem eine Detona-
tionsUbertragung im Erdreich méglich ist [14]. Im anzunehmenden unginstig-
sten Fall liegen die Munitionsartikel in diesem lichten Abstand oder geringer
nebeneinander, das bedeutet, man muss fir den ungunstigsten Fall von einem
Mittelpunktabstand von 54 cm ausgehen (Durchmesser der Bomben ist 20 cm),
bis zu dem eine Detonationstibertragung hin zu einem Massendetonationser-
eignis maglich ist.

So kann das Raumvolumen von 560 m3 in ein Raster aufgeteilt werden, in dem
die Mittelpunkte einen Abstand von 54 cm haben. Innerhalb dieses Rasters
werden die 1141 Stick 50 kg Fliegerbomben zufallig verteilt und die Haufun-
gen entsprechend der relevanten SzenariogréBen, d.h. wie haufig die zufallig
verteilten Munitionskérper eine NEM von 1 t, 3t und 10 t innerhalb des kriti-
schen Abstands ergeben, gezahlt. So lasst sich abschatzen, wie viel seltener ein
zusammenhangendes »Munitionsnest« (innerhalb dessen es zu einer sympathe-
tischen Massendetonation kommen kann) mit einer NEM von 3 t (bzw. 10 t)
gegenUber einem 1 t Munitionsnest statistisch moglich ist.

Abbildung 5 zeigt beispielhaft den idealisierten kubischen Raum von 560 m3
mit einem Gitterraster von 54 cm. Darin dargestellt ist die in einem einzelnen
Berechnungslauf gréBte Haufung von benachbarten belegten Raumzellen, die
einem zufallig erzeugten Munitionsnest (nachfolgend auch »Cluster« bezeich-
net) aus 307 im kritischen Abstand befindlichen Fliegerbomben mit einer NEM
von 6'754 kg TNT entsprache.

Abbildung 6 zeigt die Verteilung dieser Cluster in Form eines Balkendiagrammes.
Hierzu wurden einzelne Munitionsmengen in Klassen unterteilt und die Cluster
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innerhalb der Klassen gezahlt. Beispielsweise gibt es in dem Ergebnis der Zu-
fallsberechnung aus Abbildung 6 sechs Cluster von »Munitionsnestern«, die
zwischen 512 und 1024 kg NEM aufweisen und ein Cluster mit einer NEM
zwischen 2048 kg und 4096 kg, in welches das 3 t Ereignis fallt.

Abbildung 5: Angenommenes Raumvolumen vor Kammer V mit kritischem Raster von 54 cm und
einer beispielhaften Darstellung des groBten zusammenhangenden Clusters von Fliegerbomben
(307 Zellen, entspricht 6’754 kg NEM).

128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384
<kg

Abbildung 6: Balkendiagram mit Verteilung der Haufungen von Cluster-Klassen bei einer zufalli-
gen Verteilung von 1141 50 kg Fliegerbomben vor Kammer V.

Wird eine solche Berechnung hinreichend haufig wiederholt, ergibt sich die re-
lative Verteilung der Haufigkeiten zwischen den einzelnen Clustern. Dies ist in
Abbildung 7 dargestellt fir 1000 Wiederholungen bei der Verteilung von insge-
samt 25.2 t TNT aus Kammer V innerhalb des Volumens von 560 m3, welches
Kammer V zugeordnet ist. Vergleichsberechnungen mit mehr Wiederholungen
zeigen keine signifikante Veranderung des Ergebnisses. Die Haufigkeiten in Ab-
bildung 7 sind normiert dargestellt, d.h. auf eine Verteilung bezogen. Damit
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ergeben sich beispielsweise 1.555 Anhaufungen zwischen 2048 kg und
1024 kg NEM oder 0.659 Cluster zwischen 16°384 kg und 8'192 kg NEM, in

welches das 10 t Szenario fallt.

128

256 512

Abbildung 7: Verteilung der Haufigkei

1024

2048
< kg

4096 8192 16384

ten von Clustern bei 25.2 t NEM innerhalb eines Versturz-

Volumens von 560 m3 vor Kammer V (normierte Darstellung).

Wird der Verlauf der Haufunge

n in Abbildung 7 interpoliert, ergeben sich fur

ein 3 t Ereignis 1.14 Cluster und 0.83 Cluster mit 10 t NEM. Vergleicht man
diese Haufungen mit der Haufigkeit von Clustern mit 1 t NEM, erhalt man:

Wy, 2.46
=T x22
Wy, 1.14

Wy 246
Wi 083

Das bedeutet, die 1 t Cluster sind circa 2.2-mal haufiger als die 3 t Cluster und
circa 3.0-mal haufiger als die 10 t Cluster bei einer insgesamt verteilten Netto-
explosivstoffmenge von 25.2 t TNT. Dies stellt die ungunstigste mogliche Ge-

samtmenge dar, wovon jedoch

nach Einschatzung des EMI solange ausgegan-

gen werden muss, bis genauere Erkenntnisse zum Zustand und zur Verteilung

der Munitionskdrper vorliegen.

Mit den entsprechend aktualisierten Erkenntnis-

sen kann der zuvor beschriebene Berechnungsweg leicht angepasst werden,

um so die relative Seltenheit de
bestimmen.

r einzelnen SzenariogréBen untereinander zu
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Wird von der seitens armasuisse W+T gemachten Annahme ausgegangen, dass
nur noch 2/3 der 50 kg Fliegerbomben aus den Kammern IV bis VI noch deto-
nationsfahig sind, reduziert sich die Gesamtmenge aus Kammer V auf rund 17 t
TNT. Damit stehen auch 8.2 t TNT weniger zur Verfligung, die innerhalb des
angenommenen Volumens verteilt werden kénnen, was sich drastisch auf die
Haufigkeitsverteilung auswirkt.

Bei der Annahme von 17 t zu verteilender Gesamtmenge bleiben bei der zufalli-
gen Verteilung deutlich mehr benachbarte Rasterpunkt frei. Dies spiegelt sich in
der Haufigkeitsverteilung wider, vgl. Abbildung 8.

19.559

128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384
<kg

Abbildung 8: Verteilung der Haufigkeiten von Clustern bei 17 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 560 m3 vor Kammer V (normierte Darstellung).

Demnach ergibt sich aus Abbildung 8, dass nur noch 0.09 Cluster in einer
GroBe von 2048 kg bis 4096 kg innerhalb von einem Ereignis (normiert aus
1000 Verteilungen) auftreten, in der Klasse 8192 bis 16384 kg ergibt sich kei-
nes. Durch Interpolation der in Abbildung 8 dargestellten Werte ergeben sich
fur ein 3 t Ereignis 0.47 Cluster und 0.0006 Cluster mit 10 t NEM. Vergleicht
man diese Haufungen mit der Haufigkeit von Clustern mit 1 t NEM, erhalt man:

W, 4.8
=210
W  0.47

Wi _ 48 oo

Wior 0.0006
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Das bedeutet, die 1 t Cluster sind circa 10-mal haufiger als die 3 t Cluster
und circa 8000-mal haufiger als die 10 t Cluster bei einer insgesamt verteilten
Nettoexplosivstoffmenge von 17 t TNT.

Dies zeigt den enormen Streubereich an méglichen Ergebnissen auf, der sich
aus der groBBen Unsicherheit beziglich Menge, Zustand und Verteilung der rele-
vanten Munitionskorper ergibt. Wie zuvor erwahnt, muss in Anbetracht der
groBen Unsicherheiten im Sinne des VVorsorgeprinzips von den unginstigsten —
aber moéglichen — Annahmen ausgegangen werden. Das ist in diesem Fall die
Annahme einer Gesamtmenge von 25.2 t TNT aus Fliegerbomben, die dem
ehemaligen Bahnstollen vor Kammer V zugeordnet werden.

Vergleich mit Ergebnissen aus anderen Annahmen

Zur weiteren Einschatzung der Sensitivitat der Ergebnisse bezuglich moglicher
Gesamt-Explosivstoffmenge und Verteilraum-Volumen (Lagerungsdichte) wur-
den weitere denkbare Szenarien untersucht. Zum einen wurde ein Verteilraum
vonV =78m x 10 m X 2m = 1560 m3 untersucht (nachfolgend »Sektor C«,
Bereich der drei Kammern IV, V und VI) und zum anderen derselbe Sektor,
erganzt um zusatzliche Bereiche der Abortanlage und Teile des Blindstollens
(nachfolgend »Sektor C + Abort (100 m)« mit einem Verteilraum von V =

100 m X 10 m x 2 m = 2000 m3. Dabei wurden Nettoexplosivstoffmengen von
50 t (ca. 2400 50 kg Bomben) sowie 34 t (ca. 1600 50 kg Bomben, entspricht
2/3 von 2400 Stuck, 1/3 der Gesamtmenge kénnten beim Ereignis 1947 umge-
setzt haben) angenommen.

Im Zuge einer vereinfachten Darstellung werden an dieser Stelle jedoch nur die
beiden Extrembedingungen folgender Annahmen prasentiert: 1) fir eine 34 t
NEM auf 2000 m? (Sektor C + Abort, Abbildung 9) und 2) 50 t auf 1560 m?
(Sektor C, Abbildung 10).

Aufgrund des relativ zur NEM vergréBerten Verteilraums sind dabei unter An-
nahme 1) statistisch gesehen schon Munitionsnester mit 1 t selten (im Schnitt
ein 1t Munitionsnest pro 10 Zufallsverteilungen). GréBere Ansammlungen
wurden in 1000 Zufallsverteilungen nicht betrachtet. Unter Annahme 2) ware
ein 3 t Cluster um ca. einen Faktor 45 seltener als ein 1 t Cluster.

Ein 10 t Cluster kann aufgrund des groBen Verteilraums auch unter dieser
Annahme bei dem gewadhlten Modellansatz nahezu ausgeschlossen werden.
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Im Hinblick auf den momentanen Kenntnisstand werden die Verteilungen die-
ser Szenarien in der Risikoabschatzung dieses Berichts nicht weiter bertcksich-
tigt. Dies, da davon ausgegangen werden muss, dass die Munition in Bezug auf
einen solch groBen mdglichen Verteilraum aus mehreren urspriinglich ungleich-
maBig geflllten Kammern mit lichtem Abstand von jeweils 15.8 m eben nicht
gleichmaBig verteilt wurde, es ergo Bereiche mit erhéhten Munitionskérperkon-
zentrationen geben muss. Dies wird des Weiteren dadurch gestitzt, dass ein-
zelne Bereiche begehbar und einsehbar sind, wobei keine weitraumig gleich-
maBige Munitionsverteilung festgestellt wurde.

;
102k 80.35 ]

128 256 512 1024 2048 4096
<kg

Abbildung 9: Verteilung der Haufigkeiten von Clustern bei 34 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 2000 m3 in Sektor C + Abortanlage (normierte Darstellung).
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Abbildung 10: Verteilung der Haufigkeiten von Clustern bei 50 t NEM innerhalb eines Versturz-
Volumens von 1560 m3 in Sektor C (normierte Darstellung).

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020 47



Variantenevaluation Phase Ill und
VBS-Risikoanalyse 2020

Einfluss auf die Annahmen zu den Eintrittswahrscheinlichkeiten

Zur Beurteilung, ob die Annahmen in der VBS RA 2020 bzw. die Einschatzun-
gen dort konservativ gewahlt worden sind und damit das Risiko im Sinn der
StFV eingeschatzt wurde, kénnen auf Grundlage des zuvor beschriebenen An-
satzes die Eintrittswahrscheinlichkeiten bewertet werden. Dabei wird als Basis-
groBe die in der VBS RA 2020 angegebene Eintrittswahrscheinlichkeit

Wy, =2x1073
gewahlt [5].

Mit den zuvor genannten Faktoren, um die ein 1 t Ereignis haufiger als ein 3 t,
bzw. als ein 10 t Ereignis zu erwarten ist, ergibt sich

e Dbei einer Gesamtmenge von 25.2 t vor Kammer V
o Wi =2x1073/22~9x107*
o Wyr=2%x10"3/3~7x107*

Insbesondere die in der VBS RA 2020 geschatzte Eintrittswahrscheinlichkeit ftr
Q =10t von 2x10° [1/a] [5] liegt signifikant darunter, was bedeutet, dass die
dieser Einschatzung zu Grunde gelegenen Annahmen nicht konservativ im
Sinne der StFV gewahlt worden sind — insbesondere im Lichte der noch vorherr-
schenden groBBen Unsicherheiten.

Bei einer um ein Drittel reduzierten Gesamtmenge von 17 t vor Kammer V er-
geben sich W5, = 2 x 10™* und W, = 3 x 1077. Diese Werte liegen wiede-
rum im Bereich der VBS RA 2020 Einschatzung, die zu Grunde gelegten Annah-
men sind jedoch nicht nachvollziehbar konservativ gewahlt.

Ohne besseres Wissen muss von den unginstigen Annahmen und damit héhe-
ren Eintrittswahrscheinlichkeiten ausgegangen werden. Die Auswirkungen auf
die Berechnung der Risiken und die Darstellung im W/A-Diagramm werden in
Abschnitt 6.4 dargestellt.

Es bleibt festzuhalten, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit mangels exakter In-
formationen zur Lage, Menge und Verteilung der Munition in der vorliegenden
Analyse Uber die statistische Moglichkeit der Munitionsverteilung far verschie-
dene EreignisgroBen angenahert wurde. Sobald genauere gesicherte Erkennt-
nisse vorliegen, sollte diese Analyse und deren Ergebnisse Uberpruft und ggf.
angepasst oder verworfen werden.
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Die Analyse beruht auf der Annahme, dass eine 50 kg Bombe eine benachbarte
initilert. Mogliche sympathetische Ubertragungen zwischen Munitionsnestern
Uber groBere Distanzen werden mit dem vorliegenden Modellansatz nicht ab-
gebildet, d.h. der Ansatz lasst eine Ubertragung ausgehend von mehr als einem
Munitionsartikel auBer Acht (Abstande fur jeweilige Ubertragung unbekannt).
Dies ist somit bis zur Untersuchung dieser Aspekte und dem Vorliegen fundier-
ter Erkenntnisse beziglich des Verhaltens von und in Munitionsnestern keine
konservative Annahme.

6.4  Einschatzung des Risikos des Ist-Zustands auf Grundlage konservativer Eintritts-
wahrscheinlichkeiten

Ausgehend von den mit dem zuvor beschriebenem Ansatz ermittelten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten fur ein 1t, 3t und 10 t Szenario wurden die Risikosum-
menkurven bei ansonsten gleichbleibenden Schadensausmalen wie in der VBS
RA 2020 (Wirkung und Exposition der VBS RA 2020 werden als plausibel be-
wertet, vgl. Abschnitt 6.2.5) berechnet und in Abbildung 11 kumuliert Uber die
EreignisgréBen dargestellt. Anhang 3: Ermittlung der Risikowerte 2020 enthalt
die den Summenkurven zu Grunde liegenden Berechnungstabellen. Unter der
konservativen Annahme zur Eintrittswahrscheinlichkeit (25 t Verteilmenge) sind
die berechneten Risiken deutlich im nicht akzeptablen Bereich nach StFV. Unter
der Annahme, dass ein Teil der urspringlichen Verteilmenge von 25.2 t nicht
mehr zur Umsetzung beitragen kann (17 t verbleibende umsetzungsfahige Ver-
teilmenge, entsprechend einem Drittel der 25.2 t [19]) reduzieren sich die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten und somit die berechneten Risiken auf Werte im Be-
reich der in der VBS RA 2020 dargestellten Risiken. In der vorliegenden Analyse
wurde auf eine Darstellung der moglichen Streubereiche in X-Richtung (Faktor
2 des Storfallwerts) verzichtet, da eine Abweichung der angenommenen Muni-
tionsmenge nach oben mit Blick auf die Bilanzierung nicht realistisch erscheint.

Es folgt, dass mit einem konservativen und nachvollziehbaren Modellansatz zur
Abschatzung der Eintrittswahrscheinlichkeiten ein deutlich ungtnstigerer Ver-
lauf der Risikosummenkurve des Ist-Zustands dargestellt werden kann, der bei
unglnstigster Annahme noch Uber den Streubereich der Darstellung aus der
VBS RA 2020 hinausgeht. Diese deutlich ungiinstigere Einschatzung ist Folge
des weiterhin dirftigen Kenntnisstands zur Munitionsverteilung mit entspre-
chender Kenntnis des Zustands und der Gesamtmenge an verschitteter Muni-
tion. Wird im weiteren Projektverlauf der Kenntnisstand verbessert, lasst sich
der in Abschnitt 6.3 beschriebene Ansatz anpassen, so dass auch die Darstel-
lung der Risiken aktualisiert werden kann. Solange die Unsicherheiten weiterhin
bestehen, muss im Sinne des Vorsorgeprinzips von den unginstigsten Annah-
men ausgegangen werden.
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Abbildung 11: WA/Diagramme Uber die EreignisgroBen von 1t, 3t und 10 t, kumuliert unter
Annahme von 25.2 t NEM zur Verflgung stehender Munition, zuféllig verteilt vor Kammer V
(rote Linie, konservative Annahme) und von 17 t Munition (rote gestrichelte Linie, Annahme von
einer 1/3 Umsetzung der maoglichen 25.2 t NEM wahrend des Ereignisses von 1947). Im Vergleich
dazu ist die Summenkurve der VBS RA 2020 inkl. Streubereiche gezeigt (in Grau). Die VBS RA
2020 Summenkurven wurden mit den Wahrscheinlichkeits- und Expositionswerten aus [5] nach-
gerechnet und prasentiert. Minimale Abweichungen sind z.B. aufgrund von Rundungsungenau-
igkeiten moglich.

6.5  Entwicklung der Risikosituation

Ausgehend vom Ist-Zustand, beschreibt die VBS RA 2020 die Veranderung der
Risikosituation abhangig von dem Fortschritt der geplanten Arbeiten am ehe-
maligen Munitionslager Mitholz [5]. Dabei wird zu den nachgenannten Zeit-
punkten jeweils die Risikokurve erneut berechnet, wobei die Veranderung vor-
nehmlich in der Anzahl und Aufenthaltsdauer der exponierten Personen be-
grindet liegt sowie auf der Einschatzung der jeweiligen Eintrittswahrscheinlich-
keiten eines Explosionsereignisses beruht.

Die wesentlichen Zeitpunkte zur Veranderung der Risikosituation sind:

e Abschluss der VorausmaBnahmen (Ende 2021 bzw. Mitte 2022)
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Verfillung des ehemaligen Bahnstollens und Abtrag Dreispitz (2024)

Erstellung der Schutzbauten (2025 bis 2030)

Beginn der Raumung (ab 2031)
e Nachverfolgung der Option Uberdeckung

Auf eine vergleichende Berechnung der jeweiligen Risikosituation wird im Rah-
men dieser Beurteilung verzichtet. So sind die Veranderungen beziiglich der Ex-
position insofern fix, als dass die Anzahl der exponierten Personen und ihrer
Aufenthaltsdauer fir den jeweiligen Arbeitsschritt definiert sind. Mit einer An-
derung der beteiligten Arbeiter an den Schutzbauten, beispielsweise, verandern
sich die Risikowerte entsprechend, was wiederum bedeutet, dass von den in
der VBS RA 2020 angegebenen maximalen Personenzahlen und den angenom-
menen Expositionszeiten nicht nach oben abgewichen werden darf, ohne das
Risiko neu bewerten zu mussen. Gleiches gilt fur die Wohnbevélkerung in Mit-
holz und die maximale Zahl der Verkehrsteilnehmer. Weiterhin liegen den Ein-
schatzungen zur Veranderung der Eintrittswahrscheinlichkeiten tber den Ar-
beitsverlauf keine quantitativ belegbaren Annahmen zu Grunde. Mit der Be-
trachtung der Konservativitat der bisherigen Schatzung der Eintrittswahrschein-
lichkeiten in den vorangegangenen Abschnitten 6.2.4 und 6.3 ist bereits ge-
zeigt worden, dass die urspringliche Einschatzung nicht konservativ gewahlt
wurde. Eine Abweichung der Eintrittswahrscheinlichkeit von der Grundan-
nahme, ausgehend vom Ist-Zustand, verdandert den entsprechenden Wert nur
mit gleichbleibender Qualitat, d.h. die durch Variation der geschatzten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten weiter auf Grundlage des Ist-Zustands berechneten Risiko-
summenkurven kénnen im Beurteilungsergebnis nicht abweichen. Eine weitere
Beurteilung der weiteren Zustande erlbrigt sich damit.

Nachfolgend wird auf einzelne Aspekte wahrend des Verlaufs der Arbeiten ein-
gegangen, die notwendig fur die Beurteilung des weiteren Verlaufs dieser Ar-
beiten sind, ohne auf die jeweiligen Risikowerte einzugehen.

6.5.1 VorausmaBnahmen

Als VorausmaBnahmen werden in der VBS RA 2020 [5] ein Hochdrucktor und
»Pfropfen« zum Verschluss bestehender ausgebauter Portal6ffnungen disku-
tiert, um den maglichen Trimmerwurf aus diesen Portalen heraus im Ereignis-
fall zu unterbinden und so die Wirkungen des entstehenden Trimmerwurfs da-
hingehend zu verandern, dass langgestreckte Trimmerwurfzonen vermieden
werden und der vom Radius her mehr eingegrenzte Anteil an Kraterauswurf in
der Gesamtgefahrdung Uberwiegt. Der Detaillierungsgrad zu den genannten
VorausmaBnahmen in [5] entspricht weiterhin demjenigen der Vorstudie
Schutzbauten als VorausmaBnahmen [13] (vgl. Abschnitt 5) mit Erganzung um
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Prinzipdarstellungen. Grundsatzlich erachtet das EMI Pfropfen und Hochdruck-
tore ebenfalls als machbar und zielfihrend, um in ihrer Geometrie fest defi-
nierte Portal6ffnungen wirksam zu verschlieBen. Voraussetzung dabei ist, dass
der jeweilige Verschluss fest im Fels verankert werden kann und die umge-
bende Felsmasse als Widerlager aktiviert.

Fur das Hochdrucktor bedeutet das, dass die Einbindung des Torrahmens so
ausgestaltet werden muss, dass im Belastungsfall der umgebende, naturlich
zerklUftete, Fels nicht herausgebrochen wird. Hierfur wird es notwendig sein,
eine Nische in den Fels zu schneiden, diese mit Stahlbeton auszufullen und die
Verankerung des Rahmens in den Stahlbeton einzubetten. Damit wird die Ver-
ankerung des Hochdrucktors nach dem gleichen Wirkprinzip wie die nachfol-
gend genannten Pfropfen arbeiten (Lastabtrag Gber Druckgewdlbe im umge-
benden Fels und Schubfuge). Die genaue Ausbildung der Verankerung ist eine
Bemessungsaufgabe, die noch zu I6sen ist. Das Tor und seine Verankerung
muUssen auf den maglichen Innendruck bemessen sein, der sich im Ereignisfall
gegen das Tor einstellt. Aus Sicht des EMI ist fir die Auslegung eine Ladungs-
menge von 20 t TNT anzusetzen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit fur ein Ereignis
mit dieser LadungsgroBe ist zwar geringer als bei einem 10 t Szenario, nach
derzeitigem Kenntnisstand ist eine solche EreignisgréBe jedoch weiterhin mog-
lich. GemaR Angaben des VBS anlasslich der Besprechung am 19. August 2020
[20] befindet sich diese Wahrscheinlichkeit bei etwa 1E-7 pro Jahr; nach Inter-
polation der Werte in Abbildung 7 aus diesem Bericht sogar noch deutlich
hoher. Somit handelt es sich beim 20 t Szenario durchaus um ein storfallrele-
vantes Szenario.

Fur die gleiche Ladungsmenge sind die Pfropfen zu bemessen. Bei beiden Ver-
schlussarten muss beachtet werden, dass der umgebende Fels zerkltftet und
ggf. brlchig ist, der Lastabtrag also weitrdumig stattfinden sollte.

Entsprechend dem Zweck und der Definition als VorausmaBnahmen, darf bei
den Arbeiten an beiden MaBnahmen das gegenwartige Risiko durch menschli-
che Arbeiten an den Munitions-Hot-Spots nicht steigen. Wie vom VBS geplant,
sind diese MaBnahmen also nur im bereits ausgebauten Teil der Anlage még-
lich.

Als weitere VorausmaBnahme werden in der VBS RA 2020 Damme vor den
Portaléffnungen betrachtet, die ebenfalls vor dem nicht ausgebauten Teil der
Anlage (d.h. ehemaliger Bahnstollen und LKW-Zufahrten) realisierbar waren.
Die VBS RA 2020 zeigt die Wirksamkeit von Ddmmen als MaBnahme zur Risiko-
senkung gegeniber dem Ist-Zustand auf; die berechneten SchadensausmaBe
sind fur die kleineren EreignisgréBen (1 t und 3 t TNT) anndhernd gleich zu de-
nen bei der Realisierung von Pfropfen und Hochdrucktor (Abbildungen 23, 24
und 34, 35 in [5]). Der Fokus der Betrachtung der Damme in [5] ist aus Sicht
des EMI falsch gewahlt, da deren Wirksamkeit nicht mit dem Ist-Zustand ohne
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VorausmaBnahmen bewertet wird, sondern tber einen Vergleich mit den vor-
genannten Pfropfen und dem Hochdrucktor.

Zum derzeitigen Stand der Planung sollte man aus Sicht des EMI sowohl Dam-
me als auch die zuvor genannten Verschlussarten weiterverfolgen, bis gesichert
ist, wie die detailliert bemessene Ausbildung der Pfropfen und des Hochdruck-
tors gestaltet wird.

Die noch in der Vorstudie zu den VorausmaBnahmen genannten Netze (vgl.
[13] und Abschnitt 5.3) werden in der VBS RA 2020 nicht mehr als risikosen-
kende MaBnahmen betrachtet. Auch wenn die Reduktion des Risikos durch
Verwendung von Netzsystemen bislang nicht quantifiziert wurde bzw. wenig
Einfluss auf den Verlauf der Risikokurven hat, sollten aus Sicht des EMI die
Netze ebenfalls mit einer quantitativen Bewertung weiterverfolgt werden, da
sie zumindest bei kleinen EreignisgréBen einen gewissen Schutz bieten, d.h.
den Trimmerwurf begrenzen. Auch sollten die in den Abschnitten 5.3 und 5.5
genannten groBflachigen, aufteilbaren Netzsysteme weiter geprtft werden und
ggf. als VorausmaBnahme zur Reduktion der Gefahrdung realisiert werden.

6.5.2 Hohlraumverfiillung und Abtrag Dreispitz

Das Raumkonzept des VBS sieht bereits ab 2023 eine Verfiullung des ehemali-
gen Bahnstollens und der verbundenen Hohlraume vor, um die Steinschlagge-
fahr innerhalb der Anlage zu senken. Weiterhin soll durch die Hohlraumverfil-
lung ein Ubergang vom maoglichen Stollentrimmerwurf hin zu einem Krater-
trummerwurf stattfinden, da die noch nicht mit den Pfropfen und dem Hoch-
drucktor als VorausmaBnahmen gesicherten Stollenportale damit faktisch nicht
mehr existieren. Die Betrachtung der Risikosituation in der VBS RA 2020 stitzt
sich auf die Machbarkeitsstudie zur Hohlraumverfullung durch CSD Ingenieure
AG [15]. Dort werden zunachst Anforderungen an die Verfillung beschrieben
und Evaluationskriterien fur die Auswahl der Materialien festgelegt. Die defi-
nierten Anforderungen sind aus Sicht des EMI korrekt, die Evaluationskriterien
teils jedoch, da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt, nicht spezifisch ge-
nug, um fur die Risikoanalyse davon auszugehen, dass die Hohlraumverfillung
tatsachlich so wirksam ist, dass sich ihr Einfluss auf die Risikoentwicklung be-
grindet quantifizieren lasst. Offen in den Evaluationskriterien in [15] bleibt un-
ter anderem, welche verbleibenden HohlraumgréBen noch tolerabel sind oder
was vertragliche dynamische Einwirkungen aus dem Verfillungsvorgang auf die
Munition sind. Ersteres ist im Zusammenhang mit der Detonationstbertragung
relevant (vgl. Abschnitt 6.2.3), letzteres steht im Zusammenhang mit dem Zu-
stand der Munition und ihrer Zindfahigkeit, Uber die bislang, zumindest stati-
stisch abgesichert, zu wenig bekannt ist. Auf eine Empfehlung in [15], aufge-
hende Klufte mit einer teilweisen Betonverflllung zu sichern, wird in der VBS
RA 2020 nicht eingegangen.
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Der Verfillungsvorgang ist aus Sicht des EMI bislang zu wenig detailliert, um
eine quantifizierte Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeiten vorzunehmen
(»Halbierung der Wahrscheinlichkeiten wahrend den Jahren 2024 bis 2030«
[5]) und damit eine belastbare Risikoeinschatzung abzugeben:

1. Essind noch nicht alle Hohlrdaume vermessungstechnisch aufgenommen.
Bevor nicht alle Hohlrdume bekannt sind, ist eine pauschale Aussage, dass
eine Verflllung machbar ist, verfriht.

2. Esist bislang nicht beschrieben, wie sichergestellt wird, dass ein entspre-
chender Hohlraum auch tatsachlich kraftschlissig gefillt wurde.

3. Esist bislang unklar, wie mit den beschriebenen Schitt- und Einblasver-
fahren an verborgene Hohlrdume gelangt wird, wie sie im Anhang des CSD
Berichts dargestellt sind, vgl. Abbildung 12.

4. Die fur die Munition vertragliche dynamische Belastung beim Einbringvor-
gang der Verflllung muss zuvor definiert sein.

5. Zwischen Explosionsschutt und Hauptverfillung wird, »wo machbar« [15],
eine Abtrennung mittels Geotextilien und Sandlage empfohlen. Es ist un-
klar, wann eine solche Abtrennung notwendig ist und ebenfalls, wie sie
eingebaut wird, wenn die Hohlraume nicht zuganglich sind. Falls die Ab-
trennung der Reduktion der dynamischen Belastung auf Munitionskdrper
dienen soll, muss der vorstehende 4. Punkt geklart sein und sichergestellt
werden, dass eine Abtrennung in allen Hohlrdumen erfolgt.

6. Der vorausgesetzte Ubergang vom Stollentrimmerwurf zum Kratertrim-
merwurf kann nur dann erfolgen, wenn das Verfullmaterial gleichwertig
mit dem umgebenden Felsmaterial ist.

Als mogliches Verfillmaterial nennen [5, 15] Blahton. Wie dort festgehalten,
sollte beim moglichen Einbringen darauf geachtet werden, dass Blahton leicht
elektrostatisch aufladbar ist, was im Zusammenhang mit der Empfindlichkeit
der verschitteten Zunder und dem Kupferazid (vgl. Abschnitt 6.2.1) kritisch ist.

Fur eine Entscheidung, ob die Verfillung ohne Evakuierung unbeteiligter Dritter
maoglich ist, sind aus Sicht des EMI noch zu viele Fakten unbekannt. Sobald
durch menschliche Einwirkung das Risiko bei storfallrelevanten Ereignissen er-
hoéht wird und durch geeignete SchutzmaBnahmen nicht in einen nach StFV
akzeptablen Bereich gesenkt werden kann, missen unbeteiligte Dritte evakuiert
und die Verkehrstrager gesperrt werden.
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Abbildung 12: Ausschnitt Schnitt 3: Hohlraumverfallung, Anhang B [15].

Im Anschluss an die Hohlraumverfillung plant das VBS, den Dreispitz bis zur
Sohle des ehemaligen Bahnstollens abzutragen. Damit wird die Felsumlagerung
reduziert und die Raumung vereinfacht. Mit der Reduktion der Felsumlagerung
geht eine Veranderung des moglichen Trimmerwurfs einher. Zum einen wird
der Widerstand aus der Felsumlagerung reduziert, zum anderen jedoch auch
die moégliche Trimmermasse. Gleichzeitig verandert sich die Gelandeneigung
von anfangs sehr steil (bestehende Felskante) zu horizontal am Ende des Ab-
tragvorgangs. Die TLM 2010/2 [10] erlaubt eine Berlcksichtigung dieser Zusam-
menhdnge Uber einen Felsumlagerungsparameter, der in der VBS RA 2020
auch korrekt angegeben wird (Abbildung 51 in [5]). Die TLM-Modelle gehen
jedoch von homogenem Material, bzw. einer méglichen Uberdeckung mit
Lockergestein, aus. Unterschiedliche Materialien, wie mit der Verfullung vorge-
sehen, berlcksichtigen die Trimmerwurfmodelle in der TLM nicht. Nach Kennt-
nis des EMI gibt es jedoch auch keine anderen verfligbaren analytischen Mo-
delle zur Betrachtung dieser Situation.

Die Moglichkeit, den Dreispitz abtragen zu k&nnen, hangt von der Ausgestal-
tung der Verfillung ab. Damit lasst sich aus Sicht des EMI zum derzeitigen Zeit-
punkt noch nicht abschlieBend beurteilen, dass ein Abtrag des Dreispitzes mog-
lich ist. Folglich l3sst sich auch die Risikoentwicklung — und damit die Notwen-
digkeit einer Evakuierung — zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des EMI noch nicht
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belastbar darstellen. Als aktiver Eingriff in das Felsmaterial und langjahriger Pro-
zess konnen die Hohlraumverfallung und der Abtrag des Dreispitzes nicht als
VorausmaBnahmen gelten.

6.5.3 Erstellung von Schutzbauten

FUr den Schutz der NationalstraBe durch Mitholz gibt es bislang drei Varianten
die weiterverfolgt werden — Galerie Uber die NationalstraBBe, Verlangerung des
Lawinenschutztunnels, oder Verlegung der StraBe in einen Tunnel auf der ge-
genulberliegenden Talseite. Die Bahnlinie soll durch eine Stahlbetongalerie im
gefahrdeten Bereich geschitzt werden [4, 5]. Die Ausgestaltung der Schutz-
bauten ist eine Ingenieuraufgabe, die nicht in den Umfang der Risikoanalyse
fallt.

Die VBS RA 2020 geht davon aus, dass die bislang als machbar festgestellten
Schutzbauten vollstandig wirksam sind und fir eine BemessungsgréBe von
3000 kJ kinetischer Energie ausgelegt werden. Ob die genannte Bemessungs-
groBe den Anforderungen an die Storfallverordnung gentgt, ist durch das VBS
im weiteren Verlauf der Arbeiten und der Vertiefung der Planungen noch auf-
zuzeigen.

6.5.4 Beginn der Raumung

Vor dem Beginn der R&umung ab 2031 plant das VBS eine Proberaumung be-

reits 2023. Diese soll die Kenntnisse zum Zustand und Verteilung der Munition
verbessern und ist damit aus Sicht des EMI sinnvoll. Gleichzeitig fehlt aus Sicht

des EMI bislang ein Plan fur den Fall, dass bei der Proberaumung gréBere Men-
gen an zUndfahiger und massendetonationsfahiger Munition entdeckt werden,
und damit eine Beantwortung der Fragen:

e Ab welcher Fundsituation (Munitionsmenge, -verteilung und Rick-
schluss auf weitere Vorkommen) missen unbeteiligte Dritte evakuiert
und die Verkehrstrager gesperrt werden?

e Wohin wird die Munition entsorgt, wenn bislang nur vermutet wird,
welche Mengen auftreten?

e Ab welcher Munitionsmenge muss die Risikoanalyse davon ausgehen,
dass die bislang vermutete Eintrittswahrscheinlichkeit nicht mehr dem
angenommenen Ist-Zustand entspricht?

Ab spatestens 2031 ist geplant, die Bevélkerung aus Mitholz zu evakuieren. Re-
levant fur die Risikobewertung nach StFV [2] sind weiterhin Verkehrsteilnehmer
sowie Arbeiter, die nicht unmittelbar mit der Raumung der Munition in Verbin-
dung stehen. Mit einer wirksamen Realisation der Schutzbauten bis 2030 und
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der Evakuation ergeben sich planungsgemal keine storfallrelevanten Risiken
mehr.

6.5.5 Option Uberdeckung

Die »Option Uberdeckung« wird vom VBS weiterverfolgt, um im Fall, dass die
Raumung nicht fortgesetzt werden kann, eine Alternative zur Risikominimie-
rung zu haben. Durch die Uberdeckung sollen die Auswirkungen einer mogli-
chen Umsetzung von Munition soweit minimiert werden, dass das Risiko nach
StFV akzeptabel ist.

Bei der Berechnung der Risikoentwicklung innerhalb der VBS RA 2020 werden
fur die Option Uberdeckung — wie in der gesamten VBS RA 2020 — die Eintritts-
wahrscheinlichkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Uberdeckungshdhen)
ohne Beleg abgeschatzt. GeméaB VBS RA 2020 kommt die Option Uberdeckung
ohne SchutzmaBnahmen fir die Verkehrswege und mit grundsatzlicher Anwe-
senheit der Bevolkerung aus. Aus Sicht des EMI sind solche Aussagen mit der-
zeitigem Kenntnisstand zu pauschal und verfriiht. Weiterhin waren die Aus-
sagen mit dem Fortschritt der Raumarbeiten zu koppeln, die ja per Definition
beginnen und da nur bei einem Abbruch der Rdumarbeiten auf die Option
Uberdeckung umgeschwenkt wird. Falls mit der Option Uberdeckung zu einem
Zeitpunkt begonnen wird, an dem das Risiko noch im Ubergangsbereich oder
im nicht-akzeptablen Bereich nach StFV liegt, bedeutet der Beginn der Uber-
deckungsarbeiten eine Manipulation am Fels, die nicht zu einer weiteren Er-
héhung des Risikos flhren darf. Fir diesen Fall fehlt bislang ein Evakuierungs-
konzept.

Auch die Option Uberdeckung geht von einer Verfillung der Hohlraume vor
Beginn der Realisierung aus [4]. Hier sind aus Sicht des EMI die bereits in Ab-
schnitt 6.5.2 erwahnten offenen Punkte zu klaren, um Konsequenzen fir die
Risikoentwicklung belegbar aufzeigen zu kénnen.

6.6 Evakuationsszenarien

Die in Abschnitt 4.5 aus Phase Il der Variantenevaluation geforderte Definition
von Evakuationsszenarien ist in der VBS RA 2020 nicht enthalten. Dort wird ge-
nannt, dass Evakuierungsszenarien »im Zuge der weiteren Planung- und Projek-
tierungsarbeiten in den folgenden Jahren erarbeitet« wiirden. »Bis zur Rau-
mung 2030 (auch bei der Option Uberdeckung) wird mit kurzfristigen Evakuie-
rungen resp. Sperrungen der Verkehrswege gerechnet« (S. 66, [5]). In Anbe-
tracht der ungeklarten Fragestellungen auch vor Beginn der Raumung halt das
EMI solche Aussagen fur zu pauschal und verfriht. Auch eine Aussage, dass
beim Fund »gréBerer Munitionsmengen« die Arbeiten »unterbrochen« werden
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mussten und erst dann fortgefihrt werden, »wenn die daftr erforderlichen
SchutzmaBnahmen umgesetzt sind und die Risikoanalyse eine anderslautende
Beurteilung ergibt« [4] erscheint zu unspezifisch, um konkret tatig zu werden.

Insbesondere mit Blick auf die Manipulationen am Fels und die Proberdumung
erscheint es sinnvoll, bereits friihzeitig festzulegen, ab welchem Zeitpunkt
bzw. welcher Kenntnislage zu Munitionsmengen, Munitionsverteilung und
Munitionszustand, das Risiko erneut zu bewerten ist und konsequenterweise
ggf. evakuiert werden muss. Hilfreich hierbei kann die Erstellung eines Pflich-
tenheftes, gekoppelt an den in Abschnitt 4.5 genannten Entscheidungsbaum,
sein.

6.7 Fazit und Empfehlungen

Die Betrachtung der VBS RA 2020 [5] und des Berichtes zur Phase Il der Varian-
tenevaluation [4] hat gezeigt, dass die Risikoanalyse nachvollziehbar und — un-
ter Voraussetzung der Richtigkeit der zu Grunde gelegten Annahmen — korrekt
durchgefthrt worden ist. Die der VBS RA 2020 zu Grunde liegenden neuen Un-
tersuchungsergebnisse bestatigen weitestgehend den bisherigen Kenntnisstand
bezlglich Zustand der Zinder, Zustand der Anlage und Verteilung der Munition
(die weiterhin unbekannt ist). Die Initilerungswahrscheinlichkeiten aus sympa-
thetischer Detonationslbertragung mussen im Lichte der Ergebnisse aus den
numerischen Simulationen und zugehdrigen experimentellen Untersuchungen
neu betrachtet werden. Eine in Abschnitt 6.3 dargestellte Betrachtung der Ein-
trittswahrscheinlichkeit auf Grundlage statistischer Verteilungen zeigt, dass das
Risiko des Ist-Zustands im nicht-akzeptablen Bereich liegt (Abschnitt 6.4).

Gleichzeitig gibt es offene Punkte, mit denen die zu Grunde liegenden Annah-
men belegt werden missten bzw. die Aussagen der VBS RA 2020 aus Sicht des
EMI zu relativieren waren. Dies fihrt zu folgendem Fazit der Variantenevalua-
tion Phase Ill und folgenden Empfehlungen:

1. Die gewabhlten Eintrittswahrscheinlichkeiten beruhen auf Expertenmeinun-
gen und sind nur als solche nachzuvollziehen. Quantifiziert belegbar und
zukUnftig gesichert nachvollziehbar sind sie nicht und damit auch nicht
nachvollziehbar veranderbar, sollten neue Erkenntnisse vorliegen. Ein in Ab-
schnitt 6.3 dargestellter alternativer Modellansatz hat gezeigt, dass bei rea-
listischen Annahmen zur Verteilung der Munition entsprechend dem derzei-
tigen Kenntnisstand die Eintrittswahrscheinlichkeiten konservativer abge-
schatzt werden kénnen und mussen, mit der Folge, dass die Risiken im Ist-
Zustand deutlich negativer, d.h. weiterhin als inakzeptabel, bewertet wer-
den mdssen, als in der VBS RA 2020 angegeben. Damit entspricht die Be-
wertung der Risiken, ausgehend vom ehemaligen Munitionslager Mitholz,
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weiterhin der Einschatzung aus den vorangegangenen Risikoanalysen [1, 3]:
Das Risiko des Ist-Zustands liegt fir viele Situationen und EreignisgroBen
deutlich im nicht akzeptablen Bereich.

Die dargestellten VorausmaBnahmen in Form von Pfropfen und dem Hoch-
drucktor im ausgebauten Teil der Anlage sind sowohl notwendig als auch
machbar. Damme sollten aus Sicht des EMI ebenfalls weiterverfolgt wer-
den, mindestens bis die genaue Ausflhrungsplanung der vorgenannten
Portalverschlisse bekannt und gesichert ist. Ebenso sollten Netze an den
Stellen 5, 7 und der oberen Anlagenebene umgesetzt und an den Stellen 6
und 8 [13] weiter geplant werden, um den Trimmerwurf bei moglichen
kleinen EreignisgréBen zu reduzieren. Unter Beriicksichtigung des Vorsor-
geprinzips der StFV sollten die VorausmaBnahmen fur ein mogliches 20 t
Massendetonationsereignis ausgelegt werden.

Die Auswirkungen und die Umsetzung der geplanten Hohlraumverfullung
sind bislang unklar. Hiervon abhangig sind jedoch der geplante Abtrag des
Dreispitzes und die Einschatzung des Risikos, d.h. der Notwendigkeit einer
ggf. notwendigen Evakuierung wahrend der Verfullung und wahrend des
Abtrags. Solange mit diesen Arbeiten am Fels manipuliert wird und damit
die Eintrittswahrscheinlichkeit erhéht wird, muss — falls es keine weiteren
SchutzmaBnahmen gibt — eine Evakuierung der Bevélkerung und eine Sper-
rung der Verkehrstrager in Betracht gezogen werden. Die Pfropfen und das
Hochdrucktor minimieren nur den Anteil des Stollentrimmerwurfs im Ereig-
nisfall, ein Kratertriummerwurf ist weiterhin — mit durch den Verfillvorgang
grundsatzlich gesteigerter Eintrittswahrscheinlichkeit — maglich.

Die Aussagen zu kurzfristigen Evakuierungen wahrend der Umsetzungs-
phase 2021 bis 2031 in der VBS RA 2020 erscheinen als zu pauschal und
mit Blick auf den aktuellen Kenntnisstand verfriht. Die Empfehlung aus Ab-
schnitt 4.5 bleibt aktuell, dass vor Beginn der Arbeiten festgelegt werden
sollte, in welchen Situationen wo und wie evakuiert wird.

In Anbetracht der weiterhin ungeklarten Fragestellungen zur Umsetzung
der R&umung mitsamt den fur zehn Jahre geplanten Vorarbeiten ist es aus
Sicht des EMI sinnvoll, wie bereits in Abschnitt 4.5 genannt, ein Pflichten-
heft aufzusetzen, in dem der Vertiefungsbedarf fir die néchsten Pro-
jektphasen festgehalten wird. An das Pflichtenheft kann ein Entscheidungs-
baum gekoppelt werden, der nachvollziehbar aufzeigt, welche neue Er-
kenntnis der weitergehenden Untersuchungen zu welcher Konsequenz
fUhrt. Damit waren auch Kriterien abgedeckt, die ggf. zu einem Um-
schwenken von der Raumung auf die Option Uberdeckung fuihren.
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6. Mit fortschreitendem Erkenntnisgewinn werden weitere Risikoanalysen not-
wendig sein, um Entscheidungsgrundlagen fir das weitere Handeln zu er-
halten. Aus Sicht des EMI ist es sinnvoll, diese Aktualisierungen der Risiko-
beurteilungen an eben diesen fortschreitenden Erkenntnisgewinn zu kop-
peln und nicht feste Zeitpunkte unabhangig von neuen Erkenntnissen vor-
zugeben. Die Kriterien, ab wann eine neue Risikobeurteilung notwendig ist,
sollten in dem vorgenannten Pflichtenheft hinterlegt werden.
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8  Anhang 1: Grobbewertung MaBnahmenvarianten und Sofortmaf-
nahmen (Prasentation vom 5.6.2019)

Grobbewertung MaBnahmenvarianten und SofortmaBnahmen Mitholz,
Prasentation Ittigen, 5.6.2019

=>» siehe Anlage Berichtsende ab S. 72
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9  Anhang 2: Abschatzung Energiegehalt Trimmer Mitholz 1947

TRAJ_CAN 2D Trajectory Analysis - Report Date: 27.03.2020
Analysis Date: 27.03.2020

Units = "kg, meters, s, deg, joule"

Fragment Shape = Chunky

Fragment Flight = Tumbling

Fragment Material = User Defined

Fragment Density = 18000,00 kg/m~3

Site Elevation = 0,000 m

Temperature at Site Elevation = 15,000 deg C
Air Density at Site Elevation = 122,5280 kg/m"*3
Sound Speed at Site Elevation = 340,30 m/s
Wind Speed = 0,000 m/s

Terrain Model (Relative to Site Elevation)

Segment X Start Z_Start X End Z_End Ground Type
(meters) (meters) (meters) (meters)
1 00 00 1609 3 00 025
Note: Ground Type = 0.25 for hard clay; 1.1 for soft clay;
2.10 for sand/gravel; 3.1 for sand;
4.00 for very loose sand

Allow Bounce = Yes
Barriers Model

Barrier data not specified.
Max horizontal distance 417,1 (meters) at:

Fragment Weight = 5000,00 (kg)

Fragment Aspect Ratio (L/W and L/H) = 2,00

Takeoff Height = 0 (meters)

Takeoff Velocity = 300 (m/s)

Takeoff Angle = 30,00 (degree)
Max height 173,4 (meters) at

Fragment Weight = 5000,00 (kg)

Fragment Aspect Ratio (L/W and L/H) = 2,00

Takeoff Height = 0 (meters)

Takeoff Velocity = 300 (m/s)

Takeoff Angle = 40,00 (degree)
Fragment Fragment Initial Initial Takeoff Max Max
Weight L/W L/H Height Velocity Angle Horiz Dist Height

(kg) Ratio (meters) (m/s) (deg) (meters) (meters)

5000 00 2 00 00 150 0 10 00 234 S5 16 0
5000 00 2 00 00 150 0 20 00 292 8 45 2
5000 00 2 00 00 150 0 30 00 311 5 79 4
5000 00 2 00 00 150 0 40 00 305 2 115 0
5000 00 2 00 00 200 0 10 00 285 7 21 2
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Anhang 3: Ermittlung der
Risikowerte 2020

Berechnung kollektives Risiko Q vy [kgl = 1 SD= 1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an | 1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn
Objekt PKZ Risiko Expo | Distanz | Letalist |  OKZ= Re Ree SD= " 02664 | SD= 01500 | SD= 04400 | SD= 01400 | SD= 00036
Nr.__ Bezeichnung 8] Gruppe  yUD At m) » PKZ "3, o 0. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biiro Kieswerk 20 uD 1 | GevsrF 01% 002 00054 | 00060 | 10000 0020 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 05000 0010
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 00% 0,00 0,0000 0 01000 © 0000 [ 04000 0000 | 00000 0000 [ 01667 0000 | 02000 0,000
2 Schulhaus (Wohnen) 3 up 1 Geb. 00% 0,00 0,0000 0 07000 © 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
3 Restaurant (Géste) 30 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 01111 © 0000 [ 04000 0000 | 00000 0000 [ 03333 0000 | 04000 0,000
3 Restaurant Wohnen+A 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 © 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 ~ 0000 | 08000 0,000
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 | 00000 | 05000 0000 [ 09000 0000 | 00000 0000 [ 03600 0000 | 05000 0000
4 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 ' 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0,000
5 3 Wohnhéuser 8 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
6 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 1,0% 0,02 00178 | 00200 | 07000 0014 | 08000 0016 | 10000 0020 | 10000 0020 | 08000 0016
7 Wohnhaus 1 up 1 Geb. 1,0% 0,01 00089 | 00100 | 07000 0007 | 08000 0008 | 10000 0010 | 10000 0010 | 08000 0008
8 Wohnhaus gross 4 up 1 Geb. 1,0% 004 00356 [] 00400 | 07000 0028 | 08000 0032 | 10000 0040 | 1,0000 0040 | 08000 0,032
9 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 1,0% 0,02 00178 | 00200 | 07000 0014 | 08000 0016 | 10000 0020 | 10000 0020 | 08000 0016
10 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 1,0% 003 00267 [ 00300 | 07000 0021 | 08000 0024 | 10000 0030 | 10000 0030 | 08000 0024
11 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
12 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 1,0% 003 00267 || 00300 | 07000 0021 | 08000 0024 | 10000 0030 | 10000 0030 | 08000 0024
13 2 Wohnhauser (bewoh 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
13 Ferienhaus 8 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 04000 = 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 06000 0000 | 00450 0,000
14 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 10,0% 040 0,3557 07000 0280 | 08000 0320 | 10000 0400 | 10000 = 0400 | 08000 = 0,320
15a 4 Wohnhauser 12 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
17a 2 Wohnhauser 70 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
18a 3 Wohnhauser 70 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
19 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0000
23 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 | 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
24 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 | 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
25 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 | 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
26 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
27 Wohnhaus (Neu) 6 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
28 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
29 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
30 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
31 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
32 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
33 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 = 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
34 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0000
20 Bahn 65 up 1 FF <50% 553 00199 [J 00495 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 10000 5530
21 Strasse 10000 up 1 FF <100% 335 0,2646 01 0335 01 033 | 002 0067 02 067 015 | 05025
22 Freffeld 5 up 1 FF <100% 0,06 00511 00593 | 10000 0060 | 20000 0120 | 00000 0000 | 20000 0120 | 15000 0090
Tatsachliches kollektives Risiko im Ereignisfall Ric | Tatséchliches Situationsausmass A 08301 =Re 1 0800 1 0895 I o617 1340
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R | Aversionsfaktor o R'e= 09706 1,12 1,13 1,09 1,20 249
Warscheinlichkeit Wik [1/a] | Wahrscheinlichkeitsfaktor np Wuu=  200E-03 1 1 1 1
Tatséichiiches kollekiives Risiko R [1/a] / Situationanteil an Ree 1,66E-03 =R, 0.2131 01343 02715 01876 0,0237
Empfundenes kollektives Risiko R', [1/a] | Situationanteil an R'ee R'e=  194E-03
Grenzkosten fir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+07 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O, =R = 0,8301
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 58234 Check: Summe Sttuationsanteile R'ee = Summe O, = R'ee = 09706 |

* Risikogruppenbereinigt

Input zu Donor

Input zu exponierten Objekten

Abbildung 13: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fiir ein 1 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V.
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Anhang 3: Ermittlung der
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Berechnung kollektives Risiko Qyr [kgl = 3 £sSD=  1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an 1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1aBahn
Objekt PKZ Risiko Expo | Distanz | Letalitat OKZ = Re Rlee sD= 02655 | SD= 011500 | SD= 04400 | SD= 0,400 [ SD=  0,0045
Nr.  Bezeichnung 8] Gruppe = yUD Art [m] A PKZ* o 0. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biro Kieswerk 20 up 1 Geb./FF 2,0% 0,40 01071 | 01919 | 10000 | 0400 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 05000 0200
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 11% 0,28 00305 00570379 | 01000 © 0028 [ 04000 0110 | 00000 0000 [ 01667 0046 | 02000 0055
2 Schulhaus (Wohnen) 3 up 1 Geb. 11% 0,03 00294 |00467169| 07000 0023 | 08000 0026 | 10000 0,033 | 10000 0033 | 08000 0026
3 Restaurant (Gaste) 30 up 1 Geb. 0,1% 0,03 0,0041 00086 | 01111 | 0003 [ 04000 0012 | 00000 0000 [ 03333 0010 | 04000 0012
3 Restaurant (Wohnen+A 2 up 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 00028 | 07000 = 0001 | 08000 0002 | 10000 0002 | 10000 0002 | 08000 & 0002
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 0.2% 0,01 0,0026 00047 | 05000 0004 | 09000 0007 | 00000 0000 | 03600 0,003 | 05000 0,004
4 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 1,1% 0,04 00391 | 00623 | 07000 © 0031 | 08000 0035 | 10000 0044 | 1,0000 0044 | 08000 = 0035
5 3 Wohnhauser 8 up 1 Geb. 1,1% 0,09 00783 | 01246 | 07000 0062 | 08000 0070 | 10000 0088 | 10000 0088 | 08000 0070
6 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 ‘ 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032
7 Wohnhaus 1 ub 1 Geb. 10,1% 0,10 0,0898 | 0,1430 0,7000 0,071 0,8000 0,081 1,0000 0,101 1,0000 0,101 0,8000 0,081
8 Wohnhaus gross 4 ub 1 Geb. 11% 0,04 0,0391 ‘ 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035
9 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 I 0,2831 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160
10 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 11% 0,03 0,0294 0,0467 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026
11 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 2,0% 0,04 00356 | 00566 | 07000 0028 | 08000 0032 | 10000 0040 | 10000 0040 | 08000 0032
12 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 21% 0,06 00560 | 00892 | 07000 0044 | 08000 0050 | 10000 0063 | 10000 0063 | 08000 0,050
13 2 Wohnhauser (bewohr 2 up 1 Geb. 11% 0,02 0,0196 00311 | 07000 0015 [ 08000 0018 | 10000 0022 | 1,0000 0022 | 08000 0018
13 Ferienhaus 8 up 1 Geb. 11% 0,09 00660 | 00946 | 04000 ' 0035 | 08000 0070 | 1,0000 0088 | 06000 0053 | 00450 = 0004
14 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 10,9% 0,44 03878 Wos172 | 07000 0305 | 08000 0349 | 10000 0436 | 10000 0436 | 08000 0349
15a 4 Wohnhéuser 12 up 1 Geb. 11% 0,13 01174 | 01869 | 07000 0092 | 08000 0106 | 10000 0132 | 10000 0132 | 08000 0,106
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 00028 | 07000 0001 [ 08000 0002 | 10000 0002 | 1,0000 0002 | 08000 0002
17a 2 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0.2% 0,01 0,0125 00198 | 07000 0010 [ 08000 0,011 10000 0014 [ 10000 0014 | 08000 0,011
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
18a 3 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0,1% 0,01 0,0062 00099 | 07000 ~ 0005 [ 08000 0006 | 10000 0007 | 1,0000 0007 | 08000 0006
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
19 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
23 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
24 Wohnhaus (Neu) 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
25  Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
26 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
27 Wohnhaus (Neu) 6 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0,000
28 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
29 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
30 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
31 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
32 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
33 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
34 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
20  Bahn 65 ub 1 FF <50% 28,17 0,1268 _ 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 28,170
21  Strasse 10000 up 1 FF <100% 15,60 12328 [I28802 01 1,56 0,1 156 0,02 0,312 02 3,12 0,15 2,34
22 Freifeld 5 up 1 FF <100% 0,15 01278 | 02448 | 10000 0150 | 20000 0300 | 00000 0000 | 20000 0300 | 15000 0225
Tatséchliches kollektives Risiko im Ereignisfall R | Tatsachliches Situationsausmass A 2,8549 =Re [ 3001 I 3100 [ 1701 N 4833
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*ee | Aversionsfaktor o Ree = 8,8665 153 154 1,27 195 32,05
Wahrscheinlichkeit Wik [1/a] / Wahrscheinlichkeitsfaktor nsp Wiy = 9E-04 1 1 1 1
Tatséchliches kollektives Risiko R [1/a] | Situationanteil an Rie 2,60E-03 =R 0,8206 0,4651 0,7484 0,6766 0,1442
Empfundenes kollektives Risiko R* [1/a] / Situationanteil an R*ee R = 8E-03
Grenzkosten fiir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+07 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O; =R = 2,8549
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 241812 Check: Summe Sttuationsanteile R'ee = Summe O, = R'ec = _8,8683 |

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Abbildung 14: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fiir ein 3 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V.
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Anhang 3: Ermittlung der
Risikowerte 2020

Berechnung kollektives Risiko Qyr [kg]l = 10 £sSD=  1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an 1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1aBahn
Objekt PKZ Risiko Expo | Distanz | Letalitat OKZ = Re Rlee sD= 02643 | SD= 011500 | SD= 04400 | SD=  0,1400 [ SD=  0,0057
Nr.  Bezeichnung 8] Gruppe = yUD Art [m] A PKZ* o 0. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biro Kieswerk 20 up 1 Geb./FF 15.0% 3,00 08015 ] 7.2633 | 1,0000 | 3000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 05000 1500
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 2,0% 0,50 00555 05897826 | 0,1000 = 0050 | 04000 0200 | 00000 0000 | 01667 0083 | 02000 0,100
2 Schulhaus (Wohnen) 3 up 1 Geb. 11.0% 0,33 02936 |2,3557657 | 07000 | 0231 | 08000 0264 | 10000 0330 | 1,0000 0330 | 08000 = 0264
3 Restaurant (Gaste) 30 up 1 Geb. 1,0% 0,30 0,0415 05206 | 01111 | 0033 [ 04000 0120 | 00000 0000 [ 03333 0100 | 04000 0,120
3 Restaurant (Wohnen+A 2 up 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 01428 | 07000 = 0014 | 08000 0016 | 10000 0020 | 10000 0020 | 08000 0016
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 2,0% 0,08 0,0256 02593 | 05000 0040 | 09000 0072 | 00000 0000 | 03600 0,029 | 05000 0,040
4 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 11.0% 044 03914 | 31410 | 07000 © 0308 | 08000 0352 | 10000 0440 | 1,0000 0440 | 08000 = 0352
5 3 Wohnhauser 8 up 1 Geb. 11.0% 0,88 07828 || 62820 | 07000 0616 | 08000 0704 | 10000 0880 | 10000 0880 | 08000 0704
6 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 11,0% 022 0,1957 ‘ 15705 0,7000 0,154 0,8000 0,176 1,0000 0,220 1,0000 0,220 0,8000 0,176
7 Wohnhaus 1 ub 1 Geb. 51,0% 051 0,4537 I 3,6407 0,7000 0,357 0,8000 0,408 1,0000 0,510 1,0000 0,510 0,8000 0,408
8 Wohnhaus gross 4 ub 1 Geb. 11,0% 044 0,3914 I 3,1410 0,7000 0,308 0,8000 0,352 1,0000 0,440 1,0000 0,440 0,8000 0,352
9 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 ‘ 14277 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160
10 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 10,0% 0,30 0,2669 | 21416 0,7000 0,210 0,8000 0,240 1,0000 0,300 1,0000 0,300 0,8000 0,240
11 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 11,0% 022 01957 | 15705 | 07000 0154 | 08000 0176 | 10000 0220 | 10000 0220 | 08000 = 0176
12 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 12,0% 0,36 03202 | 25699 | 07000 0252 | 08000 0288 | 10000 0360 | 10000 0360 | 08000 0288
13 2 Wohnhauser (bewohr 2 up 1 Geb. 11,0% 022 01957 | 15705 | 07000 0154 | 08000 0176 | 10000 0220 | 10000 0220 | 08000 = 0176
13 Ferienhaus 8 up 1 Geb. 11,0% 0,88 06600 || 44721 | 04000 ' 0352 | 08000 0704 | 10000 0880 | 06000 0528 | 00450 = 0040
14 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 55,0% 2,20 19571 [s7051 | 07000 1540 | 08000 1,760 | 10000 2200 | 10000 2200 | 08000 1,760
15a 4 Wohnhéuser 12 up 1 Geb. 11.0% 132 11742 94231 | 07000 0924 | 08000 1,056 | 10000 1,320 | 10000 1,320 | 08000 1,056
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 1,0% 0,02 0,0178 01428 | 07000 ~ 0014 [ 08000 0016 | 10000 0020 | 1,0000 0020 | 08000 0016
17a 2 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 04997 | 07000 0049 | 08000 0056 | 10000 0070 | 1,0000 0070 | 08000 0056
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
18a 3 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 1,0% 0,07 0,0623 04997 | 07000 ~ 0049 | 08000 0056 | 10000 0070 | 1,0000 0070 | 08000 0056
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
19 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
23 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
24 Wohnhaus (Neu) 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
25  Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
26 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
27 Wohnhaus (Neu) 6 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
28 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0,000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
29 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
30 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
31 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
32 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
33 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
34 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
20  Bahn 65 ub 1 FF <50% 59,58 0,3396 -996 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 59,580
21  Strasse 10000 up 1 FF <100% 58,61 46352 [6612660M| 0.1 5,861 0,1 5,861 0,02 1,1722 0,2 11,722 0,15 87915
22 Freifeld 5 up 1 FF <100% 0,48 04094 || 49549 | 10000 0480 | 20000 0960 | 00000 0000 | 20000 0960 | 15000 = 0720
Tatséchliches kollektives Risiko im Ereignisfall R | Tatsachliches Situationsausmass A 13,9246 =Re I1 5,290 I14‘173 0 osr2 .1 242
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*ee | Aversionsfaktor o Rie= 1563411 8,33 7,13 3,93 19,01 77,15
Wahrscheinlichkeit Wik [1/a] / Wahrscheinlichkeitsfaktor nsp Wiy = 7E-04 1 1 1 1
Tatséchliches kollektives Risiko R [1/a] | Situationanteil an Rie 9,28E-03 =R 4,0412 2,1260 4,3438 2,9739 04397
Empfundenes kollektives Risiko R [1/a] | Situationanteil an R*ee R = 1E-01
Grenzkosten fiir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+07 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O = Re = 13,9246
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 3126822 Check: Summe Situationsanteile R'ee = Summe O, = Rec = _156,4058 |

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Abbildung 15: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fir ein 10 t Szenario bei 25.2 t NEM Ver-
teilmenge vor Kammer V.
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Anhang 3: Ermittlung der
Risikowerte 2020

Berechnung kollektives Risiko Qyr [kgl = 1 £sSD=  1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an 1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1aBahn
Objekt PKZ Expo | Distanz | Letalitat OKZ = Re Riee SD= 02664 | SD= 01500 | SD= 04400 | SD= 01400 | SD= 00036
Nr.  Bezeichnung 8] Gruppe up Art [m] A PKZ* o 0. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biro Kieswerk 20 up 1 Geb./FF 0,1% 0,02 0,0054 00060 | 1,0000 | 0020 | 00000 0000 | 00000 0,000 | 00000 0,000 | 05000 0010
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 01000 © 0000 [ 04000 0000 | 00000 0000 | 01667 0,000 | 02000 0000
2 Schulhaus (Wohnen) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0 07000 © 0,000 | 08000 0000 | 1,0000 0000 | 10000 0000 | 08000 0,000
3 Restaurant (Gaste) 30 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 01111 © 0000 [ 04000 0000 | 00000 0000 [ 03333 0000 | 04000 0,000
3 Restaurant (Wohnen+A 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 = 0000 | 08000 0000 | 10000 0,000 | 10000 0,000 | 08000 0,000
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 05000 0000 [ 09000 0000 | 00000 0000 | 03600 0,000 | 05000 0,000
4 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 = 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0,000 | 08000 0,000
5 3 Wohnhauser 8 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
6 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 1.0% 0,02 0,0178 I 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016
7 Wohnhaus 1 ub 1 Geb. 1.0% 0,01 0,0089 ‘ 0,0100 0,7000 0,007 0,8000 0,008 1,0000 0,010 1,0000 0,010 0,8000 0,008
8 Wohnhaus gross 4 ub 1 Geb. 1.0% 0,04 0,0356 I 0,0400 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032
9 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 1.0% 0,02 0,0178 I 0,0200 0,7000 0,014 0,8000 0,016 1,0000 0,020 1,0000 0,020 0,8000 0,016
10 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 1.0% 0,03 0,0267 I 0,0300 0,7000 0,021 0,8000 0,024 1,0000 0,030 1,0000 0,030 0,8000 0,024
11 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
12 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 1,0% 0,03 00267 | 00300 | 07000 0021 | 08000 0024 | 10000 0030 | 10000 0030 | 08000 0024
13 2 Wohnhauser (bewohr 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
13 Ferienhaus 8 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 04000 = 0000 | 08000 0000 | 10000 0,000 | 06000 0,000 | 00450 & 0,000
14 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 10,0% 0,40 0,3557 07000 0280 | 08000 0320 | 10000 0400 | 10000 0400 | 08000 0,320
15a 4 Wohnhéuser 12 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 | 07000 ~ 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 0,0000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 1,0000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
17a 2 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
18a 3 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
19 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
23 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
24 Wohnhaus (Neu) 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
25  Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
26 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
27 Wohnhaus (Neu) 6 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0,000
28 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
29 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
30 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
31 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
32 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
33 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
34 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
20  Bahn 65 ub 1 FF <50% 553 0,0199 I 0,0495 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 5,530
21  Strasse 10000 up 1 FF <100% 335 0,2646 01 0,335 0,1 0,335 0,02 0,067 0,2 0,67 0,15 0,5025
22 Freifeld 5 up 1 FF <100% 0,06 00511 00593 | 10000 0060 | 20000 04120 | 00000 0000 | 20000 0120 | 15000 0090
Tatséchliches kollektives Risiko im Ereignisfall R | Tatséchliches Situationsausmass A 0,8301 =Re I 0800 I o895  os17 l 1,340
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*ee | Aversionsfaktor o Ree = 0,9706 1,12 113 1,09 1,20 2,49
Wahrscheinlichkeit Wik [1/a] / Wahrscheinlichkeitsfaktor nsp Wiy=  2,00E-03 1 1 1 1
Tatsachliches kollektives Risiko R [1/a] / Situationanteil an Rie 1,66E-03 =R 0,2131 0,1343 0,2715 0,1876 0,0237
Empfundenes kollektives Risiko R* [1/a] / Situationanteil an R*ee R = 2E-03
Grenzkosten fiir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+07 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O; = Re = 0,8301
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 58234 Check: Summe Sttuationsanteile R'ee = Summe O, = R'sc = 09706 |

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Abbildung 16: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fir ein 1 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V.
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Anhang 3: Ermittlung der
Risikowerte 2020

Berechnung kollektives Risiko Qyr [kgl = 3 £sSD=  1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an 1 Arbeit 2 Freiz.&Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1aBahn
Objekt PKZ Risiko Expo | Distanz | Letalitat OKZ = Re Rlee sD= 02655 | SD= 011500 | SD= 04400 | SD= 0,400 [ SD=  0,0045
Nr.  Bezeichnung 8] Gruppe = yUD Art [m] A PKZ* o 0. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biro Kieswerk 20 up 1 Geb./FF 2,0% 0,40 01071 | 01919 | 10000 | 0400 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 05000 0200
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 11% 0,28 00305 00570379 | 01000 © 0028 [ 04000 0110 | 00000 0000 [ 01667 0046 | 02000 0055
2 Schulhaus (Wohnen) 3 up 1 Geb. 11% 0,03 00294 |00467169| 07000 0023 | 08000 0026 | 10000 0,033 | 10000 0033 | 08000 0026
3 Restaurant (Gaste) 30 up 1 Geb. 0,1% 0,03 0,0041 00086 | 01111 | 0003 [ 04000 0012 | 00000 0000 [ 03333 0010 | 04000 0012
3 Restaurant (Wohnen+A 2 up 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 00028 | 07000 = 0001 | 08000 0002 | 10000 0002 | 10000 0002 | 08000 & 0002
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 0.2% 0,01 0,0026 00047 | 05000 0004 | 09000 0007 | 00000 0000 | 03600 0,003 | 05000 0,004
4 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 1,1% 0,04 00391 | 00623 | 07000 © 0031 | 08000 0035 | 10000 0044 | 1,0000 0044 | 08000 = 0035
5 3 Wohnhauser 8 up 1 Geb. 1,1% 0,09 00783 | 01246 | 07000 0062 | 08000 0070 | 10000 0088 | 10000 0088 | 08000 0070
6 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 2,0% 0,04 0,0356 ‘ 0,0566 0,7000 0,028 0,8000 0,032 1,0000 0,040 1,0000 0,040 0,8000 0,032
7 Wohnhaus 1 ub 1 Geb. 10,1% 0,10 0,0898 | 0,1430 0,7000 0,071 0,8000 0,081 1,0000 0,101 1,0000 0,101 0,8000 0,081
8 Wohnhaus gross 4 ub 1 Geb. 11% 0,04 0,0391 ‘ 0,0623 0,7000 0,031 0,8000 0,035 1,0000 0,044 1,0000 0,044 0,8000 0,035
9 Wohnhaus 2 ub 1 Geb. 10,0% 0,20 0,1779 I 0,2831 0,7000 0,140 0,8000 0,160 1,0000 0,200 1,0000 0,200 0,8000 0,160
10 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 11% 0,03 0,0294 0,0467 0,7000 0,023 0,8000 0,026 1,0000 0,033 1,0000 0,033 0,8000 0,026
11 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 2,0% 0,04 00356 | 00566 | 07000 0028 | 08000 0032 | 10000 0040 | 10000 0040 | 08000 0032
12 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 21% 0,06 00560 | 00892 | 07000 0044 | 08000 0050 | 10000 0063 | 10000 0063 | 08000 0,050
13 2 Wohnhauser (bewohr 2 up 1 Geb. 11% 0,02 0,0196 00311 | 07000 0015 [ 08000 0018 | 10000 0022 | 1,0000 0022 | 08000 0018
13 Ferienhaus 8 up 1 Geb. 11% 0,09 00660 | 00946 | 04000 ' 0035 | 08000 0070 | 1,0000 0088 | 06000 0053 | 00450 = 0004
14 Wohnhaus 4 up 1 Geb. 10,9% 0,44 03878 Wos172 | 07000 0305 | 08000 0349 | 10000 0436 | 10000 0436 | 08000 0349
15a 4 Wohnhéuser 12 up 1 Geb. 11% 0,13 01174 | 01869 | 07000 0092 | 08000 0106 | 10000 0132 | 10000 0132 | 08000 0,106
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 0,1% 0,00 0,0018 00028 | 07000 0001 [ 08000 0002 | 10000 0002 | 1,0000 0002 | 08000 0002
17a 2 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0.2% 0,01 0,0125 00198 | 07000 0010 [ 08000 0,011 10000 0014 [ 10000 0014 | 08000 0,011
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
up 1 Geb. 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0000
18a 3 Wohnhéuser 70 up 1 Geb. 0,1% 0,01 0,0062 00099 | 07000 ~ 0005 [ 08000 0006 | 10000 0007 | 1,0000 0007 | 08000 0006
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
ub 1 Geb. 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
19 Wohnhaus 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,8000 0,000
23 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
24 Wohnhaus (Neu) 3 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
25  Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
26 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
27 Wohnhaus (Neu) 6 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0,000
28 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 [ 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
29 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
30 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 0,0% 0,00 0,0000 00000 | 07000 ~ 0,000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0000
31 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
32 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
33 Wohnhaus (Neu) 2 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
34 Wohnhaus (Neu) 4 ub 1 Geb. 0.0% 0,00 0,0000 0,0000 0,7000 0,000 0,8000 0,000 1,0000 0,000 1,0000 0,000 0,0000 0,000
20  Bahn 65 ub 1 FF <50% 28,17 0,1268 _ 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 0,0000 0,000 1,0000 28,170
21  Strasse 10000 up 1 FF <100% 15,60 12328 [I28802 01 1,56 0,1 156 0,02 0,312 02 3,12 0,15 2,34
22 Freifeld 5 up 1 FF <100% 0,15 01278 | 02448 | 10000 0150 | 20000 0300 | 00000 0000 | 20000 0300 | 15000 0225
Tatséchliches kollektives Risiko im Ereignisfall R | Tatsachliches Situationsausmass A 2,8549 =Re [ 3001 I 3100 [ 1701 N 4833
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall R*ee | Aversionsfaktor o Ree = 8,8665 153 154 1,27 195 32,05
Wahrscheinlichkeit Wik [1/a] / Wahrscheinlichkeitsfaktor nsp Wiy=  2,00E-04 1 1 1 1
Tatsachliches kollektives Risiko R [1/a] / Situationanteil an Rie 5,71E-04 =R 0,8206 0,4651 0,7484 0,6766 0,1442
Empfundenes kollektives Risiko R* [1/a] / Situationanteil an R*ee R = 2E-03
Grenzkosten fiir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+07 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O; =R = 2,8549
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 53199 Check: Summe Sttuationsanteile R'ee = Summe O, = R'ec = _8,8683 |

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Abbildung 17: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fir ein 3 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V.
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Anhang 3: Ermittlung der
Risikowerte 2020

Berechnung kollektives Risiko Qyr [kgl = 10 £SD=  1,0000 Situationen (AKZ = OKZ * PF)
Donor IST 2020 Betriebsdauer = - Objektanteile an | 1 Arbeit 2 Freiz.8Pend. 3 Nacht 4 Wochenendt. 1a Bahn
Objekt PKZ Risiko Expo | Distanz | Letaliat | OKZ= Re Ree SD= ' 02643 | SD= 01500 | SsD= 04400 | SD= 01400 | SD= 00057
Nr.__ Bezeichnung ] Gruppe  yUD | At iml . PKZ* 2. o, o. PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ PF AKZ
1 Biiro Kieswerk 20 up 1 | cevsrr 15,0% 3,00 08015 || 7.2633 | 10000 ~ 3000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 05000 1,500
2 Schulhaus (Vereine) 25 up 1 Geb. 20% 050 00555 | 05897826 | 01000 | 0050 | 04000 0200 | 00000 0000 [ 01667 0083 | 02000 0,100
2 Schuhaus (Wohnen) 3 uo 1 Geb. 11,0% 033 02936 |23557657 | 07000 = 0231 | 08000 0264 | 10000 0330 | 10000 0330 | 08000 0264
3 Restaurant (Géste) 30 [0 1 Geb 1,0% 030 00415 | 05206 | 01111 1 0033 [ 04000 0120 | 00000 0000 [ 03333 0100 | 04000 0,120
3 Restaurant(Wohnen+Al 2 [0 1 Geb. 1,0% 002 00178 01428 | 07000 = 0014 | 08000 0016 | 10000 0020 | 10000 0020 | 08000 0016
3 Restauraunt (Arbeiten) 4 up 1 Geb. 20% 008 00256 | 02593 | 05000 0040 [ 09000 0072 | 00000 0000 [ 03600 0029 | 05000 0,040
4 Wohnhaus 4 u 1 Geb. 11,0% 044 03914 | 31410 | 07000 ° 0308 | 08000 0352 | 10000 0440 | 10000 0440 | 08000 = 0352
5 3Wohnhauser 8 [0 1 Geb. 11,0% 088 07828 [] 62820 | 07000 0616 | 08000 0704 | 10000 0880 | 10000 0880 | 08000 = 0704
6 Wohnhaus 2 u 1 Geb. 11,0% 022 01957 | 15705 | 07000 0154 | 08000 0476 | 10000 0220 | 10000 0220 | 08000 = 0176
7 Wohnhaus 1 up 1 Geb. 510% 051 04537 | 36407 | 07000 0357 | 08000 0408 | 10000 0510 | 10000 0510 | 08000 = 0408
8 Wohnhaus gross 4 [0 1 Geb 11,0% 044 03914 | 31410 | 07000 0308 | 08000 0352 | 10000 0440 | 1,0000 0440 | 08000 = 0352
9 Wohnhaus 2 up 1 Geb 10,0% 020 04779 | 14277 | 07000 0140 | 08000 0160 | 10000 0200 | 10000 0200 | 08000 0,160
10 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 10,0% 030 02669 | 21416 | 07000 0210 | 08000 0240 | 1,0000 0300 | 10000 0300 | 08000 = 0240
11 Wohnhaus 2 u 1 Geb 11,0% 022 01957 | 15705 | 07000 0154 | 08000 04176 | 10000 0220 | 10000 0220 | 08000 0176
12 Wohnhaus 3 uo 1 Geb. 12,0% 036 03202 | 25699 | 07000 0252 | 08000 0288 | 10000 0360 | 1,0000 0360 | 08000 0288
13 2 Wohnhauser (bewoh 2 uo 1 Geb. 11,0% 022 01957 | 15705 | 07000 0154 | 08000 0476 | 10000 0220 | 1,0000 0220 | 08000 0,176
13 Ferienhaus 8 u 1 Geb. 11,0% 088 06600 || 44721 | 04000 T 0352 | 08000 0704 | 10000 0880 | 06000 0528 | 00450 0,040
14 Wohnhaus 4 [0 1 Geb. 55.0% 220 19571 57051 | 07000 1540 | 08000 1760 | 10000 2200 | 10000 2200 | 08000 1760
15a 4 Wohnhauser 12 u 1 Geb. 11,0% 132 11742 94231 | 07000 0924 | 08000 1056 | 10000 1320 | 10000 1320 | 08000 1056
u 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
up 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
up 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
16 Wohnhaus 2 up 1 Geb. 1,0% 002 00178 01428 | 07000 0014 | 08000 0016 | 10000 0020 | 1,0000 0020 | 08000 0016
17a 2 Wohnhauser 70 u 1 Geb. 1,0% 007 00623 | 04997 | 07000 0049 | 08000 0056 | 10000 0070 | 1,0000 0070 | 08000 0,056
u 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0,000
up 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
18a 3 Wohnhauser 70 U 1 Geb. 1,0% 007 00623 | 04997 | 07000 0049 | 08000 0056 | 10000 0070 | 10000 0070 | 08000 0,056
u 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0,000
up 1 Geb. 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 08000 0,000
19 Wohnhaus 3 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 08000 0,000
23 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
24 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
25 Wohnhaus (Neu) 3 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
26 Wohnhaus (Neu) 4 uo 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
27 Wohnhaus (Neu) 6 uo 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
28 Wohnhaus (Neu) 4 uo 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0,000
29 Wohnhaus (Neu) 3 u 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
30 Wohnhaus (Neu) 2 uo 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
31 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 1,0000 0000 | 00000 0,000
32 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
33 Wohnhaus (Neu) 2 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0,000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
34 Wohnhaus (Neu) 4 up 1 Geb. 00% 0,00 00000 00000 | 07000 0000 | 08000 0000 | 10000 0000 | 10000 0000 | 00000 0,000
20  Bahn 65 up 1 FF <50% 59,58 03396 [§88loss | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 00000 0000 | 10000 = 59580
21 Strasse 10000 up 1 FF <100% | 5861 46352 [66I2B6ON| 0.1 5,861 04 5,861 002 11722 | 02 11722 | 0415 | 87915
22 Freifeld 5 U 1 FF <100% 048 04094 || 49549 | 10000 0480 | 20000 0960 | 00000 0000 | 20000 0960 | 15000 0720
Tatséchiiches kollektives Risiko im Ereignisfal Rie I Tatséchiiches Stuationsausmass A 139246 =Re Wris.2900 Wraars [ o872 P22z
Empfundenes kollektives Risiko im Ereignisfall Ree | Aversionsfaktor ¢ Rie= 1563411 8,33 713 3,93 19,01 77,15
Wahrscheinlichkeit Wiy [1/2] | Wahrscheinlichkeitsfaktor sy Wiw=  3E07 1 1 1 1 1
Tatséchiiches kollektives Risiko R [1/a]  Situationanteil an Ree 348E06 =R 40412 2,1260 43438 29739 0,4397
Empfundenes kollektives Risiko R' [1/a]  Situationanteil an R'ee R'e=  391E05
Grenzkosten fir unbeteiligte Dritte (UD) [CHF] 3,00E+407 Check: Summe Situationsanteile Rie = Summe O, =Rie = 13,9246
Max. Kosten fiir Sicherheitsmassnahmen [CHF/a] 1173 Check: Summe Sttuationsanteile R'ee = Summe Oc = Ree = _156,4058 |

* Risikogruppenbereinigt
Input zu Donor
Input zu exponierten Objekten

Abbildung 18: Berechnung kollektives Risiko nach StFV fiir ein 10 t Szenario bei 17 t NEM Verteil-
menge vor Kammer V.
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Zusammenfassung der Grob-Bewertungen VBS

m Bewertung G12, Risiko Unbeteiligte
wahrend Realisierung
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Bewertung G11, Risiko Unbeteiligte

nach Realisierung

C2 C2.1C22 Cd3 Q4 C5

A2 A3 A4 A5 A6 B.1

A1

Fraunhofer

A\

=

EMI



Zusammenfassung der Grob-Bewertungen EMI

m Bewertung G12, Risiko Unbeteiligte wahrend

Realisierung

Bewertung G11, Risiko Unbeteiligte nach

Realisierung

(@)
)
[®)
=

I

2 C3 C4

_.

v
o
v
O A
O
=
O
=

B.3 B.4

Al A2 A3 ] A5 A6 i B.2

0
2
4

Fraunhofer

A\

=

EMI



IN3
dajoyunei W
)

‘BunJiaisijeay Jop puadyem oISy uldd 1Yyd1saq ‘1Sl 13IN)eAS JJoQ sep
UUSAN "UDJ3INMBAS NZ S[191Ud1golb j1oQ sep ‘uajyosdwa pJim uswyeuge|y USpUalIaiagioA Up 19q S1849g pun awyeuge|p Jap puaiyepn

"}491ZNpal
919}Jasuoiso|dx] aIp USPIIM - 1719S90BSNEIOA USWYRUERWZINYDS UJdgNEe ISP UMJequdel\ pun USNWEeSHIIAN SUID - S119SI9J9puy

"USPJIM LIDIAINE J9PUNZ UdUUQY USBUNISIINYDSIT YdJNQ "USUIYDSeA J9p (a1119g pun usbuliqui]
WwiNz UI3||V "191Se|2q UauIYdse\ Jap qjeylaiun pun ydiaiagneqqy Wi spueIsydNISUoIIiUNA 31p USpJam suspog sap neqqy Yyl4nag

0 :Bunuaisijeay puaiyem 2161j1919qun NS OISy bunispuesap bunzieydsuiz zio m

‘paIm [3qerdazyie oyisiy abiisiipbue| sep ssep os ‘3si Jwnesab uoniunip »pusabnuab« ssep
‘PJIM 1YD134J3 PURISNZ UID 94313WINRY JBYD|SM Ul pun UUBM “Jejun 1si S3 "UsapJam jwnetab inu [|os »apuelsydnisuoiliuniy abuswidneH«

"INL 3 001l S Ot puls abuswiwesan
1 00t UOA %GZ-01 ige 21YdIpsuolliuniy Jap UOA 1buey seq "Juueusb »ieqialia|ol« S|e 1Sl UOIFIUNIA 3P %GZ-0L UOA abuawisay aulg

£+ :buniaisijeay yoeu a1bij1a1aqun Jny oyisiy bunispuesap Bunzieydsuiy 1D m

"usapJam 1BYdISEb uswyeugewneg USAISSEW UOA 93SSNW $3410Q USIUYOMI(
SOpP [191 9JeqUDISJJD UJSWWINI] UOA J9Q "UdJ31ZNnpad sualsbiuam ydopal Jjswwni] Jap usayabipuimydssn aip uuey Jswwnu] 3391yduuab usqo
Yoeu un4 z3aN uij ‘uaue|d aziaN abibejayaw 466 ‘yYoijbedy 151 s8z19N S9p 31Yd1Q SIP YdNy "UdYydIaisne wney pJiM »Z}dN« auagalydsaq seqd m

Jynjabusuaiyds ‘usjjoysuyeg — pns UOA bunwiney L'y ajueLiep



IN3
dajoyunei W
)

B ‘dwyeugewiwesan alp jne ydis 1yaizag »bunbiagsuoijiunip« -juueuab galiydsag
Wl SIM OS ‘sne uswyeuge|n J9p puaiyem saja1o0q sop buniaindeas Jap uoa yasab bunyiamag

"(Jepjun ssejue—
pun Janepsbunuainyeaj aneuab) uswyeugewsbuniainyeai nz gatydsaqualuereA wi ydnidsisapipn

€+ :bunuaisijeay puaiyem a1bi1j1a1oqun 10} oyisty bunispuelsap bunzieydsui z1o m

sne syd121911nyYIsId sap pun abejuy uabijeways Jap bunwney
uabiIpuelS||OA JBUID UOA 1Ysb galuydsaqualuelieA 49q :6102°9°'S we uolssnysig bunzueb.3

‘Ul 9buBWI|3IZ BUID Jne Jnu 1YdIu ‘uspiam jwnelab |y hz Bojeue ualssNW 91S9JSUOITIUNA|
*0|IS14159Y U1d yone 1iwep pun ‘Yyopal 1q19|q abus|y uslsauemis Jap *|bzq syuueryaqun

dUI] "sneJoA abudw 917 SUBIUILDP DUID 1213S seq »1Yd1saq Jysaw bunpiye}an auldd« siq

‘PAIM JuNeIDb 9bud|N 9191NWIBA JBYSI] 3IP »I19BIUDM JDPO JydW« Ssep ‘sne uoAep 1ysb bunipiamag

p+ :bunuaisijeay yoeu a1b1j1919qun 1N} oYisiy bunispuelsap bunzieydsuiy | 1D m

udjjolsuabemise] - uapns UOA bipuels||oA bunwney z'y 2juelep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

151 ]1ge1s 1Yd1u Ydis ue ziidsiaig Jap uuam ‘sne »zyidsiauq 19q N[ SSN|YISI/ dAISSEW« JIP 1YIS DIAA

‘e awwepzinyds Jap 1WEeSHIIAN UOA Yd1jInap 16uey swyeuge|n
19p puaiyem oyjisly "usbue}alb 1ydiu spuemzinyds alp Ydinp usapiam ‘uablalsine usagqo yoeu [191s alp ‘Jawwini]

"Ya2124pJa3 Wi usabuniallnydsiy yainp Bunialyiul 1ould oyisiy sep 16191s usllaqly aj|aulydsew sep yaing

‘Juueudb 1YdIU J3ge PIIM SIIP ‘USPIDM HIDINYEAD
JJ1oQ sep 91ssnw bunwney Jap pualyepn "191yd14ab juoq sep jne 1si uspJoN wi »bunujjosbunisejui« alq

0 :bunuaisijeay puaiyem 216111919qun 4N OISy Bbunispuessap bunzieydsuia zio m

'sUd||olsuyeg "wWayd Sap d|YOS 3P JNe sudisapuiw siq Bunwney pun uoiya1aq oSI9MIIIYDS :bejydsion
{UDPISM UpUNLOD SUIDY UUSM ‘SeAN

{PUIS JWNeJab 491sausuUoIuUN|A 1P ssep ‘1||91596159) PAIM UBIOAA "DPINM JWNeIdb uolliunip puabnuab uuem
‘Jepun 1s1 S3 "1S9Y JOMBIUILIPUN UID 119|gJDA SO ‘USPIIM Jwnelab [|0s »dpuelsydnisuolliuniy abuswidneH«

p+ :bunuaisijeay yoeu a1bi1j1s1oqun N} o3isiy bunispuessap bunzieydsuly |LD m

1+/\\ — USPJION UOA Bunwiney £y ajuelen



IN3
dajoyunei W
)

"||OS UDPJaM LIDIWIUIW OISy sep
UUSM ‘UdpJam Hynjabydinp swyeugey Jap Wwnes3aziwesan usap Jagn a1ssnw uolijenyeny aull

pJim 1buaidsabbam usbunuliQ Jap gjeylagne ualieuazs uaydi|palydrsialun 19q s|a4 Jap
UUDM ‘WeS)JIMUN PUlIS USBbUNULFOSIIIIISNY UD|RIUOZIIOY USP UB uJdNnewJawuwni] usjuueuaq aiq

- :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} oISy bunispuelsp bunzieydsui z1o m

ibunuaisijeay Jap yseu uoiniunip
ue »usabuswisay uabuliab« a1p puls goib SIAN (UDYD1DIDg USIDIINYDISIDA UDIDpUR USP JW 1Sl SBAN

11P1S uswyeugewuwney
19p uswyey wi 1O JOA PJRJ1p 39pul) bunbiosjuasuoliuniy 31Q :6L0Z°9°G we uoissnysig bunzuebu3

¢J9YJOA S|e udrydipsuoluniy 919yoy "Jbb & uspiam 3 abaiab »iareds« ||os bunbiosiuasuoijiunip

p+ :bunuaisijeay yoeu a1b1j1919qun 1N} oYisiy bunispuelsap bunzieydsuiy | 1D m

z)ids1a.1q 19q uabelyqy 'y d1ueLiep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

‘Sne S91Q S9P uollenyeAl Jaydijraziwesab uoA 1yab bunpamag

€+ :buniaisijeay puaiyem 3161|1919qun Jnj oYisiy bunispuelsap bunzieydsui3 Z1o m

‘uaJalzijizuenb Buniaizue(igsuolliuniy JAp NZ »e}aq«
sep Jagn Jnu YdIs 1sse| salg ‘dabuawsuoiliuniy uajuuedaqun Jap usbam Jawwi 1q1d|q 0ISLIISaY

7+ :bunJiaisijeay yoeu a1bij1919qun 4N} oIty bunidpuessp bunzieydsuig | LD m

Jjlubuejeiuol4 gy djruenen



IN3
dajoyunei W
)

| o | "1S1 Jeqzieydsuld
Bunpun)Jap94I0A Y24np J9p ‘Yd1949g wap ul Jnu udllagJe Jabbeg uajue|dab aip ‘sne uoipya19Q
UDSISMIYDIYDS JDUID UOA 1Yab galiydsaqualueliep 1aq :6L02°9°S we uolssnysig bunzuebu3

juaso|sne s219¢0ub
uld uuey| siublaa3 SaJ2UIdY UID Ydony "USPIaM udjjollabue a1s uuam ‘Juuedaq 1549 Jage puls
91 "UspJIM 1YNLBYdINp »usbunineyuy usaydsiiiuy ue usalagly« 199 Jnu udl||os usbun|paiswn

‘usbuebabue joJIIP BYI1949g UBYISITID)
SIP USPJdM I3 USPNS UOA "INegabddNinz piim [elidle|p SSUPUBYJIOA Ydinp ZiNYdS JOpuayalsay
"uspns wnz Yyd19|bua wi ‘'udaso|nzsne siubiaig s949¢J04b ula ‘oyjisiy sep 1b191s uspJoN wi uuibag 199

Z+ :buniaisijeay puaiyem 21b1j1919qun Jnj oYisiy bunispuesap bunzieydsui3 z1o m

'u9Qgabab usbuswsuoIlluUN|A SlUURYDUN YdINpP JSWWI OYISIIISOY

7+ :bunJiaisijeay yoeu a1bij1919qun 4N} oIty bunidpuessp bunzieydsuig | LD m

dig PJION uajjolsuyeg uauul UOA 9°Y 9)JUBLIEA



IN3
Jajoyunelty gz
)

—SEAMZ]YIS SEUID NEY

Pg sbuebuaualiols uabijewsye sep uabajal SISPMIYNYIS G Bunppqaqy
" et - o |
ADOvd

NS PUN 540;

7 sep

I
i5ta4 sop Benqy :p Bunpraqy
L i s

pioN SueBuiauajjols

1331jewaya asyoy
‘(ezzpysusidizuud enanjabsqejsssew Jyoiu) BUNUYOSEIGSNY Ul [[BMZINYIS

Jopugisia  “susjjojsuabemseT uabiewsaiys sap Buejus usjjojsuyeg wnz buebnz lasequyeleg ‘g
UEE S e T — 2 i
—

C_www:d__Q

Bunpuqqy pns Sueduiauajjols
oA i Ja8ilewaya asyoy

\

P4ON HLINZ
1 1a81nay asyoy
|
]

$s043 zaniss|a4

uiay zanyss|a4

ujwey 4

=

@ s8200:

s m———

') Nua'E__:_g

Bnny uE,._,f:nau- e

Lman

dINV VINOS L°g Sjueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

191eds *S 9Je1USWWOY| / SSISMUIH 9491I9A\ =

‘|e1491ews|94 aydI[1sal Sep YdJnp yone uldpuos ‘uspuijliels »bunpejrui« aip
bunujjose|gsny a1ue|dab a1p Yydinp Jnu Ydiu paim usbuaswsuoiriunip 19¢gosb bunziaswn Jould 199

‘dwyeuge|A Jap 60413 usp Jn) PUSIPIBYDISIUD 1SI S||BMZINYDS SO Bbunp|igsny

"»131S3USUOIIUNAJ« 3luuey3aquNn Ul UaLIQ (ualuuexaq) sne bunbeanaqn alp
yaanp apesab el yois 1q1649 oyjisty seq -ojisiusbuniaiiniu] sep 16193s |eli91ews|a4 we ualaqly yding

|- :BunJiaisijeay puaJdyem 91b1|1919qun N} oISy bunispuelsp bunzieydsui z1o m

‘abusw|aiz ab1rnapuld suyo
bunwney 1g19y bunwneJ|ia] "1613Yd1s3ydNI9q 3w 1YdIiu ysou bunpiamag J9p 199 1sI bBunwned|jon

L+ :bunuaisijeay yoeu a1bi1j1a1oqun 1N} oyisty bunispuelsap bunzieydsuiy |1O m

dINVI VINOS L°g 21ueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

‘PAIM HIDINYBAD dWYeUugjeuwlwesan) Jap puadyem ssep ‘sne uoaep 1ysab bunpiamag
913 "1Yoyda yd1a4pJa3 we usuone|ndiue|y uaje 199 1s1 oyisiy seq - »1149dsab uyeg/assells
pun JSINYEAD UDUOSISd 9MDIUOAXT UDPIDM OISIY WIIYOYJD W UdYDQJY 199 "UId|) OYISIY«

€+ :buniaisijeay puaiyem 2161|1919qun Jnj oYisiy bunispuelsap bunzieydsui3 z1o m

¢1S1 JUUEY qUN SHUBWIWESDD) BIP UUDM 1YdIDLId SepP 1SI UUBAA
- »UBUUOY UDPJIDM UDLeYsbuUId 3[91ZS18YJaYdIS djewIulw SIg ‘1IBMOS JNU Yd1913gzinisidap bunwney
pun usbuswsuolliun|y usuapuniab Jop buniaizue|lg :uajjoisuyeg bunwney ssn|Ydsqy YoeN«

L+ :bunuaisijeay yoeu a1bi1j1a1oqun 1N} oyisty bunispuelsap bunzieydsuiy |1O m

uajjolsuaben)se] - uapnNs UOA 3SIaM|I9] bunwiney z'g ajueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

G+ :bunuaisijeay puaiyem 2161j1919qun Jnj oYisly bunispuesap bunzieydsui3 z1o m

(dwa|qoud Janau bunyjeyds ‘}bb) buniayjonag Jop
1Yy2Pny yoeu oyjisty sep 466 16191s uoniunip amspnajyrsabbam young ysijbed) 1yss yadseqyde|p

Y2191b 1919|q
19po0 161915 oYiIsiy ‘0p ON :bunuaisijeay yoeu 9161j1919qun Jnj oyisiy bunispuessp bunzieydsuii | 1D m

dn ues|D sw £°g Ajueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

‘'sne bunuainyea3 19bi1puels||oA UOA 1Yyab buniiamag

€+ :buniaisijeay puaiyem 2161|1919qun Jnj oYisly bunispuesap bunzieydsui3 z1o m

"*9PJNM 1Y212449 Bunwined|ia] auld uuem ‘yone weq uuedaqun 1qia|q abuswisay

Z+ :bunuaisijeay yoeu 91b1j1919qun Ins oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

(bunwneujia]) Jjubuejejuolq g ajuelep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

‘usbuebabue 1a41p SYd1249g USYISIILIY SIP USPJIDM JBY USPNS UOA
"uspns wnz Yyd19|buaA wi ‘udaso|nzsne siubiaig s949¢J04b ula ‘oyjisiy sep 1b191s uspJoN wi uuibag 199

- :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} oISy bunispuelsp bunzieyssui z1o m

‘Bunwinea|Ia] JauId 199 1Yd1U Yd1j4aydIs
‘UDUUOY USPJdM UdSSO|Ydsabsne 1ydiu uoyds »bunuwinel|joa« Jap 19Q 3IS UUIAA ¢bunwined(ia]
I3UID 199 - »Udsso|yasabsne yosipyead puls assiublaig a1uend|a10yjisly bungabwn 19p uj«

Z+ :bunuaisijeay yoeu 91b1j1919qun Ins oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

dDiFg ‘PION udjjolsuyeg usuul UOA G'g dlueliep



I3
dajoyunei W
==

Aove

1919|9 Y20y 31ydipsbunpeq aip [1lam
‘1Yyoyda g°g 1oqnuabab  }bb assewsswwni] pun sypnduwj “yuueuaq Hzijdxa 1ydiu pJIMm uolilendend

G- :bunuaisijeay puaiyem a161j1919qun 4N} oyisiy Buniapuesdap bunzieydsuia ziLo m

9 JI9PO/puUn {7 UIdWWEY Ydinp
buebnz WOA Jnu 1YdIu ‘sne g sig { usdwwe)| usap JoA bunwney 1abipuels||on UoA 1yab buniiomag

Z+ :bunuaisijeay yoeu 91b1j1919qun Ins oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

(9 / 7 wIdWWERY]) dHIF ‘PION Ud||OlSuyeg Uduul UOA |'G'g djueliep



IN3
dajoyunei W
)

[ ova | "119Z49p 9IM U13|b
1q19|q 491D1|1919qu J24319M OISIY Seq "19pulf1lels swyeugen Jop JOA bun|paiswn 31p UUSM
‘uuep JNu uswyeuge J9pP puadyem bunid|onag Jap OISy sep Ydis uapue bunjpaiswn usbapp

0 :bunuaisijeay puaiyem 31b1[1939qun 4N} OISy bunispuesap bunzieydosuia z1o m

}|2ddo3j1ua ¥poyspunoldon Jnj ydne uspiam
QUIIYDS pun 3¢jeuls ‘UspIam 1aYd1sab (3poyspunoln ‘Junmiswiwind] ‘ise|qg) apja4jasuoisojdxy
udluenAd|al o||e uabab ua|jos abamsiyaJoN 91Q (6L 0Z°9°S We uolssnysig bunzueb.3

'u9Yd1saq 1q19|q (¢ges1s bunpayelan ‘uyeg bunsis|biul) ypoyspunoun ins oyisiy

‘ge biuam uid bunjpaiswn 19p usbam yoopal ywwiu oISty SAI1I3||0Y seq

‘Nz UaPR4jasbunualy usbam

1197 J9P W JWWIU "Mzq ‘1q19|q 9S3IP 4N OISy seq "I2UYyoMuy-1YdIN dIp ydne puls 91b1j1919qun
€+ :bunuaisijeay yoeu 21b1j1919qun Inj oyisiy bunisapuessp bunzieydsui | 1D m

yieduaieg LD djueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

"Ud1|g9y4a swyeuge| Jap puaiyem
ualiaqgJeneg uaydiaibuejwn a1p Yydunp buniad|onag aIp Jn} oISty sep 1b191s buniainyea auyo

- :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} oISy bunispuelsp bunzieydsuiy z1o m

"USPJIM HIDYDISED BunynpuaA a1p ydinp puayabydinp aissnw s|94 4aq "uld 1w 3||NH
SIP UIYJD1I9M 1Z1N3S 'PJIM 150|196 9||NYuolag J3p J1uly S|94 19p 9z11ds)dNJIQ UDLSID J9p W S||ed

L- :bunuaisijeay yoeu a1bi1j1a1oqun N} oyisty bunispuelsap bunzieydsui | 1O m

beydoyaes zD ajueliep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

"U9Ya31sag 91nay nz ydi1a|bisap wi 91bij1919qun Iny
OYISIY Sep 2gaI|q ‘Ud}||0S uddueIYISaq dbejuy 43P JOA Ud1219g Usp fne YdIs ualiagly a1p abue|os

¢- :bunuaisijeay puaiyem a1bij1aloqun 1N} oyisty bunispuessap bunzieydsui z1o m

‘sne 1adJeqydeN usaijnisod Jap UoA 1Yyab bunpiamayg

"UBUUOY UddI3pge yn|4 Jop uabesiap sabipuels||oA UuId 91ssnw wweq 49q ‘(19M nz||e ydiu
yone sbuipiajje uuep uabail}) Hapnajydsab usqo yoeu [191s Jyas yane pjigsusapeyds yoeu o uspiom
Jawwini] “ulds JeqJalsi|eal 3ydiu ydIjnwuaA yadsipjesdneq paim sswuweq sap ayoH abipuamiou aiq

Z- -bunuaisijeay yoeu 9161j1919qun Inj oyisiy bunispuessp bunzieydsuii | 1D m

IIeAR BYL LT S1ueLiep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

¢ PUIS 15S91dUDA dwnel|YOH dJ|e ssep ‘1||93sebiaydis paim dIAN “HydIsab 1ydiu sbulpaa|je
S|94 9P 1S1 UUBP ‘USPISM MBIIFIUI UOIHIUNIA Ydinpep uuey| ‘paIM 1ss21dISA usuul 3SI19NZ UUDANA

"UsWIWOY Japunz Jap bunydnidsueag Jaydsiueydaw
pun Beydsulals Nz sa uuey| ‘usab|oJd Ud||NLISA WP JOA UDLDQIY UDIdgNE dIP UUINN

(bunualliu] sje be|ydssulals) Uuladd0| UIDISID Sep UaJauU| Wi 3P ‘USWWOd uabuniallnydsii nz
Yd1219quagny Wi uswyeuge|n 19p pualyem sd uuey osuaqy -bissnjyoswaoy 1ydiu el bun|njian aip
9JBM 1SUOS "1915e|9( ||ed uapal jhe apuelsyPNISUOIIIUN|A SIP USPJIM udwyeugewneg a1p Yya4ng

- :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} oISy bunispuelsp bunzieydsui z1o m

*1Z195906SNEBIOA PIIM LDNWESHIIAA / 2dJeqydelnl

Z+ :bunuaisijeay yoeu 91b1j1919qun Ins oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

US||NJIBA 22D druelep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

"1Yd1u 91Ndy nz
Y219|649 wi oISty sep 1b191s abejuy Jap qjeysagne uswyeugewzinyds Jop bunuiaisijeay Jap 199

‘u9Qgabab oIslsbundILIUl UID 1SI Bun|njJaA J9p 199

0 :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} OISy bunispuelsp bunzieydsuig z1o m

‘usayasabuon 1ydiu
s|9111udluelIe ) sop usababiua 1sI bunwney abipuels||oA BUIT (6L 0Z°9°G We uolssnysigq bunzuebu]

'9¢JeJ1S pUN uyeg UoA zinyds uld osuag] “1z3asabsnelon
buniiamag Jap 199 UspIaM 1IdJeqyde|A 9Yydsiuydal aip pun bunwney abipuels||oA dui7

(galyasaqualuelie wnz 1w bunwney apuagaljydsue alp 1Qyab |11 -usawyeugey 1ne’

G- :bunuaisijeay yoeu 161j1919qun Jn} oYisiy bunispuessp bunzieydsuiy 1D m

bunwiney - z3nyds pun BunlieH £ ajuelLep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

(¢usjjoisuyeq
9|Yyos q|ey42go) 1631] uoiuniy OM ‘1Sl Juueyaq ssep ‘yane 191napaq seq "1z19s9bsneson paim
- UoIIUNIA J3P g|eydalun ayn|3y J9p bunpunyil 19p yone — 1aJeqydeln aydsiuydal a4ai|nisod aiq

0 :bunuaisijeay puaiyem 31b1(1939qun 4N} OISy bunispuesap bunzieydosuia z1o m

*1Z19S90SNEeIOA PJIM 1193JeqUIRIA SYdSIuydal 91Jaljnisod a1Q

"Ya1a44[1Yy Ydlldnieu usbabuly ‘uispulw Nz (JANMISWWINI] WI||e JOA)
9PI2443suUoIso|dx3 a1Q "SO|ZINU 3IM 1INHB 0S JI3SSeAA Sep 1SI ‘UISPUIYIaA Nz Bunpunzisq|as auld wn

€+ :bunuaisijeay yoeu 21b1j1919qun Inj oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

bunin|4 ¢ ajuenep



IN3
dajoyunei W
)

Aove

(bunuanliu| sje bejyssulals) Uuladd0| UIDISID Sep UaJauu| Wi 3P ‘USW WO UabunialinNydsiy
Nz Yd1219quagny Wi udswyeuge|n J19p puaiyem so uuey osuaqy -bissnjyoswios 1ydiu el bun|njian
SIP 9JBM 1SUOS "19)5e[9q ||e4 uapal jne dpueisydNISUOIIIUNA SIPp USPJIDIM Uswyeugewneg yaing

- :bunuaisijeay puadyem 91b61|1919qun N} OISy bunispuelsp bunzieydsui z1o m

‘uab19z Nz Yoou aiem salq ‘1z1asabsnelon Jeqydew
puN Wes)JIM S| USPJaM Ud1)d4Jasuolso|dx] JOA ZINYdS§ wnz uswyeugewsbuniaydis auagaliydsag

Z+ :bunuaisijeay yoeu 91b1j1919qun Ins oyisiy bunispuessp bunzieydsui | 1D m

1+MN 19ssemjull] buniiaiaqiny pun uoisojdx3 uabab buniaydis gD ajueLiep



1E] I3 J3joyuneld @

lajoyunelq zZ TVILN3AIEINOD )iS-Dud L€ 39S

I\

NIWNHVNSSVINLYO40S dHOINNVE




IN3
dajoyunei W
)

Y Ham||ep0l1S
Sv'0 S2'0 SL'0
T T 01-300°L

1 60-300°1
1 80-300°1

ua|yezsiell|elo] Jop bunisbuliiapn «
udlydipJawwini] Jap bunisbulLsn &«
JeqJalwiulw usauozsbunpiye4an

19p BunuauigpIaA YyaJnp odjisiy m

1 20-300°1

1 90-300°L

uspey S JaIamyds JYaIu yolalag

VV/1501VYd Yoledeqnans - - - 1 §0-300'1

(101l) VV/LSOLYY =—
ydlaiagnang -----
»se|g + (U3||01S 7) Jowwnil« o

¥0-300°L

uolleniispunio
19p ue bunispuy auyo Jeqssn|suiaaq
Biuam 1193 yd1juIaydSIyemsiiLiuil m

7°3€ MSM

“.-:“ Hru.m-m_r SiSn| €030

[e/1] M uMyaluIBYOSIYeAA (SHAINWWINY)

»(U3]|01S 7) JsWwnNIl« m

20-300'1
»(U3||01S L) Jowwnil« o twmc_tw>
yosl1j3nap r_uOUw.— YolIs gewsny ssep .ACO_H_CD_\/_ 19pP 19PO0 S|o4 we CO_Pm_JQ_Cm_\/_ ya4np .m.Nv P41 me_m..ugm

IYD1U SUDISIPUIW U YD1|UIDYISIYRMSILIIIUIT BIP UUDM ‘PUISPUIWIOISI UUBP JNU USWYBUERWIIOLOS m

usawiyeugewliolos aydijneg



IN3
dajoyunei W
)

iJajjoauuls
sua|joisuyeg uabijeways sap »uaupQ« "4bb qo ‘usynid

9z311ds)dnuq 91549 3Ip 1Yd1u ‘spndwi| usp pun
MONJpsen uap Jnu ualialznpal usbunujjosbunise|iul

[|OAUUIS SUDS|D
“BunBiulsiisssep ualwesab sap 1e1l|Igels Jap bunydnsiaiun aydsibojoan

WWL%:CMMMWHM SyosgmsERqY o mamm%u_%w DUNYS|94 udusabunipydinp
1SI siseq (4ayoispodsuel) uoniunpy 1Sy Ispunz) Uy Slp INU UJISYpIS 5194 Wi cwmc:._wv_cm‘_w>
Bunueid u| abejuesbunjysiuisasuoniuniy jer3 (9ganydsaqualuelie "|bA) usuuoy

;¢ 1Bupag  UBUUERdS 1944 YdI|ydesie] usassnw 9ziaN apuauuedsiaqn

usjneqgzinyos yw ,pns, Bunuyosbunisejuy . UI9S UdSSaWaq

BunwneJpjapsal uoniun|y uoA Bunbieg 91s13 - Jnyep uassNW pun ziNYdS LINAMISWWNI] Wa131yd1iab
ISl sised PnS susjio}s M7 usbieways sep usuyQ, - ‘wayde|} 199 Jnu UIIBIQ D311 ‘uidneln ‘Sjjembue4

Bunueld ul  (YINVM VINOS) swyeussew}ioyos aydineg

BunzieyosuiooyISly
(Bunyipn) usbunBuipag ayosiuyoa] e

uaJal}lul Nz usuoiso|dx3 uabunialinydsig
Y24np ‘oyIsiy sep uayoyJa punibiaiun we uanagly

Bunwneipjapssl Hopuels . :apjadsy spuabiydisypniaqnz m
181 siseg (a1ueLIRA [ dWYyRUSSE JaUID
Bunue|d u| Bunziaswn 10A) usineqzinyss uoA bunue|d

(SAA Z3esual|od)
uswyeugewsiiojos uaydijneq nz usbunzieydsuij auwab||y



I3
dajoyunei W
==

jUSbI11YdISydNIaq SUSS|94 SOP USWIOLSUSDESIDA 3|V &

bunpjigJalery] sne JaNAMISWWNI] JOA YdIU UdZINYDS d||eMZINYDS m

("-*bunwosiswn
‘911319W 030 ‘apuelsqy) ge uollenils uabijiomal Jop uoa usbuey ariamsbunise|ag aydijyoiesie|

uasAjeueoyisiy ‘wab abusN-1 N1 “Xew sne bunisejaqise|q
Z/010Z WL "Wab Jswuwnu]-|enod Jap uuimsbuebqy sne yois 1q161a a11190wWoaD-||eAn

Yo1|bow uajeliod uap JOA Yd1313qjINMsny
Wil 9, Op "> jne aiydipJawwni] 331yemab inj usalisMiINMISWWNI] J3P UOIPNPaY

bunbnjiap 1Nz usbunyd1a|D aydsuIdwa 7 [191/010Z INTL 3|91 ud|eriod JOA dwweq In4

9||lemzinyds bunba|sny m

usawiyeugewliolos aydijneg



IN3
dajoyunei W
)

Jawwinis|a4 9161UNadYISag-1YdIu ISP "Y' P ‘1eISIYDIMSD) 31p JoWWI Jage 1S JSMZUDID
U9sSWaJIg UJBPUOS ‘Udl|eyjne Jawwnu] aj|e ydIu ssnuw z3aN
a11amuaydse|\ abipuamiou & pulaploisnelay 1si bun|ialian(-uassely) -uagoin

UdPJaM Udssawag (aydialagsiell|ela Jop abe|punio)
}eysabalbiaul pun usiydipiawwinil Jagn yone ydljziespunib usuuoy aziaN sapuauuedsiagn

9z)1aN / usbunuuedsiaqn =

usawiyeugewliolos aydijneg



IN3
dajoyunei W
)

(/0102 NT1L) Jegzieydsqe
U3||031S SNe YdIa43q|UIAN 3|1

juuedaq puls UuslisMINAA SIMOS
(8ssew— llwep pun) usauolisuswipiawwn.y

»Uauyda.3PnNinzZ« Jswwindj
usuapunyab Jap 1jeyabalbisaug usp pun udzinuaq zuaiady s|e (LNL 1 0E) oleuazs saydibunidsin

:zyesuy JOYdI|bON =

usawiyeugewliolos aydijneg



IN3
dajoyunei W
)

a3e|uy Ev._umwﬂﬂ_.wwﬂm_ﬂv,“ .-”1- Buruebepunsje aieyasielesy L€V wam_w._. oLoeiiL
a8e|ueinjualun p--e-- ] o ebuoumesiz-INL
121813 sne pnmiawwni) - adejuesjaq o o w0 o o § : b
u3||031S40p JUYo Jawwe)y - adejues|a4 g--e-- [
ug||o1ssBuednz - a8e|ues|a] ‘B =—e— N_Or_u.__.z
[w] snipey T @
ooot RO . Bunpjigiarery «
4...'&.14.. —— PP | | NN - or
L N A SRR 12
i 0z R Bunp|iqiajesy audy [
t.r. J ._..-ﬂ.. TR Ll 1% 3
Ul O E — — ualydellaq uswyeuge|n 19p Usiawes AN
05 / / uabunisejag uspuagabgew alp uajje sny
. ..o 1 uabuniydupnmIswwniy
(191EUD) 9PNEGRD - LDPEISIENERT 3puaqebgeny Cwm_u.r_u_mv_u_.\.zwo_ USLIEUSZS Stpipaliasiaiun

Bipusamilou 9||I9POIA 9P 1IJegpuamuy jne dIjg 3w bunzieydsulj aydsibojoab «

S|94 uauasydemab
saule buniinydsiagn »4249320|« 13Q JNMISWIWINI] INJ ydne 3||apoA 191319 2/010Z INTL

Jawwnu] asAjeuesbundJipn m

usawiyeugewliolos aydijneg



Verteiler

Bericht Nr. E 41/20 Auflage: 3 + 1

Autor: von Ramin, M.
Beitrage: Schneider, J.; Stolz, A.
Titel: Unterstitzung MaBnahmenerarbeitung und MaBnahmenbeurteilung

ehem. Munitionslager Mitholz: VorausmaBnahmen, Variantenvergleich
und VBS-Risikoanalyse 2020

Interne Verteilung:
Autor: von Ramin , M.
Schneider, J.; Stolz, A.

Bundesamt fiir Umwelt BAFU 3 Ex. + PDF
Abteilung Gefahrenpravention

Sektion Storfall- und Erdbebenvorsorge

z. Hdn. von Herrn Dr. Martin Merkofer

3003 Bern

Schweiz

Fraunhofer EMI
Bericht E 41/2020



		2020-09-23T09:25:12+0200
	Malte von Ramin


		2020-09-23T09:51:47+0200
	Alexander Stolz


		2020-09-24T16:13:39+0200
	Frank Schaefer




